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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

im März 2011 haben alle Fraktionen im 
Landtag Brandenburg die Enquete-Kom-
mission „Kommunal- und Landesverwal-
tung – bürgernah, effektiv und 
zukunftsfest – Brandenburg 2020“ ein-
gesetzt. Die Kommission soll vor dem 
Hintergrund der demografischen und 
finanziellen Herausforderungen im Land 
Lösungsvorschläge für zukunftsfähige 
Strukturen der Kommunal- und Landes-
verwaltung erarbeiten.

Bis Mitte 2013 sollen durch die Kommis-
sion konkrete Vorschläge zu unterschied-
lichen Themen vorgelegt werden: von der 
Frage der künftigen Gebiets- und Aufga-
benstrukturen, über die Möglichkeiten 
zur Stärkung der kommunalen Selbstver-
waltung und der bürgerschaftlichen Mit-
wirkung bis hin zu Fragen der länderü-
bergreifenden Kooperation – um nur 
einige Beispiele zu nennen.

Der hier vorliegende Zwischenbericht der 
Kommission kann und soll der Erarbei-
tung von konkreten Vorschlägen nicht 
vorgreifen. Er gibt jedoch einen Über-

blick über den bisherigen Diskussions-
verlauf und bündelt die zahlreichen 
schon behandelten Themen.

So wurden in dem ersten Arbeitsjahr der 
Kommission in ca. 63 Sitzungsstunden 
Expertinnen und Experten und Erfah-
rungsträgerinnen und Erfahrungsträger 
zu unterschiedlichen Themen angehört. 
Die wesentlichen Erkenntnisse finden Sie 
in diesem Zwischenbericht. Aufgrund der 
umfassenden Beratungsmaterialien ha-
ben wir Ihnen die Anlagen des Zwischen-
berichts auf eine CD gebrannt, die Sie 
diesem Heft entnehmen können.

Auf der CD finden Sie (neben den Anla-
gen zum Zwischenbericht) auch weiter-
führende Materialien. So können Sie dort 
unter anderem die ausführlichen Ergeb-
nisse der von der Kommission beauftrag-
ten Umfrage zu den Einstellungen der 
Bürgerinnen und Bürger des Landes 
Brandenburg gegenüber ihrer Kommu-
nal- und Landesverwaltung, sämtliche 
Sitzungsprotokolle und den Flyer der 
Kommission entnehmen.

Vorwort



Den Abschlussbericht 
wird die Kommission 
im 2. Quartal 2013 
vorlegen. Über den 
aktuellen Stand der 
Beratungen der 
Kommission können 
Sie sich jederzeit 
unter www.ek-2020.
brandenburg.de 
informieren. Ich lade 
Sie auch dazu ein, 
sich einen persönli-
chen Eindruck von 
der Arbeit der 
Kommission zu 
machen und an 
einer der öffentli-
chen Sitzungen teilzunehmen.

Stefan Ludwig
Vorsitzender der Enquete-Kommission 
5/2
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1 Einleitung

Die Einsetzung einer Enquete-Kommissi-
on „Kommunal- und Landesverwaltung – 
bürgernah, effektiv und zukunftsfest – 
Brandenburg 2020“ (EK 5/2) wurde am 15. 
März 2011 durch alle im Landtag Bran-
denburg vertretenen Fraktionen bean-
tragt. In der Begründung heißt es: „Vor 
dem Hintergrund der prognostizierten de-
mografischen Entwicklung und der ab-
sehbaren Verschlechterung der finanziel-
len Situation von Land und Kommunen ist 
es [...] absehbar, dass die bisherige Auf-
gabenverteilung zwischen Land und 
Kommunen nicht zukunftsfähig ist und die 
Verwaltungsstrukturen in ihrer jetzigen 
Form keinen Bestand haben können. Die 
Enquetekommission soll die wesentlichen 
Problemfelder aufgreifen, die aktuellen 
Strukturen bewerten und Lösungsmög-
lichkeiten aufzeigen.“1 Der Landtag Bran-
denburg folgte diesem Antrag und be-
schloss in seiner 32. Sitzung am 23. März 
2011 die Einsetzung der EK 5/2 2.

Der EK 5/2 gehören sieben parla-
mentarische Mitglieder und sieben nicht-
parlamentarische Mitglieder an. Als Vor-

sitzender wurde der Abgeordnete Stefan 
Ludwig (DIE LInKE), als stellvertretender 
Vorsitzender der Abgeordnete Sven 
 Petke (CDU) durch den Landtag gewählt.

Am 06. Mai 2011 trat die EK 5/2 zu 
ihrer konstituierenden Sitzung zusam-
men. In dieser und in den folgenden Sit-
zungen wurden die zu bearbeitenden 
Themen und die Vorgehensweise kon-
kretisiert.

Mit diesem Bericht erfüllt die EK  5/2 
den Auftrag des Landtages, bis zum 
Sommer 2012 einen Zwischenbericht 
über die Arbeit der EK 5/2 vorzulegen. 
Der Zwischenbericht gibt einen Überblick 
über die Vorgehensweise und einen Aus-
blick auf die weitere Tätigkeit der Kom-
mission. Um Empfehlungen für künftige 
Reformen geben zu können, hat sich die 
Kommission zur Aufgabe gemacht, 
Schwerpunkte und Zielsetzungen bishe-
riger Reformen zu identifizieren und die 
zugrundeliegenden Steuerungsprozesse 
sowie den Stand der Zielerreichung zu 
erfassen. Um die notwendigen Informati-
onen und Erkenntnisse zu gewinnen, hat 
die EK 5/2 zahlreiche Anhörungen mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Kom-
munal- und Landesebene, aus Wissen-
schaft und Interessenverbänden durch-
geführt.

1 Drucksache 5/2952, S. 3.
2 Drucksache 5/2952-B.

A Kurzfassung
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2 Ausgangslage

2.1 Bisherige Verwaltungs- und 
Strukturreformen in Brandenburg

Seit der „Wende“ hat es im Land Branden-
burg sowohl auf Landes- als auch auf Kom-
munalebene zahlreiche Reformen gegeben:

Bereits 1992 wurde die Ämterbildung 
durchgeführt, bei der die Verwaltungszu-
ständigkeit der – sodann – amtsangehö-
rigen Gemeinden auf die Ämter überging: 
Von einigen Anzuhörenden wurde die 
Einschätzung vorgenommen, dass sich 
das Amtsmodell insbesondere im ländli-
chen Raum bewährt habe3.

Wenig später, in den Jahren 1993/94 
wurde die heute bestehende kreiskommu-
nale Struktur geschaffen: Die seinerzeit be-
stehenden 38 Landkreise wurden zu 14 
Landkreisen fusioniert; gleichzeitig verloren 
die (heute Großen kreisangehörigen) Städ-
te Schwedt und Eisenhüttenstadt ihren 
Status der Kreisfreiheit. Der Reformprozess 
wurde von Reformbeteiligten im Rahmen 
der Anhörung positiv dargestellt; auch 
habe sich die aktuelle Struktur bewährt4.

Die gebietlichen / strukturellen Re-
formen der 90er Jahre wurden durch 
eine Funktionalreform (1993 bis 1996) 
ergänzt. In dieser Zeit sind eine Reihe 
von Aufgaben auf die Landkreisebene 
übertragen worden; eine interkommunale 
Funktionalreform ist indes nicht erfolgt5. 

Gleichwohl wurde die damalige Funktio-
nalreform, die durch „politische Rücken-
deckung“ ermöglicht worden sei, insge-
samt als erfolgreich, zumindest als ein 
erster gewichtiger Funktionalreform-
schritt, bewertet 6.

Ein zweiter gewichtiger Reformschritt der 
gesetzlich als Daueraufgabe verankerten 
Funktionalreform wurde durch die Ein-
richtung einer von 2004 bis 2009 arbei-
tenden „Interministeriellen Arbeitsgruppe 
zur Weiterführung der Funktionalreform“ 
versucht. Diese Arbeitsgruppe konnte 
jedoch keinen weiteren Kommunalisie-
rungsschub auslösen7. Die EK 5/2 hat 
sich auf Grund dieser Erfahrung dazu 
entschlossen, bei der Prüfung der Kom-
munalisierung von Landesaufgaben die 
Kostenfrage zunächst zurückzustellen.

Im September 2000 hat der Landtag 
eine landesweite Gemeindegebietsreform 
eingeleitet. Dem lag die Auffassung des 
Gesetzgebers zugrunde, dass in Bran-
denburg viele Gemeinden mit zu geringer 
Einwohnerzahl keine ausreichende Ver-
waltungs- und Finanzkraft mehr hätten. 
Eine erhöhte gemeindliche Leistungsfä-
higkeit sollte vor allem durch die Realisie-
rung gemeindlicher Mindestgrößen (ge-
messen an der Zahl der Einwohnerinnen 
und Einwohner(EW)) erreicht werden8. 
Den gesetzgeberischen Eingliederungs- 
und Gemeindeneubildungsentscheidun-
gen war die bereits aus verfassungsrecht-
lichen Gründen erforderliche sog. 
„Freiwilligkeitsphase“ (bis zum 31. März 

3 Vgl. Dr. Schröder, in: Protokoll der 5. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 28. 10. 2011, P-EK2 
5/5, S. 71.

4 Vgl. Dr. Humpert, in: Protokoll der 6. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 25. 11. 2011, P-EK2 5/6, 
S. 21 ff.

5 Vgl. Böttcher, in: Protokoll der 6. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 25. 11. 2011, P-EK2 5/6, 
S. 35 f.

6 Vgl. Dr. Humpert, a. a. O., S. 26 f.
7 Vgl. Böttcher / Dr. Humpert, in: Protokoll der 

6. Sitzung der Enquete-Kommission vom 
25. 11. 2011, P-EK2 5/6, S. 27 und 35 f.

8 Vgl. Drucksache 3/1732-B.
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9 Vgl. Bericht der Landesregierung „Evaluierung 
der Gemeindegebietsreform 2003“, Drucksache 
5/3684, S. 6 – 8.

10 Vgl. Dr. Büchner, in: Protokoll der 6. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 25. 11. 2011, P-EK2 5/6, 
S. 11 f.

11 Vgl. Boschan / Fetting / Lange / Rocher, in: Proto-
koll der 5. Sitzung der Enquete-Kommission vom 
28. 10. 2011, P-EK2 5/5, S. 60, 65, 90 und 96 f.

12 Vgl. Westphal, in: Protokoll der 7. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 13. 01. 2012, P-EK2 
5/7, S. 36 ff.

13 Vgl. Loos, in: Protokoll der 7. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 13. 01. 2012, P-EK2 
5/7, S. 41 ff.

2002) vorangestellt, mit der vertragliche 
Gemeindezusammenschlüsse auch finan-
ziell unterstützt wurden. Die insgesamt 
mehr als 80 gesetzlichen neugliederungs-
regelungen in sechs „Gesetzespaketen“ 
hielten der verfassungsgerichtlichen Kont-
rolle im Wesentlichen stand; Beanstan-
dungen konnte durch ein Heilungsgesetz 
Rechnung getragen werden.

Die Anzahl der Gemeinden in Bran-
denburg wurde durch die Gemeindege-
bietsreform von 1.479 auf 416 reduziert. 
Die Zahl der Verwaltungsträger blieb im 
Wesentlichen unverändert 9.

Die Effekte der landesweiten Gemeinde-
gebietsreform wurden von den Anzuhö-
renden unterschiedlich beurteilt. Dies gilt 
sowohl hinsichtlich der befürchteten 
negativen Auswirkungen insbesondere 
auf die „lokale Identität“ und das Ehren-
amt 10 als auch hinsichtlich der erhofften 
Verbesserung der finanziellen  Situation.11 
Eine eigene – zwischen den Mitgliedern 
abgestimmte – Bewertung der (Aus-)Wir-
kungen der Gemeindegebietsreform hat 
die EK 5/2 noch nicht formuliert. Eine 
belastbare Evaluierung der Reformer-
gebnisse durch die Landesregierung 
oder Dritte gibt es nicht.

Auch die Verwaltungsreformen auf Lan-
desebene wurden erörtert: Die Reduzie-
rung des Personalbestandes der 

 Landesverwaltung von 68.000 Voll zeit-
äquivalenten (VZÄ) im Jahr 1997 auf 
49.247 VZÄ im Jahr 2010 zeigt die vom 
Haushaltssicherungsgesetzgeber flan-
kierten Anstrengungen in einem zentra-
len Bereich 12. Die enge Verknüpfung der 
Reform der Landesverwaltung mit dem 
Ziel des Stellenabbaus wurde allerdings 
insbesondere von den Gewerkschaften 
kritisiert.13 Darüber hinaus hat es erhebli-
che strukturelle Bündelungen (Zusam-
menlegungen von Behörden und Einrich-
tungen gem. Haushaltssicherungsgesetz) 
und Standortreduzierungen gegeben.

Die EK 5/2 hat sich auch mit der Re-
form der Raumplanung in Brandenburg, 
dem Gesetz über Ziele und Vorgaben zur 
Modernisierung der Landesverwaltung 
und den Ergebnissen der Arbeit des 
Sonderausschusses zur Überprüfung 
von normen und Standards beschäftigt.

2.2  Demografische Entwicklung im 
Land Brandenburg

Die Dekade der 1990er Jahre ist ein von 
Brandenburg-spezifischen, von der Ent-
wicklung in anderen ostdeutschen Län-
dern deutlich unterscheidbaren demo-
grafischen Sondereffekten geprägter 
Zeitraum. In den Jahren 2000 bis 2009 
weist die brandenburgische Bevölke-
rungsentwicklung ein erhebliches Gebur-
tendefizit auf: Die Zahl der Geborenen 
liegt in diesem Zeitraum jährlich um rund 
8.000 Personen unter der Zahl der Ge-
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storbenen. Die Bevölkerungszahl Bran-
denburgs sinkt in der Folge (von 2000 bis 
2009) um rund 90.000 Personen auf 2,51 
Millionen EW.14 Verbesserte Lebens-
,Arbeits- und Umweltbedingungen sowie 
die systematische Verbesserung der 
medizinischen Versorgung führen seit 
1990 zu einer überproportionalen Steige-
rung der Lebenserwartung im Land 
Brandenburg.

Die Bevölkerungsentwicklung ver-
läuft aber landesweit nicht gleichförmig: 
Dem insgesamt zu beklagenden Bevöl-
kerungsrückgang um 3 Prozent im Zeit-
raum 2000 bis 2009 15 steht ein Bevölke-
rungswachstum von 15 Prozent im 
Berliner Umland gegenüber.

Dabei wird die positive Wanderungs-
bilanz des Berliner Umlandes in sehr 
starkem Maße durch den Zustrom von 
Berlinerinnen und Berlinern erzeugt, die 
negative Wanderungsbilanz des weiteren 
Metropolenraumes dagegen überwie-
gend durch die Abwanderung in die alten 
Bundesländer.16 Dieser regionalspezifi-
sche – gegenläufige - Bevölkerungsent-
wicklungsdrift wird allen Prognosen zu-
folge noch zunehmen. Der insgesamt zu 
konstatierende Bevölkerungsrückgang 
ist unumkehrbar und langfristige Realität. 
Bis zum Jahr 2030 wird der „weite Met-
ropolenraum“ jede(n) vierte(n) EW verlie-
ren, wogegen das Berliner Umland weiter 
wachsen wird. Bei alledem stellt die Ab-
wanderung von jungen gut ausgebildeten 
Frauen ein zentrales Problem dar (Stich-

worte: keine „gender-neutralität“ der de-
mografischen Entwicklung, „demografi-
sches Echo“). Das Geburtendefizit wird 
weiter steigen.

Die Bevölkerung ändert sich zudem 
auch in ihrer Alterszusammensetzung: 
Die Alterung wird sich dynamisch fort-
setzen und die Gruppe der Seniorinnen 
und Senioren zwischen 60 und 80 Jah-
ren die größte Altersgruppe darstellen. 
Brandenburg wird bundesweit die 
höchste Zunahme der Altersgruppe der 
über 80-jährigen zu verzeichnen haben.17 
Die EK 5/2 konnte sich im Rahmen der 
Anhörungen davon überzeugen, dass die 
skizzierte Bevölkerungsentwicklung in 
der Landes- und Kommunalverwaltung 
weitgehend bekannt ist, ferner, dass 
Land und Kommunen Anstrengungen 
unternehmen, um dem demografischen 
Wandel zu begegnen. Als Beispiel mag 
der Rückbau von mehreren tausend leer-
stehenden Wohnungen und der mit die-
ser zusammenhängenden Infrastruktur 
dienen.

Diese Entwicklungen, die auch Steu-
ermindereinnahmen bedeuten, können 
aber auch Änderungen in der Kommu-
nal- und Landesstruktur erforderlich ma-
chen. Diese zu erörtern, wird die weitere 
Aufgabe der Kommission sein.

2.3 Landes- und Kommunalfinanzen

In der Entwicklung der Finanzsituation 
bis 2020 von Land und Kommunen liegt 
einer der Gründe für die Einsetzung der 
EK 5/2. Die Kommission hat in mehreren 
Sitzungen Anhörungen zu den Landes- 

14 Vgl. Ministerium des Innern des Landes Branden-
burg – Bericht zur Evaluierung der Gemeindege-
bietsreform 2003, S. 4.

15 Vgl. Dritter Demografie-Bericht des Landes Bran-
denburg vom 14. November 2012, S. 8.

16 Vgl. ebd.

17 Vgl. Dritter Demografie-Bericht des Landes 
Brandenburg vom 14. November 2011, S. 15, 
Drucksache 5/3684.
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18 Die folgenden Haushaltsdaten geben den Stand 
vom 16. September 2011 wieder.

19 Vgl. Dr. Markov, in: Protokoll der 4. Sitzung, der 
Enquete-Kommission vom 16. 09. 2011, P-EK2 
5/4, S. 7 ff.

20 Vgl. ebd.

21 Vgl. ebd.
22 Vgl. Ministerium des Innern des Landes Bran-

denburg. Erhebung zur Kreisumlage, in: Protokoll 
der 11. Sitzung der Enquete-Kommission vom 
11. 05. 2012, P-EK2 5/11, Anlage 11. Siehe auch 
Anlage 7 des Zwischenberichts

23 Vgl. Prof. Dr. Junkernheinrich, in: Protokoll 
der 5. Sitzung der Enquete-Kommission vom 
28. 10. 2011, P-EK2 5/5, S. 20 ff.

und Kommunalfinanzen durchgeführt 
und die Probleme erörtert: Für den Lan-
deshaushalt 2011 18 waren ursprünglich 
Ausgaben in Höhe von 10,14 Milliarden 
Euro vorgesehen. Das Land konnte nur 
54 Prozent der Ausgaben durch eigene 
Einnahmen decken. Entsprechend groß 
ist die Abhängigkeit des Landeshaus-
halts von Zuweisungen aus dem Länder-
finanzausgleich, des Bundes und der Eu-
ropäischen Union. Knapp ein Drittel des 
Landesbudgets wurde für Personal und 
Sachausgaben der Verwaltung verwen-
det (ca. 49.850 Landesbedienstete).19

Durch das Auslaufen des Solidar-
pakts II bis 2019, dem Ende der Über-
gangsregelungen für die Schuldenbrem-
se ab 2020 und die Verringerung von 
Mitteln aus den EU-Strukturfonds ab 
2014 wird sich bis 2020 die Struktur des 
Landeshaushalts weiter tiefgreifend ver-
ändern. Die zu erwartenden jährlichen 
Einnahmen werden voraussichtlich „nur“ 
noch bei ca. 9,36 Milliarden Euro liegen. 
Trotz bereits geplanter Einsparungen, 
z. B. bei den Personalkosten, wird es bis 
2020 eine Finanzierungslücke von derzeit 
prognostizierten rund 500 Millionen Euro 
im Landeshaushalt geben.20 Diese Prog-
nose ist abhängig von Entwicklungen der 
Konjunktur, des Länderfinanzausgleiches 
und der Steuern. Geringere Einnahmen 
des Landes bedeuten auch geringere 
Einnahmen der Kommunen.

Die kommunalen Steuereinnahmen 

sind im Vergleich zu ostdeutschen Bun-
desländern in Brandenburg zwar über-
durchschnittlich hoch; jedoch gibt es 
auch hier innerhalb von Brandenburg 
zum Teil sehr unterschiedliche Entwick-
lungen. Darüber hinaus sind die Kassen-
kredite der Kommunen vergleichsweise 
hoch – mit steigender Tendenz. Bereits 
heute sind nicht alle Kommunen in der 
Lage, einen dauerhaft ausgeglichenen 
Haushalt aufzustellen.21 Die unterschied-
liche Entwicklung der Kommunalfinanzen 
innerhalb Brandenburgs spiegelt sich 
auch in der unterschiedlichen Entwick-
lung der Kreisumlage wieder.22 Dabei 
verläuft der Anstieg der Kreisumlage 
 parallel zu den von den Landkreisen und 
kreisfreien Städten aufzubringenden So-
ziallasten, die sich in den vergangenen 
Jahren stark erhöht haben.23 Auch die 
aus diesen Problemlagen entstehenden 
Fragen und strukturelle Lösungsmöglich-
keiten werden Thema der weiteren Kom-
missionsarbeit sein.

2.4 Vertikale und horizontale Aufga-
benverteilung

Der Beschluss des Brandenburgischen 
Landtages zur Einsetzung der EK 5/2 
 beinhaltet den Auftrag, die Verteilung der 
von Land und Kommunen wahrgenom-
menen Aufgaben zu überprüfen.
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Um einen Überblick und eine realisti-
sche Einschätzung insbesondere zu den 
bislang durch die landesunmittelbare 
Verwaltung wahrgenommenen, gleich-
wohl kommunalisierbaren Aufgaben zu 
gewinnen, hat eine Arbeitsgruppe der EK 
5/2 Fachgespräche mit Ressortverant-
wortlichen und weiteren Sachverständi-
gen geführt. Die Ergebnisse und Vor-
schläge zu einer Kommunalisierung von 
Landesaufgaben, als auch der kommu-
nalen Aufgabenverteilung zwischen Ge-
meinden und Landkreisen werden im 
weiteren Verlauf der Arbeit der Enquete-
kommission erörtert.

2.5 Kooperationen

Das Recht der interkommunalen Zu-
sammenarbeit gehört zu den durch die 
bundes- und landesverfassungsrechtli-
che kommunale Selbstverwaltungsga-
rantie garantierten Hoheiten. Die sog. 
Kooperationshoheit ist mit anderen 
Worten als Ausprägung der kommuna-
len Selbstverwaltungsgarantie „die Be-
fugnis, darüber zu befinden, ob eine be-
stimmte Aufgabe eigenständig oder 
gemeinsam mit anderen Verwaltungs-
trägern wahrgenommen wird und ob zu 
diesem Zweck gemeinsame Institutio-
nen gegründet werden.“ 24 Die EK 5/2 
hat zu diesem Themenkomplex kommu-
nale Mandatsträgerinnen und -träger, 
Vertreterinnen und Vertreter der kom-
munalen Spitzenverbände, aus Wissen-
schaft und Ministerien angehört. Bei 
den kommunalen Sachverständigen 

wurde eine gewisse Reformmüdigkeit in 
Bezug auf erneute Gebietsveränderun-
gen sichtbar.

Als erfolgreiche Beispiele für kom-
munale Kooperationen auf Landkreise-
bene wurden die Zusammenarbeit der 
kreisfreien Stadt Cottbus mit dem Land-
kreis Spree-neiße auf dem Gebiet des 
Fischereiwesens und deren Planungen 
zur weiteren Zusammenarbeit im Bereich 
der Ausländerbehörde, des Veterinärwe-
sens und der unteren Wasserbehörde 
sowie die Zusammenarbeit aller 14 Land-
kreise des Landes Brandenburg im Rah-
men der Eingliederungshilfe nach dem 
SGB XII präsentiert.25 Kooperationen al-
lein können strukturelle Probleme aber 
auf Dauer nicht lösen.

2.6 E-Government

E-Government bietet die Möglichkeit vor-
handene administrative Prozesse zu ver-
bessern und neue Kommunikations-, In-
formations- und Transaktionswege 
sowohl zwischen Adressaten von Ver-
waltungshandeln als auch zwischen Ver-
waltungsträgern zu ermöglichen.

Um den Stand des E-Governments 
auf Kommunal- und Landesebene sowie 
grundsätzlich die Grenzen und Möglich-
keiten von E-Government bewerten zu 
können, hat die EK 5/2 weitere Anhörun-
gen durchgeführt. Dabei wurden auch 
Modellprojekte präsentiert, wie MAER-
KER Brandenburg und der Mobile Bür-
gerservice. Ein Anzuhörender kritisierte in 
diesem Zusammenhang, dass es im Be-

24 BVerfG, Urteil vom 20. Dezember 2007 – 2 BvR 
2433/04, 2 BvR 2434/04 – zit. nach JURIS, nr. 
146, m. w. n.

25 Vgl. Amsel, in: Protokoll der 8. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 10. 02. 2012, P-EK2 
5/8, S. 53 ff.
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26 Vgl. Prof. Dr. Schuppan, in: Protokoll der 9. Sit-
zung der Enquete-Kommission vom 09. 02. 2012, 
P-EK2 5/9, S. 10 ff.

27 Vgl. Dritter Demografie-Bericht des Landes Bran-
denburg vom 14. November 2012, S. 10.

28 Vgl. a. a. O., S. 39.
29 Siehe auch § 13 BbgKVerf.

reich E-Government in Brandenburg viele 
kleinteilige Ansätze gebe (in Land und 
Kommunen), und dass Brandenburg, mit 
einigen Ausnahmen, eine vor acht Jahren 
noch bestehende Vorreiterrolle eingebüßt 
habe.26 Darüber hinaus wurde auch dis-
kutiert, ob E-Government z. B. durch 
neue Möglichkeiten zur Bündelung von 
Querschnittsaufgaben (z. B. Personalver-
waltung) und Fachverfahren auf kommu-
naler Ebene Einspareffekte generieren 
kann, die sonst nur durch Zusammen-
schlüsse von Kommunen möglich seien.

E-Government kann den Austausch 
 zwischen Bürgerinnen, Bürgern und 
 Unternehmen mit Verwaltung sowie 
 zwischen Verwaltungsträgern unterstüt-
zen und in einigen Bereichen sogar neu 
definieren. E-Government kann den per-
sönlichen Kontakt letztlich jedoch nicht 
ersetzen. Es wird jedoch eine notwendi-
ge Begleitung bzw. Unterstützung etwaig 
erforderlicher Strukturveränderungen 
leisten können und müssen.

2.7 Bürgerschaftliche Mitwirkung

Ehrenamtliches Engagement ist die 
Grundlage der kommunalen Selbstver-
waltung. Unmittelbar gewählte Bürgerin-
nen und Bürger treffen die wichtigen, in 
der lokalen Ebene wurzelnden Entschei-
dungen für ihre Kommunen. Das ehren-
amtliche Engagement der gewählten 
Mandatsträgerinnen und -träger wird 
durch die ebenfalls ehrenamtliche Tätig-
keit in Beiräten und durch Aktivitäten 

sachkundiger Bürgerinnen und Bürger 
ergänzt.

Im Jahr 2009 war ein Drittel der 
Brandenburger Bevölkerung freiwillig en-
gagiert; im Zehnjahresvergleich stieg zu-
dem der Anteil der Engagierten deutlich 
an27. So zeigen junge Leute bis unter 30 
Jahre und die große Gruppe der Bevöl-
kerung im Alter von 46 bis unter 65 Jah-
ren ein überdurchschnittliches Engage-
ment. Insbesondere in den ländlichen 
Räumen Brandenburgs engagieren sich 
mehr Menschen freiwillig als im Landes-
durchschnitt, obschon diese Regionen 
besonders von Alterung und Bevölke-
rungsrückgang betroffen sind.

Eine Anzuhörende empfahl der EK 
5/2 bei einer möglichen Verwaltungs-
strukturreform eine Verzahnung zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern auf der einen 
und den politischen Verantwortlichen auf 
der anderen Seite herzustellen. Den Bür-
gerinnen und Bürgern könnten in einem 
solchen Prozess die Rolle als „zusätzli-
che Berater“ zukommen.28

Die Kommission hat bislang noch 
nicht die vielfältigen formellen und infor-
mellen Instrumente der kommunalen 
Bürgerbeteiligung29 im Land Branden-
burg erfasst und bewertet.

2.8 Bürgerumfrage

Mit der Durchführung einer Bürgerumfra-
ge mit dem Titel „Die Einstellungen der 
Bürgerinnen und Bürger des Landes 
Brandenburg gegenüber ihrer Kommu-
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nal- und Landesverwaltung“ sollten die 
Erwartungen an die Kommunal- und 
Landesverwaltung ermittelt werden.

Die Umfrage hat zu folgenden Er-
gebnissen geführt: Im Allgemeinen wird 
die Verwaltung gut beurteilt. Dabei ist 
herauszustellen, dass die Bürgerinnen 
und Bürger in Brandenburg mit ihrer Lan-
desverwaltung grundsätzlich sehr zufrie-
den sind. Die Zufriedenheit mit der Kom-
munalverwaltung ist noch etwas besser. 
Die Bewertung einzelner und damit kon-
kreter Verwaltungsleistungen fällt sogar 
noch besser aus, und zwar durchgängig. 
Es ist aber auch feststellbar, dass das 
„Ansehen“ der Verwaltung und die Zu-
friedenheit mit einer konkreten Verwal-
tungsleistung allenfalls bedingt etwas 
miteinander zu tun haben. Festzustellen 
ist aber auch, dass die Zufriedenheit in 
kleinen amtsangehörigen Gemeinden et-
was geringer ist als in allen anderen Be-
reichen.30

3 Erfahrungen in anderen Staaten 
und Ländern der Bundesrepublik

Sowohl die nachbarstaaten als auch die 
übrigen Länder der Bundesrepublik ste-
hen – bedingt durch die demografische 
Entwicklung und ungünstige Haushalts-
lagen grosso modo – vor ähnlichen Her-
ausforderungen wie Brandenburg. Dem-
entsprechend war es naheliegend, dass 
die EK 5/2 sich einen Überblick nicht nur 
über die Situation in den deutschen Flä-
chenländern verschafft, sondern auch 
Lösungsansätze dünn besiedelter nach-

barstaaten mit in den Blick nimmt. Zu 
diesem Zweck hat die Kommission eine 
Informationsreise nach Schweden und 
Dänemark, wo kürzlich tiefgreifende Re-
formen (in unterschiedlichem Ausmaß) 
durchgeführt wurden, unternommen. Zu 
den Themen der in Schweden und Däne-
mark geführten Gespräche zählten die 
Kompetenzverteilung zwischen der zent-
ralen und lokalen Ebene, der Umgang 
mit dünnbesiedelten Gebieten, die inter-
kommunale Zusammenarbeit, die Kom-
munalaufsicht, der Aufgabenzuschnitt, 
die Finanzverfassung, die Mitwirkung der 
Bürgerinnen und Bürger, die Zusammen-
arbeit zwischen den Kommunen und der 
Zentralstaatsebene, der Umgang mit 
großem Zuständigkeitsgebiet und dem 
demografische Wandel und der damit 
einhergehenden Entleerung des ländli-
chen Raumes. Dabei fiel besonders auf, 
dass sich die Kommunen, unter der „An-
drohung“ der gesetzlichen Zuordnung zu 
anderen Kommunen, in der Regel zu grö-
ßeren als vom Gesetzgeber geplanten 
Kommunen zusammenschlossen.

Brandenburg weist im Vergleich mit an-
deren Ländern allerdings nicht nur Ge-
meinsamkeiten, sondern auch zahlreiche 
Besonderheiten auf. Dementsprechend 
wurde in den Anhörungen zu den Re-
formbemühungen in anderen Ländern 
mehrfach angemerkt, dass sich die Ziel-
setzungen der Reformen zwar oftmals 
ähnelten, die Wege zur Zielerreichung 
sich jedoch durchaus unterschieden: 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklen-
burg-Vorpommern haben in den vergan-
genen Jahren kommunale Gebietsrefor-
men durchgeführt. Jedoch hat nur 

30 Vgl. Protokoll der 11. Sitzung der Enquete-
Kommission vom 11. 05. 2012, P-EK2 5/11, Anlage 
7– 9.
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31 Vgl. Jacob / Jordan / Dr. Kregel / Menke, in: Proto-
koll der 11. Sitzung der Enquete-Kommission vom 
11. 05. 2012, P-EK2 5/11, S. 6 ff.

32 Vgl. Franke / Stingl, in: Protokoll der 8. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 10. 02. 2012, P-EK2 
5/8, S. 39 ff.

33 Vgl. Prof. Dr. Kuhlmann, in: Protokoll der 10. Sit-
zung der Enquete-Kommission vom 30. 03. 2012, 
P-EK2 5/10, S. 30 ff).

Sachsen die Gebietsreform mit einer um-
fassenden Funktionalreform verknüpft. 
Eine signifikante Aufgabenübertragung 
von der kreislichen auf die kreisangehöri-
ge Ebene fand in keinem der Bundeslän-
der statt.31

Die letzte Gemeindegebietsreform in 
Baden-Württemberg wurde 1977 abge-
schlossen; eine weitere Gemeindegebiets-
reform ist nach Auskunft der Sachverstän-
digen nicht geplant. Vielmehr setze man 
dort verstärkt auf kommunale Kooperati-
on. Demgegenüber wird in niedersachsen 
kommunale Kooperation auch unter dem 
Aspekt diskutiert, dass Kooperations-
strukturen langfristig die Grundlage für 
eine Gebietsreform schaffen könnten.32 
Kooperationen werden zum Teil aber auch 
kritisch gesehen, da sie oftmals von den 
handelnden Personen abhängig seien.

Auch international gibt es durchweg Re-
formen der Kommunalstrukturen. Dabei 
gibt es allerdings auch gegenläufige Re-
formtrends. Während in England, wo zu-
letzt sehr große Gemeinden geschaffen 
wurden, über kleinere Gemeinden disku-
tiert wird, sollen in Griechenland, nicht 
zuletzt ausgelöst durch die Finanzkrise, 
wesentlich größere Gemeinden gebildet 
werden. Bei der Befassung mit den Re-
formanstrengungen in den nachbarstaa-
ten wurde auch deutlich, dass die Durch-
setzbarkeit einer Reform und deren 
Erfolg insgesamt ganz wesentlich von 
der politischen Kultur des jeweiligen Lan-

des abhängen.33 Die Erfahrungen in 
Skandinavien zeigen, dass eine konsen-
suale Ausrichtung hier hilfreich ist.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Das Land Brandenburg und seine Kom-
munen stehen in den kommenden Jah-
ren aufgrund der demografischen und 
 finanziellen Entwicklung vor einem struk-
turellen Umbruch.

Für die bestehenden und die künfti-
gen Probleme und Herausforderungen 
gibt es verschiedene Handlungsoptio-
nen, was auch die Betrachtung von Re-
formen in anderen Ländern verdeutlicht.

Einen Schwerpunkt der bisherigen Arbeit 
der EK 5/2 bildete die Frage der Aufga-
benverteilung zwischen Land und Kom-
munen. Anders als z. B. in Mecklenburg-
Vorpommern gehen die Mitglieder der EK 
5/2 davon aus, dass ein untrennbarer Zu-
sammenhang zwischen der  Frage einer 
nicht nur marginalen Erweiterung des 
kommunalen Auf gaben be standes und 
 einer auch strukturellen  Reform besteht. 
Anders ausgedrückt: Erwägungen zu 
strukturellen Eingriffen ist ohne eine be-
achtliche Fortführung des Funktionalre-
formprozesses von vornherein der Boden 
entzogen. Unter dieser Voraussetzung 
wird die Kommission den Reformbedarf, 
einschließlich von Eingriffen in die Struktu-
ren der durch die verfas sungs recht lichen 
kommunalen Selbstverwaltungs garantien 
gewährleisteten Ge biets körperschaften, 
diskutieren. Es ist möglich, dass eine 
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 Reduzierung der Anzahl auch kommuna-
ler Verwaltungsträger für Land und Kom-
munen vorteilhaft sein wird.

Im Rahmen dieser „Auswertungsphase“ 
der Arbeit der EK 5/2 werden dement-
sprechend die Möglichkeiten und Gren-
zen der Fortführung des in den  90ziger 
Jahren begonnenen Funktionalreform-
prozesses, auch und insbesondere unter 
finanziellen Aspekten, auch und insbe-
sondere unter Beachtung des landesver-
fassungsrechtlichen Konnexitätsprinzips, 
zu diskutieren sein. Es wird zu erörtern 
sein, in welchem Maße der gesetzlich 
verankerte prinzipielle Vorrang einer de-
zentralen Aufgabenwahrnehmung mit ei-
ner effizienten und kostengünstigen Auf-
gabenwahrnehmung zu vereinbaren ist. 
Die Mitglieder der EK 5/2 sind sich bei al-
ledem darüber im Klaren, dass ein ge-
wichtiger Aufgabenverlagerungsprozess 
kurz- und mittelfristig nicht zu Kostenein-
sparungen führen kann; langfristig wer-
den mit Funktionalreformprozessen 
gleichwohl leistungsfähige und nicht zu-
letzt durch entstehende Synergien effek-
tiv und effizient arbeitende Kommunal-
verwaltungen verknüpft. Die EK 5/2 hat 
bei ihrer Analyse auch stets die landesei-
genen Verwaltungsstrukturen im Blick, 
und zwar auch dort, wo es nicht zu einer 
Empfehlung von Aufgabenverlagerungen 
auf die kommunale Ebene kommen wird.
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B Langfassung

34 Drucksache 5/2952, S. 3.

1 Einleitung

1.1 Einsetzung der Enquete- 
Komission 5/2

Am 15. März 2011 stellten alle im Land-
tag Brandenburg vertretenen Fraktionen 
einen Antrag zur Einsetzung einer En-
quete-Kommission „Kommunal- und 
Landesverwaltung – bürgernah, effektiv 
und zukunftsfest – Brandenburg 2020“ 
(EK 5/2). In der Begründung wird erläu-
tert: „Vor dem Hintergrund der prognos-
tizierten demografischen Entwicklung 
und der absehbaren Ver schlech terung 
der finanziellen Situation von Land und 
Kommunen ist es [...] absehbar, dass die 
bisherige Aufgabenverteilung zwischen 
Land und Kommunen nicht zukunftsfä-
hig ist und die Verwaltungsstrukturen in 
ihrer jetzigen Form keinen Bestand ha-
ben können. Die Enquetekommission 
soll die wesentlichen Problemfelder auf-
greifen, die aktuellen Strukturen bewer-
ten und Lösungsmöglichkeiten aufzei-
gen.“ 34 Der Landtag Brandenburg folgte 
diesem Antrag und hat in seiner 32. Sit-
zung am 23. März 2011 folgenden Be-
schluss gefasst:

„Der Landtag setzt gemäß § 1 Absatz 2 
des Gesetzes über die Enquete-Kommis-
sionen des Landtags Brandenburg die 
Enquete-Kommission ‚Kommunal und 
Landesverwaltung – bürgernah, effektiv 
und zukunftsfest – Brandenburg 2020‘ ein.

Der Kommission gehören sieben 
Mitglieder des Landtages und sieben 
Sachverständige an. Die Fraktionen der 
SPD und DIE LINKE benennen jeweils 
zwei Mitglieder und zwei Sachverständi-
ge, die Fraktionen der CDU, FDP und 
BÜnDnIS 90/DIE GRÜnEn je ein Mit-
glied und einen Sachverständigen. Für 
jedes Mitglied des Landtages kann ein 
Stellvertreter benannt werden. Die Lan-
desregierung wird gebeten, mit einem 
Vertreter an den Sitzungen der Kommis-
sion teilzunehmen. Die Enquete-Kom-
mission wird daher beauftragt, folgende 
Punkte zu bearbeiten und dem Landtag 
nach einem Zwischenbericht im Sommer 
2012 ihre Ergebnisse im II. Quartal des 
Jahres 2013 vorzulegen:

 1. Die Ergebnisse der Ämterreform 
1992, der Kreisgebietsreform 1993 
und der Gemeindegebietsreform des 
Jahres 2003 sind zu prüfen und un-
ter dem Aspekt der Zukunftsfähigkeit 
in einer zusammenfassenden Bewer-
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tung darzustellen. Dabei sind die Er-
fahrungen anderer Länder, insbe-
sondere der Reformen in Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-
Vorpommern zu berücksichtigen. Die 
Leistungsfähigkeit, Strukturen und 
Größen der kommunalen Verwal-
tungseinheiten sind vor dem Hinter-
grund des Bevölkerungsrückgangs 
zu bewerten.

 2. Die derzeitige vertikale und horizon-
tale Aufgabenverteilung zwischen 
Land, Landkreisen und Kommunen 
und die dabei eingesetzten Perso-
nal- und Finanzmittel sind systema-
tisch zu erfassen und vor dem Hin-
tergrund der demografischen 
Entwicklung und den sich ändernden 
finanziellen Rahmenbedingungen zu 
bewerten. Zur Sicherung der Da-
seinsvorsorge sind die Leistungen 
kritisch zu beurteilen.

 3. Die Struktur der Aufgabenverteilung 
auf allen Ebenen ist kritisch zu be-
werten. Es ist zu überprüfen, an wel-
cher Stelle diese Aufgaben bürger-
freundlich, am effizientesten und 
kostengünstigsten erbracht werden 
können und ob auf Ebene der Lan-
desbehörden neue Zusammenar-
beitsmodelle mit anderen Ländern 
gefunden werden können. Die Vor-
schläge dürfen einer möglichen Län-
derneugliederung nicht im Wege ste-
hen.

 4. Es sollen Vorschläge unterbreitet 
werden, in denen die Qualität und 
der Umfang kommunaler Kooperati-
onen durch geeignete Maßnahmen 
einschließlich Änderungen gesetzli-
cher Regelungen befördert werden 

kann und in welchem Verhältnis Ko-
operationen und Fusionen zueinan-
der stehen sollen.

 5. Bei der Betrachtung von neustruktu-
rierungen der Verwaltungseinheiten 
ist auch die Frage zu untersuchen, 
ob die Ämter im Land Brandenburg 
vor dem Hintergrund der aktuellen 
Rechtsprechung in anderen Ländern 
umgestaltet oder nach den Erfahrun-
gen anderer Flächenländer neu kon-
zipiert werden müssen.

 6. Die Enquete-Kommission soll ausge-
hend von den Analyseergebnissen 
dem Landtag verschiedene Modell-
varianten einschließlich Mindestgrö-
ßen für eine mögliche neu- bezie-
hungsweise Umstrukturierung der 
Gebietskörperschaften im Land 
Brandenburg vorlegen, die den sich 
verändernden finanziellen und de-
mografischen Bedingungen Rech-
nung tragen. Die modifizierten Ver-
waltungsstrukturen sollen flexible 
und zukunftsfeste Elemente beinhal-
ten, um auf künftige demografische 
Entwicklungen reagieren zu können. 
Grundlage für eine Gebietsreform ist 
eine Funktionalreform. Die Entwick-
lungen und Reformen in anderen 
Ländern sollen dabei vergleichend 
herangezogen werden.

 7. Es ist darzulegen, wie die für notwen-
dig erachteten Veränderungen durch 
die Verteilung der Finanzmittel an die 
Gebietskörperschaften und den 
kommunalen Finanzausgleich erreicht 
werden können. Dabei ist das ver-
fassungsrechtlich verankerte strikte 
Konnexitätsprinzip einzuhalten.
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35 Drucksache 5/2952-B.
36 Vgl. Drucksache 5/2953-B.
37 Vgl. Drucksache 5/2954-B.

 8. Die derzeitige E-Government-Strate-
gie der Landesregierung ist zu über-
prüfen. Dabei ist darzustellen, wel-
che Bedeutung ein modernes 
E-Government im Zusammenhang 
mit kommunalen Verwaltungsstruk-
turänderungen haben kann und wel-
cher Weiterentwicklungsbedarf hier-
bei besteht.

 9. Es sollen Vorschläge unterbreitet 
werden, wie die kommunale Selbst-
verwaltung und das bürgerschaftli-
che Mitwirken auf kommunaler Ebe-
ne gestärkt und zusätzliche lokale 
Mitentscheidungsmöglichkeiten ein-
geführt werden können. Hierzu ist 
auch eine Evaluierung der Kommu-
nalverfassung vorzunehmen.

10. Im Rahmen einer abschließenden 
Zusammenfassung sollen die Hand-
lungsempfehlungen einschließlich 
realistischer Vorschläge für die zeit-
liche Umsetzung dargestellt wer-
den.

Darüber hinaus hat die Enquete-Kom-
mission ausdrücklich die Möglichkeit, 
dem Landtag weitere Ansatzpunkte und 
Vorschläge zu unterbreiten, welche als 
Lösungen für die demografischen und fi-
nanzbedingten Veränderungen in Bran-
denburg herangezogen werden können. 
Wenn nötig sind zusätzliche Expertisen 
in Auftrag zu geben. Der Landtag Bran-
denburg erwartet, dass das Präsidium 
des Landtages die Arbeit der Enquete-
Kommission ermöglicht, begleitet und 
unterstützt. Die Enquete-Kommission 
geht davon aus, dass sie über den Ent-
wicklungsstand der Arbeit der Landes-
verwaltung jederzeit unterrichtet wird, 

um unnötigen Mehraufwand und Doppel-
prüfungen zu vermeiden“.35

Als Vorsitzender der EK 5/2 wurde der 
Abgeordnete Stefan Ludwig (DIE LInKE) 
gewählt.36 Der Abgeordnete Sven Petke 
(CDU) wurde als stellvertretender Vorsit-
zender der EK 5/2 gewählt.37

Laut dem „Gesetz über die Enquete-
Kommission des Landtags Brandenburg“ 
können einer Enquete-Kommission auch 
Personen angehören, die nicht Mitglied 
des Landtages sind. Für parlamentarische 
Mitglieder können Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter benannt werden (§ 2 Abs. 1). 
Mit Einsetzung der EK 5/2 wurde festge-
legt, dass die EK 5/2 aus insgesamt 14 
Mitgliedern bestehen soll, davon sieben 
parlamentarische und sieben nicht-parla-
mentarische Mitglieder. Die Fraktionen der 
SPD und DIE LINKE entsendeten jeweils 
zwei parlamentarische und zwei nicht-par-
lamentarische Mitglieder, die Fraktionen 
der CDU, FDP und BÜnDnIS 90/DIE GRÜ-
NEN entsendeten jeweils ein parlamentari-
sches und ein nicht-parlamentarisches 
Mitglied. Von den Fraktionen wurden fol-
gende Mitglieder für die EK 5/2 benannt: 
(siehe Tabelle nächste Seite)

1.2 Arbeitsweise der Enquete-Kom-
mission 5/2

Die EK 5/2 trat am 06. Mai 2012 zu ihrer 
konstituierenden Sitzung zusammen. In 
dieser und der folgenden Sitzung wurde 
schwerpunktmäßig über die Arbeitsweise 
der EK 5/2 diskutiert. In der zweiten Sitzung 
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beschloss die EK 5/2 einen Arbeitsplan, 
der die Arbeitsweise inhaltlich strukturieren 
und einen ungefähren Zeitablauf vorgeben 
sollte. Der Arbeitsplan unterteilt die im Ein-
setzungsbeschluss aufgegriffenen The-
menfelder in sieben Themenkomplexe:

1. Evaluierung und Erfahrung bisheriger 
Reformen im Land,

2. Evaluierung der horizontalen und 
vertikalen Aufgabenverteilung,

3. kommunale Kooperation,
4. zukunftsfähige Verwaltungsstruk turen,
5. Zukunft der Kommunalfinanzen,
6. leistungsfähiges und bürgernahes 

 E-Government,
7. Mitwirkungs- und Beteiligungsmöglich-

keiten der Bürgerinnen und Bürger.38

38 Vgl. Arbeitsweise der Enquete-Kommission, in: 
Protokoll der 2. Sitzung der Enquete-Kommission 
vom 10. 06. 2011, P-EK2 5/2, Anlage 9.

 Stellvertretende parlamentarische  
 Mitglieder

SPD SPD 
Richter, Manfred Alter, Elisabeth 
Schippel, Werner-Siegwart Rupprecht, Holger

DIE LINKE DIE LINKE 
Ludwig, Stefan Luthardt, Michael Egidius (Dr.) 
Scharfenberg, Hans-Jürgen (Dr.) Mächtig, Margitta

CDU CDU 
Petke, Sven Wichmann, Henryk

FDP FDP 
Büttner, Andreas Goetz, Hans-Peter

GRÜNE/B90 GRÜNE/B90 
nonnemacher, Ursula Halem von, Marie Luise
 
Nicht-parlamentarische Mitglieder Benannt durch 

Barkusky, Uta (Dr.) DIE LInKE

Böttcher, Karl-Ludwig FDP

Färber, Gisela (Prof. Dr.) GRÜnE/B90

Gebhardt, Ihno (Prof. Dr.) DIE LInKE

Große, Werner CDU

Hönnige, Christoph (Prof. Dr.) SPD

Humpert, Paul-Peter (Dr.) SPD

Parlamentarische Mitglieder
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39 Eine Übersicht der Anzuhörenden kann Anlage 1, 
eine Übersicht des Beratungsverlaufs Anlage 2 
entnommen werden. 40 Vgl. Drucksache 5/2952-B.

Darüber hinaus wurde festgelegt, dass 
die EK 5/2 bei der Bearbeitung der The-
menkomplexe insbesondere auf die An-
hörung von Expertinnen und Experten 
und Erfahrungsträgerinnen und Erfah-
rungsträgern zurückgreift. Verzichtet 
wurde weitestgehend auf die Vergabe 
von Gutachten und auf die Benennung 
von Berichterstatterinnen und Berichter-
stattern für die einzelnen Themenkom-
plexe, so wie es in anderen Enquete-
Kommissionen üblich ist. Dadurch soll 
eine möglichst breite und intensive De-
batte in den Kommissionssitzungen er-
möglicht werden. Zu der Bearbeitung 
einzelner und zeitlich begrenzter Arbeits-
felder der Kommission wurden jedoch 
zwei Arbeitsgruppen eingerichtet (vgl. 
Kapitel 2.7 und 2.8).

Insgesamt hat die EK 5/2 in ihren 
ersten zwölf Sitzungen von Mai 2011 bis 
Juni 2012 ca. 63 Stunden getagt und da-
bei 47 Expertinnen und Experten und Er-
fahrungsträgerinnen und Erfahrungsträ-
ger zu allen sieben Themenkomplexen 
angehört.39 In den kommenden Beratun-
gen soll dann verstärkt über die sich aus 
den Anhörungen ergebenen Schluss-
folgerungen diskutiert und Handlungs-
empfehlungen entwickelt werden (vgl. 
Kapitel 5).

Zur Unterstützung der Arbeit der 
Kommission richtete der Landtag 
Brandenburg ein mit drei Mitarbeitern – 
darunter zwei wissenschaftlichen Mit-
arbeitern – ausgestattetes Sekretariat 
ein.

1.3 Zielsetzung und Gliederung des 
Zwischenberichts

Mit dem vorliegenden Zwischenbericht 
erfüllt die EK 5/2 den ihr vom Landtag im 
Einsetzungsbeschluss der EK 5/2 gege-
benen Auftrag, im Sommer 2012 einen 
Zwischenbericht über den Beratungs-
stand vorzulegen.40

Der Zwischenbericht soll den bishe-
rigen Beratungs- und Diskussionsverlauf 
bündeln und damit das weitere Vorgehen 
der EK 5/2 vorbereiten, insbesondere un-
ter Berücksichtigung der zu erarbeiten-
den Handlungsempfehlungen. Dabei 
richtet sich der Zwischenbericht nicht nur 
an den Auftraggeber (den Landtag), son-
dern soll auch der interessierten Öffent-
lichkeit einen Überblick über die Arbeit 
der EK 5/2 ermöglichen.

In der Gliederung des Zwischenbe-
richts wird von der Unterteilung des Ar-
beitsprogramms der EK 5/2 in die sieben 
Themenkomplexe abgewichen. Die sieben 
Themenkomplexe wurden zur Strukturie-
rung der Arbeitsweise der EK 5/2 entwi-
ckelt, für eine Darstellung in Be richts form 
eignen sie sich nur bedingt. Daher wurde 
eine Gliederung gewählt, welche die Unter-
teilung aufgreift, die behandelten Themen 
jedoch teilweise differenzierter widerspie-
gelt. Der Zwischenbericht unterteilt sich, 
neben der Einleitung, in drei weitere Kapitel:

• Die Darstellung und Bewertung der Aus-
gangslage in Brandenburg (Kapitel 2),

• die Reformerfahrungen anderer 
 Bundesländer und Staaten (Kapitel 3) 
sowie
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• den Ausblick auf die Arbeit der EK 5/2 
bis zum Abschlussbericht (Kapitel 4).

2 Ausgangslage

2.1 Bisherige Verwaltungs- und 
Strukturreformen in Brandenburg

Im Einsetzungsbeschluss der EK 5/2 
heißt es: „Die Ergebnisse der Ämterre-
form 1992, der Kreisgebietsreform 1993 
und der Gemeindegebietsreform des 
Jahres 2003 sind zu prüfen und unter 
dem Aspekt der Zukunftsfähigkeit in einer 
zusammenfassenden Bewertung darzu-
stellen[...]“.41

Die EK 5/2 hat sich in ihrem Arbeits-
plan für den Zwischenbericht das Ziel 
gesetzt, die bisherigen Reformschwer-
punkte zu identifizieren, die Reformziele 
und den jeweiligen Stand der Zielerrei-
chung darzustellen sowie die Steuerungs-
prozesse der Reformen zu analysieren.

Die EK 5/2 hat dazu in der 5. Sitzung 
eine Anhörung mit Ortsvorstehern, ehren-
amtlichen und hauptamtlichen Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeistern, Amtsdirekto-
rinnen und Amtsdirektoren, Landräten und 
Oberbürgermeistern durchgeführt,42 um 
deren Sichtweise auf die Reformen zu 
erfahren. Darüber hinaus wurden folgende 
Anhörungen durchgeführt:

• Herr Jörg Vogelsänger (Minister für 
In frastruktur und Landwirtschaft des 
Landes Brandenburg, 2. Sitzung),

• Herr Dr. Markus Grünewald (Ministeri-
um des Innern des Landes Branden-
burg, 3. Sitzung),

• Herr Plückelmann (Ministerium des 
 Innern des Landes Brandenburg, 3. 
Sitzung),

• Frau Dr. Christiane Büchner (Kommu-
nalwissenschaftliches Institut der Uni-
versität Potsdam, 6. Sitzung),

• Herr Karl-Ludwig Böttcher (Städte- und 
Gemeindebund Brandenburg, Mitglied 
der EK 5/2, 6. Sitzung),

• Herr Dr. Paul-Peter Humpert (Land-
kreistag Brandenburg, Mitglied der EK 
5/2, 6. Sitzung),

• Frau Abgeordnete Margitta Mächtig 
(DIE LInKE, stellvertretendes Mitglied 
der EK5/2, 7. Sitzung),

• Herr Volker-Gerd Westphal (Ministeri-
um des Innern des Landes Branden-
burg, 7. Sitzung),

• Herr Manfred Loos (Ver.di Berlin Bran-
denburg, 7. Sitzung).

2.1.1 Überblick über Verwaltungs- 
und Strukturreformen
Seit Neugründung des Landes am 3. Ok-
tober 1990 gab es in Brandenburg zahl-
reiche Verwaltungs- und Strukturrefor-
men,43 sowohl auf der Ebene des Landes 
als auch auf der Ebene der Kommunen. 
Dazu zählen z. B. die Ämterbildung zwi-
schen 1991 und 1993, die Kreisgebiets-
reform 1993, verschiedene Funktionalre-

41 Drucksache 5/2952-B, S. 2.
42 Siehe Anhörungsliste Anlage 1.

43 Unter Verwaltungs- und Strukturreformen 
werden hier sowohl Reformen verstanden, die 
sich z. B. auf die Aufbau- oder Ablaufstruktur 
einer einzelnen Behörde beziehen, als auch auf 
die Verlagerung von Aufgaben zwischen Land 
und Kommunen (Funktionalreform) sowie den 
veränderten Zuschnitt der Gebietskörperschaften 
(Gebietsreform).
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44 Eine nach Kalenderjahren gegliederte tabellari-
sche Übersicht über die Zahl der Kommunen im 
Land Brandenburg kann der Anlage 3 entnom-
men werden.

45 Vgl. Drucksache 1/433.
46 Vgl. Bericht der Landesregierung „Evaluierung 

der Gemeindegebietsreform 2003“, Drucksache 
5/3684, S. 5.

47 Vgl. Dr. Schröder, in: Protokoll der 5. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 28. 10. 2011, P-EK2 
5/5, S. 71.

48 Vgl. Drucksache 1/1259.

formen, die Gemeindegebietsreform 
zwischen 1998 und 2003 sowie die seit 
kurz nach dem Beitritt des Landes Bran-
denburg zur Bundesrepublik Deutsch-
land einsetzenden Reformen der Lan-
desverwaltung.44

2.1.2 Ämterbildung 1992
Mit der 1991 beschlossenen und 1992 
durchgeführten Ämterbildung sollte in 
Brandenburg der teilweise vorhandenen 
Verwaltungsschwäche der 1.793 Ge-
meinden (einschließlich der kreisfreien 
Städte), 1.169 davon mit einer Bevölke-
rung von weniger als 500 Einwohnerin-
nen und Einwohnern (EW), begegnet 
werden.45

Es wurden 160 Ämter in drei ver-
schiedenen Amtsformen gebildet, 54 Ge-
meinden blieben amtsfrei. Bei der Bil-
dung eines Amtes sollte dessen 
Mindestbevölkerungszahl in der Regel 
über 5.000 EW liegen. Die Verwaltungs-
zuständigkeit ging bei der Amtsbildung 
von der amtsangehörigen Gemeinde auf 
die Ämter über.46 Die politische Verant-
wortung im Bereich der Selbstverwal-
tungsaufgaben vertraute sie der Gemein-
devertretung an. Das Amt sollte auch für 
die vom Staat übertragenen Weisungs-
aufgaben verantwortlich sein.

Eine umfassende Bewertung der 
Ämterbildung 1992 bzw. des Amtsmodells 
wurde bisher noch nicht durchgeführt. 

 Jedoch kann schon jetzt festgehalten 
werden, dass sich das bran den burgische 
Amtsmodell neben der Einheitsgemeinde, 
insbesondere im ländlichen Raum, grund-
sätzlich bewährt habe, wenngleich der 
Prozess der politischen Abstimmung in 
den Ämtern aufwändiger sei.47

2.1.3 Kreisneugliederung 1993
Bei der Neugründung des Landes am 3. 
Oktober 1990 gab es 38 Landkreise 
und sechs kreisfreie Städte mit einem 
Bevölkerungsdurchschnitt von 50.000 
EW und einer Flächenspanne von 307 
bis 1267 km�. nach der Ämterreform 
1992 wurde sich der Struktur und Funk-
tion (vgl. Kapitel 2.1.4) der Landkreise 
gewidmet. Zielsetzung war die Stärkung 
der kommunalen Selbstverwaltung der 
Kreise, insbesondere unter Berücksich-
tigung der Entscheidung zugunsten ei-
nes zweistufigen Verwaltungsaufbaus 
und des Verzichts auf staatliche Mittel-
behörden (z. B. Regierungsbezirke) in 
Brandenburg. Mit dem Gesetz zur 
„Neugliederung der Kreise und kreis-
freien Städte im Land Brandenburg“ 
vom 24. 12. 1992 wurde die noch heute 
bestehende Struktur von 14 Landkrei-
sen und vier kreisfreien Städten ge-
schaffen (14 + 4).48

Die neuen Landkreise sollten durch-
schnittlich 150.000 EW haben (120.000 
EW in dünnbesiedelten Gebieten), dabei 
aber keine regionalen Dimensionen an-
nehmen. Darüber hinaus entschied man 
sich für die Bildung von Sektoralkreisen 
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entlang der Verkehrsachsen, um den Krei-
sen die Wahrnehmung ihrer Ausgleichs- 
und Ergänzungsfunktion zwischen dem 
wirtschaftlich starken Berliner Umland 
und den berlinfernen Regionen zu ermög-
lichen. nach erfolgter Kreisneugliederung 
hatten die 14 Landkreise im Durchschnitt 
rund 149.000 EW, bei einer durchschnittli-
chen Fläche von rund 2.053 km� (ohne die 
vier kreisfreien Städte).49

Die Städte Schwedt und Eisenhüt-
tenstadt wurden wegen der fehlenden 
oberzentralen Bedeutung, im Gegensatz 
zu den Städten Potsdam, Cottbus, 
Frankfurt/Oder und Brandenburg, ein-
gekreist. Beide Städte sollten aber über 
eine entsprechende Änderung der Kom-
munalverfassung bestimmte Kreiszu-
ständigkeiten behalten, die sie ihrer 
Größe entsprechend bewältigen könn-
ten.50

Der Prozess der Kreisneugliederung 
wurde als positiv dargestellt. Die beteilig-
ten Akteure hätten auf Augenhöhe ver-
handelt und das gemeinsame Ziel, die 
Stärkung der kommunalen Selbstverwal-
tung, vorangetrieben. Bevor über Min-
destgrößen der neuen Landkreise disku-
tiert worden sei, seien Aufgaben 
festzulegen gewesen, die die Landkreise 
im Zuge einer Funktionalreform hätten 
zukünftig wahrnehmen sollen.

Insgesamt sei die Kreisgebietsreform 
erfolgreich gewesen, sowohl hinsichtlich 
des Ergebnisses (14 + 4) als auch hin-
sichtlich des Reformprozesses.51

2.1.4 Funktionalreformen
In Brandenburg gab es mehrere Funktio-
nalreformen (vgl. Kapitel 2.4), die unter-
schiedliche Wirkungen entfalteten. Die 
erste Funktionalreform fand in dem Zeit-
raum von 1993 bis 1996 statt. Ausgehend 
von der Regierungserklärung zur Funktio-
nalreform vom 21. Juni 1993 und dem 
Kabinettsbeschluss zur Einsetzung einer 
Kommission Funktionalreform vom 12. 
Oktober 1993, mit dem Auftrag, die Funk-
tionalreform sachverständig zu begleiten 
(Jahn-Kommission), wurde im Ergebnis 
eine Reihe von Aufgaben vom Land auf 
die kommunale Ebene, insbesondere auf 
die Landkreise, übertragen. Ein Ergebnis 
bisheriger und Voraussetzung weiterer 
Reformschritte war das „Gesetz zu den 
Grundsätzen der Funktionalreform im 
Land Brandenburg“ (FRGGBbg). nach § 1 
Abs. 1 FRGGBbg sind „Verwaltungsauf-
gaben […] möglichst orts- und bürgernah 
zu erfüllen […]. Dabei ist eine größtmögli-
che Bündelung vor Ort anzustreben und 
der Grundsatz der Einräumigkeit der Ver-
waltung zu beachten“. Das FRGGBbg ist 
heute noch in Kraft. Entsprechend der 
gesetzlichen Zielsetzung wurden zahlrei-
che Einzelaufgaben und einige Aufgaben-
blöcke auf die Landkreise übertragen. 
Eine Aufgabenübertragung auf die kreis-
angehörige Ebene fand nicht statt.52

Trotzdem sei diese Reform insge-
samt erfolgreich gewesen, was insbe-
sondere durch eine „politische Rücken-
deckung“ ermöglicht worden ist.53

49 Vgl. Dr. Humpert, in: Protokoll der 6. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 25. 11. 2011, P-EK2 5/6, 
S. 21 ff.

50 Vgl. Drucksache 1/1259.
51 Vgl. Dr. Humpert, a. a. O.

52 Vgl. Böttcher, in: Protokoll der 6. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 25. 11. 2011, P-EK2 5/6, 
S. 35 f.

53 Vgl. Dr. Humpert, a. a. O., S. 26 f. sowie Druck-
sache 1/2839.
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54 Vgl. Böttcher / Dr. Humpert, in: Protokoll der 6. Sit-
zung der Enquete-Kommission vom 25. 11. 2011, 
P-EK2 5/6, S. 27 und 35 f.

55 Drucksache 3/1482, S. 3.

56 Vgl. Plückelmann, in: Protokoll der 3. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 26. 08. 2011, P-EK2 
5/3, S. 43 f.

57 Abschlussbericht und Empfehlungen des Son-
derausschusses zur Überprüfung von normen 
und Standards, Drucksache 4/4570, S. 13.

58 Vgl. Kurzübersicht zum Umsetzungsstand der 
zentralen Empfehlungen des SAnS vom Juni 
2007 an die Landesregierung, in: Protokoll 
der 11. Sitzung der Enquete-Kommission vom 
11. 05. 2012, P-EK2 5/11, Anlage 13.

Eine Weiterführung der Funktionalre-
form wurde von der Landesregierung 
2003 bis 2009 verfolgt. 2003 wurde ein 
entsprechendes Konzept beschlossen 
und auf Grundlage dessen 2004 die „In-
terministerielle Arbeitsgruppe zur Weiter-
führung der Funktionalreform“ (IMAG-FR) 
eingesetzt. Von der IMAG-FR ging je-
doch kein größerer Kommunalisierungs-
schub aus. Als Gründe hierfür wurden 
die mangelnde politische Unterstützung, 
der kleinteilige Prüfansatz sowie die Res-
sortinteressen angeführt.54 Die IMAG-FR 
hat im September 2009 einen Abschluss-
bericht erarbeitet, der jedoch nicht mehr 
vom Kabinett beschlossen worden ist.

Die Fortführung der Funktionalre-
form war auch ein Kernziel der Gemein-
destrukturreform: In den am 11. Juli 2000 
von der Landesregierung beschlossenen 
und später vom Landtag Brandenburg 
zustimmend als Basis für die Schaffung 
neuer Kommunalstrukturen genomme-
nen „Leitlinien der Landesregierung für 
die Entwicklung der Gemeindestruktur 
im Land Brandenburg − Starke Gemein-
den für Brandenburg“ wird als ein Re-
formziel formuliert: „Durch Stärkung der 
örtlichen Selbstverwaltung sind die Vor-
aussetzungen zu schaffen, dass im Inter-
esse der Bürgernähe weitere Aufgaben 
auf die untere kommunale Ebene verla-
gert werden können“.55

Ebenfalls unter dem Aspekt der 
Funktionalreform kann auch die Arbeit 
des 2005 eingesetzten „Sonderaus-
schusses zur Überprüfung von normen 

und Standards“ (SAnS) des Landtages 
Brandenburg betrachtet werden. Zwar 
beschäftigte sich der SAnS schwer-
punktmäßig mit dem Bürokratieabbau im 
Land, jedoch entfaltete das vom SAnS 
initiierte Standarderprobungsgesetz 
auch Wirkungen im Bereich der Funktio-
nalreform. So wurde das Standarderpro-
bungsgesetz auch für die Erprobung von 
Aufgabenverlagerungen in gesetzlich be-
stimmten Bereichen erweitert.56 Darüber 
hinaus empfiehlt der SAnS in dem 2007 
vorgelegten Abschlussbericht eine „weit-
gehende Kommunalisierung aller unmit-
telbar bürger- und unternehmensbezoge-
nen Aufgaben des Landes“.57 Die EK 5/2 
bat die Landesregierung in ihrer 7. Sit-
zung um einen Kurzüberblick über den 
Umsetzungsstand der Empfehlungen 
des SANS, der der Kommission am 09. 
Mai 2012 zugeliefert worden ist.58 
Schriftlich angehört wurde auch Staats-
sekretär Bretschneider, der sich als Res-
sortvertreter kritisch gegenüber einer 
Aufgabenkommunalisierung einließ.

2.1.5 Gemeindegebietsreform 2003
Der Zweite Landtag Brandenburg setzte 
eine Enquete-Kommission 2/1 „Gemein-
degebietsreform im Land Brandenburg“ 
zur Entwicklung der gemeindlichen 
Selbstverwaltung im Land Brandenburg 
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ein. Die Kommission sprach sich in ihrem 
Abschlussbericht dafür aus, die ge-
meindliche Struktur im Land Branden-
burg fortzuentwickeln. neben amtsfreien 
Gemeinden sollten die Ämter zu sog. 
Amtsgemeinden umgeformt werden. Sie 
hielt eine flächendeckende Gemeindege-
bietsreform durch den Gesetzgeber für 
unangemessen im Hinblick auf die Ver-
hältnisse in weiten Bereichen des Lan-
des Brandenburg. Gemeindeeingliede-
rungen oder -neugliederungen durch den 
Gesetzgeber blieben im Einzelfall mög-
lich. Der Landtag nahm den Bericht am 
06. Mai 1999 zur Kenntnis.

Der Landtag hat mit Beschluss vom 20. 
September 2000 (Leitlinien der Landes-
regierung für die Entwicklung der Ge-
meindestruktur im Land Brandenburg)59 
eine landesweite Gemeindegebietsre-
form eingeleitet.60 Auslöser war die Auf-
fassung des Gesetzgebers, dass vor 
 allem viele der amtsangehörigen Ge-
mein den durch deren geringe Bevölke-
rungsgröße (mehr als die Hälfte mit einer 
Bevölkerung von unter 500 EW) keine 
ausreichende Verwaltungs- und Finanz-
kraft mehr haben. Vor allem durch Zu-
sammenschlüsse sollte die Leistungsfä-
higkeit der Gemeinden erhöht werden. 
Amtsangehörige Gemeinden sollten eine 
Mindesteinwohnerzahl von 500 EW errei-
chen, ein Amt sollte aus drei bis sechs 
amtsangehörigen Gemeinden bestehen 

und insgesamt mindestens 5.000 EW 
zählen. Außerdem wurden die bis dahin 
bestehenden drei Amtsmodelle auf ein 
Modell reduziert und die Ortsteilverfas-
sung ausgebaut. Im engeren Verflech-
tungsraum (vgl. Kapitel 2.1.6) sollten 
grundsätzlich amtsfreie Gemeinden mit 
mehr als 5.000 EW gebildet werden, im 
äußeren Entwicklungsraum gab es diffe-
renziertere Ansätze.61 Die Reform war in 
zwei Phasen unterteilt: nach einer Frei-
willigkeitsphase, die bis zum 31. März 
2002 währte, wurden mit Inkrafttreten 
der neugliederungsgesetze am 26. Ok-
tober 2003 Gebietsänderungen kraft Ge-
setzes vollzogen. Insgesamt wurde durch 
die Gemeindegebietsreform die Anzahl 
der Gemeinden in Brandenburg von 
1.479 auf 416 reduziert. Davon waren 144 
amtsfreie Gemeinden und 272 amtsan-
gehörige Gemeinden waren 54 Ämtern 
zugeordnet. Die Zahl der Verwaltungsträ-
ger blieb im Wesentlichen unverändert.62

Eine umfassende und objektive Eva-
luation der Gemeindegebietsreform 2003 
liegt nicht vor. Die Landesregierung hat 
der EK 5/2 einen Bericht zur Evaluierung 
der Gemeindegebietsreform 2003 zur 
Verfügung gestellt. Der Vertreter der Lan-
desregierung hat darauf hingewiesen, 
dass dieser – ursprünglich nur für die 
Landesregierung erstellte – Bericht nicht 
der Arbeit der EK 5/2 vorgreifen möchte.63

59 Vgl. Drucksache 3/1732-B.
60 Auch zwischen 1993 und 2000 gab es Verände-

rungen der Gebietsstrukturen und Diskussionen 
über die Zukunft der Städte und Gemeinden. So 
gab es zahlreiche freiwillige Zusammenschlüsse 
von Gemeinden, auf die hier jedoch nicht einge-
gangen wird.

61 Ausführlich im Bericht der Landesregierung 
„Evaluierung der Gemeindegebietsreform 2003“, 
Drucksache 5/3684, S. 7.

62 Vgl. Bericht der Landesregierung „Evaluierung 
der Gemeindegebietsreform 2003“, Drucksache 
5/3684, S. 6 – 8.

63 Vgl. Vertreter der Landesregierung, in: Protokoll 
der 3. Sitzung der Enquete-Kommission vom 
26. 08. 2011, P-EK2 5/3 , Seiten 5 f und 26.
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64 Vgl. Boschan / Fetting / Lange / Rocher, in: Proto-
koll der 5. Sitzung der Enquete-Kommission vom 
28. 10. 2011, P-EK2 5/5, S. 60, 65, 90 und 96 f.

65 Vgl. Vorstellung der Ergebnisse der Erhebung des 
AfS zur Personal- und Kassenstatistik, in: Proto-
koll der 7. Sitzung der Enquete-Kommission vom 
13. 01. 2012, P-EK2 5/7 , S. 50 ff. Eine Übersicht 
der vom AfS erhobenen Daten kann Anlage 4 
entnommen werden.

66 Vgl. Lange, in: Protokoll der 5. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 28. 10. 2011, P-EK2 
5/5, S. 60.

67 Vgl. Dr. Büchner, in: Protokoll der 6. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 25. 11. 2011, P-EK2 5/6, 
S. 11 f.

68 Vgl. Fetting / Martin, in: Protokoll der 5. Sitzung 
der Enquete-Kommission vom 28. 10. 2011, P-EK2 
5/5 , S. 46 und 50.

69 Vgl. Dr. Büchner, a. a. O., S. 12 ff.

Insbesondere auf die Frage, ob sich 
die finanzielle Situation der Städte, 
 Gemeinden und Ämter verbessert hat 
(Fusionsrendite), gibt es keine einheit-
lichen Antworten. In der durchgeführten 
Anhörung mit den betroffenen Kommu-
nalvertretern verwiesen einige auf einge-
tretene Einspareffekte, andere konnten 
dies wiederum nicht bestätigen.64 Auch 
die auf der Grundlage eines Beschlusses 
der EK 5/2 vom 26. 08. 2011 vom Amt für 
Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) gelie-
ferten Daten zur Kassenstatistik der 
Kommunen zwischen 1998 und 2009 ge-
ben darüber keine statistisch signifikante 
Aussage.65

Positiv bewertet wurde jedoch die 
Möglichkeit, durch die gebündelte 
 Finanzkraft der zusammengeschlosse-
nen Ämter und Gemeinden Investitionen 
tätigen und Fördermittel gewinnen zu 
können, was einem Amt oder einer ein-
zelnen Gemeinde allein nicht möglich ge-
wesen wäre.66

Die teilweise befürchteten negativen Ef-
fekte einer umfassenden Gemeindege-
bietsreform auf die lokale Identität bzw. 
das Zugehörigkeitsgefühl der Bevölke-
rung konnten jedoch nicht nachgewiesen 
werden. Dies ist insbesondere dadurch 

bedingt, dass die lokale Identität nur ein-
geschränkt durch den politisch-adminis-
trativen Status beeinflusst werde. We-
sentlich wichtiger seien das lokale 
Angebot an Infrastruktur (Kitas, Schulen, 
nahverkehr etc.) und das Fortbestehen 
z. B. lokaler Vereinsstrukturen oder auch 
der Freiwilligen Feuerwehr im Ort 67. Das 
Zusammenwachsen der fusionierten Ge-
meinden und Ämter sei jedoch ein lang-
wieriger Prozess gewesen, der zum Teil 
immer noch andauere, und der bei der 
Bevölkerung eine gewisse „Reformmü-
digkeit“ ausgelöst habe.68

Die Erwartungen an die Stärkung der 
Ortsteilverfassungen konnten nur be-
dingt erfüllt werden. Durch die Ortsteil-
verfassung sollte auch eine Art Kompen-
sation für die Gemeinden erreicht 
werden, die ihre Unabhängigkeit verloren 
haben und zu Ortsteilen wurden. Die eh-
renamtlichen Ortsbeiräte und Ortsvorste-
her haben zwar ein umfassendes Infor-
mationsrecht, seien jedoch mit den 
Entscheidungsbefugnissen unzufrie-
den.69

Seit der Gemeindegebietsreform hat 
sich die Struktur der kreisangehörigen 
Ebene nur geringfügig geändert. Mit 
Stand vom 30. Juni 2010 gab es im Land 
Brandenburg 415 Gemeinden in 14 
Landkreisen. Davon sind 144 Gemein-
den amtsfrei und 271 amts-angehörig in 
insgesamt 53 Ämtern. 112 Kommunen 
besitzen das Stadtrecht. In den Bran-
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denburger Gemeinden gibt es 1.763 
Orts teile.70

2.1.6 Reform der Raumplanung

2.1.6.1 Zentralörtliche Gliederung in 
Brandenburg
Zum Thema „Die zentralörtliche Gliede-
rung in Brandenburg und die Veränderun-
gen im Zuge der Umsetzung des Landes-
entwicklungsplanes Berlin-Bran denburg“ 
wurde in der 12. Sitzung der EK 5/2 Frau 
Kathrin Schneider, Leiterin der Gemeinsa-
men Landesplanungsabteilung Berlin-
Brandenburg im Ministerium für Infra-
struktur und Landwirtschaft, angehört.

Im Jahr 2005 haben sich die Länder Ber-
lin und Brandenburg darauf verständigt, 
die Landesplanung fortzuschreiben und 
zu überarbeiten. Dies sollte auf der 
Grund lage: Weg vom Leitbild der dezent-
ralen Konzentration – hin zu dem Ansatz 
„Stärken stärken“ geschehen. Als Vorga-
be für diese neue Landesplanung wurden 
fünf Punkte vereinbart:

• neue räumliche Schwerpunkte im euro-
päischen Zusammenhang gestalten;

• Wachstum und Innovation unterstützen;

• Daseinsvorsorge räumlich ordnen und 
Infrastrukturentwicklung auf räumliche 
Schwerpunkte ausrichten;

• Freiraum schützen und bewahren;

• Kulturlandschaften als Handlungsräu-
me begreifen.71

Mit dem Landesentwicklungsprogramm 
vom 10. Oktober 2007 wurde die durch 
das gemeinsame Landesentwicklungs-
programm vom 7. August 1997 eingeführ-
te landesplanerische Trennung zwischen 
engerem Verflechtungsraum und äuße-
rem Entwicklungsraum aufgegeben.

Als Instrument der Raumordnung diene 
u. a. der klassische Steuerungsansatz: der 
so genannte Ansatz der Definition zentraler 
Orte.72 Danach gilt ein Ort als zentraler 
Ort, wenn er für das ihn umgebende Er-
gänzungsgebiet einen Bedeutungsüber-
schuss erlangt. Das Landesentwicklungs-
programm von 2007 legt fest, was zentrale 
Orte in dem Planungsraum Berlin und 
Brandenburg sind. Dabei sollen Gemein-
den bestimmt werden, die aufgrund ihrer 
räumlichen Lage, der zu versorgenden Be-
völkerung ihrer Verflechtungsbereiche, der 
funktionalen Ausstattung und der Potenzi-
ale in der Lage sind, die übergemeindli-
chen Aufgaben der Daseinsvorsorge lang-
fristig und flächendeckend zu erfüllen.73

Fazit:
Das Zentrale-Orte-System gebe keine Ver-
waltungsstrukturen vor, sondern ein räum-
liches Orientierungssystem zur Vorhaltung 
von übergemeindlich wirkenden Leistun-
gen der Daseinsvorsorge. Das System der 
Zentralen Orte sei abgekoppelt vom Sys-
tem der Verwaltungsstrukturen.

nach Aussage von Frau Schneider 
werde das Instrument der Zentralen Orte 

70 Vgl. Bericht der Landesregierung „Evaluierung 
der Gemeindegebietsreform 2003“, Drucksache 
5/3684, S. 8 f.

71 Vgl. Schneider, in: Protokoll der 12. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 01. 06. 2012, P-EK2 
5/12, S.41-42.

72 Entwickelt in den 30er Jahren von dem Geogra-
fen Walter Christaller.

73 Vgl. Schneider, in: Protokoll der 12. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 01. 06. 2012, P-EK2 
5/12, S. 42.
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74 Vgl. ebd., S. 43.

75 In Übereinstimmung mit der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg, die den Gemein-
den Aufgaben der Grundversorgung zuweist, in: 
Protokoll der 12. Sitzung der Enquete-Kommissi-
on vom 01. 06. 2012, P-EK2 5/12 , S. 42.

76 Vgl. Schneider, a. a. O., S. 42.
77 Das Zentrale-Orte-System im Gesamtraum 

Berlin-Brandenburg legt als Zentrale Orte die 
Metropole, Oberzentren, Mittelzentren und 
Mittelzentren in Funktionsteilung fest. Mit dem 
System Zentraler Orte soll ein tragfähiges Netz 
technischer und sozialer Infrastruktureinrichtun-
gen des gehobenen und spezialisierten höheren 
Bedarfes gesichert und entwickelt werden (vgl. 
Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg 
vom 31. März 2009, S. 16.).

78 Vgl. Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg 
vom 31. März 2009, S. 23.

79 Diese sind: Wirtschafts-, Kultur-, Freizeit-, Ver-
waltungs-, Bildungs-, Gesundheitsfunktionen, 
soziale Versorgungsfunktionen, Verkehrsknoten-
punkte, Standort für großflächigen Einzelhandel, 
Konzentration der Siedlungsentwicklung, In: Pro-
tokoll der 12. Sitzung der Enquete-Kommission 
vom 01. 06. 2012, P-EK2 5/12, S. 42.

allein zukünftig nicht ausreichen, die Da-
seinsvorsorge (vor allem in der Grundver-
sorgung) langfristig hinreichend zu re-
geln. Sodass die Mittelbereiche, die im 
Landesentwicklungsplan ausgewiesen 
sind, einerseits die Bezugskulisse für die 
Vorhaltung der gehobenen Funktionen 
der Daseinsvorsorge seien und anderer-
seits zugleich eine räumliche Bezugsku-
lisse für die interkommunale Zusammen-
arbeit im Bereich der Grundversorgung 
böten. Die Mittelzentren würden aufge-
fordert, mit ihren Gemeinden im Mittel-
bereich zu kooperieren.74

2.1.6.2 Veränderungen im Zuge der 
Umsetzung des Landesentwicklungs-
planes Berlin-Brandenburg (2009)
Frau Schneider legte in ihrem Vortrag den 
Fokus auf den Punkt „Daseinsvorsorge 
räumlich ordnen und Infrastrukturent-
wicklung auf räumliche Schwerpunkte 
ausrichten“.

Als ein Ergebnis der Veränderun-
gen, die sich aus dem im Jahr 2009 in 
Kraft getretenen Landesentwicklungs-
plan ergaben, berichtete Frau Schnei-
der, dass für den Grundbedarf seither 
die 201 amtsfreien Gemeinden und 
Ämter bestimmt seien. Der gehobene 
Bedarf solle in 46 Mittelbereichen, der 
spezialisierte höherwertige Bedarf in 
den vier nicht abgegrenzten Oberberei-
chen vorgehalten werden. Grundlage 
dieser Veränderungen seien die verän-
derten Rahmenbedingungen gewesen, 
zu denen auch die Gemeindegebietsre-
form des Jahres 2003/2004 gehöre.

Der Landesentwicklungsplan legt Berei-
che der Grundversorgung75 mit einem 
Grundsatz 2/4 fest. Danach gibt es in 
diesen Gemeinden keine übergemeind-
lich wirkenden Funktionsüberhänge und 
damit auch keine Zentralität im Sinne der 
Definition des Landesentwicklungspro-
gramms mehr. Auf die Ausweisung von 
Kleinzentren und Grundzentren als Zent-
rale-Orte-Kategorien wurde verzichtet.76 
Das Zentrale-Orte-System sei folglich 
grundsätzlich geändert worden.77

Ein nationales Alleinstellungsmerkmal 
stellt dabei die aus dem Gesamt raum der 
Länder Berlin und Brandenburg beste-
hende Metropolregion, in deren Mitte die 
Bundeshauptstadt liegt und die daher als 
Hauptstadtregion bezeichnet wird.78

Die Landesentwicklungsplanung sieht 
für die Versorgung oberhalb der Grundver-
sorgung anstatt der bisherigen Ausstat-
tungskataloge nunmehr Funktionen vor.79
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2.1.7 Reformen der Landesverwaltung
Die Reform der Landesverwaltung war 
seit Gründung des Landes Brandenburg 
Dauerthema in Brandenburg.80 Auslöser 
war zum einen der im Vergleich zu struk-

turschwachen westdeutschen Flächen-
ländern hohe Personalbestand (1997 gab 
es ca. 68.000 VZÄ (Vollzeitäquivalente)) 
und zum anderen die seit den 1990er 
Jahren in Deutschland verstärkt geführte 
Diskussion zum sog. „Neuen Steue-
rungsmodell“. In den folgenden Jahren 
gab es verschiedene Beratungs- und 
 Koordinierungsgremien, z. B. der bereits 
angesprochene SAnS, die das Thema 

Abb. 1: Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg – Metropole, Ober- und Mittelzentren mit Mittelbereichen
Quelle: Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg vom 31. März 2009, S. 30.

80 Ausführlicher dazu: Westphal, Entwicklung des 
Themas „Verwaltungsmodernisierung“ in der bran-
denburgischen Landesverwaltung. In: Protokoll 
der 10. Sitzung der Enquete-Kommission vom 
30. 03. 2012, P-EK2 5/10, Anlage 19.
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85 Vgl. Loos, in: Protokoll der 7. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 13. 01. 2012, P-EK2 
5/7, S. 41 ff.

86 Eine Übersicht der Entwicklung der Anzahl der 
Landesbeschäftigten kann Anlage 6 entnommen 
werden.

87 Vgl. Westphal, a. a. O., S. 43.
88 Dies ist jedoch kein „brandenburgisches Phäno-

men“, sondern eine generelle Problematik bei der 
Bewertung von Verwaltungs- und Strukturrefor-
men. So haben sich von der EK 5/2 angehörte 

Modernisierung der Landesverwaltung 
vorantrieben. Dabei wurden aber oftmals 
auch bestimmte „Moden“ der Verwal-
tungsmodernisierung aufgegriffen, die 
sich im nachhinein als nur bedingt nütz-
lich erwiesen.

Höhepunkte der Modernisierungsbe-
mühungen waren die erste Personalbe-
darfsplanung 2001,81 die seitdem konti-
nuierlich fortgeschrieben wurde, und die 
Verabschiedung des Gesetzes zur 
 „Sicherung des Landeshaushalts und 
zur Modernisierung der Landesverwal-
tung“ (Haushaltssicherungsgesetzes) am 
25. Juni 2003.82 Das Haushaltssiche-
rungsgesetz, welches weiterhin gilt, sah 
starke Veränderungen der Verwaltungs-
strukturen vor, z. B. durch organisatori-
sche Bündelungen, und ermöglichte da-
durch die deutliche Reduzierung des 
Personalbestands, insbesondere in den 
Zentralverwaltungen (Personal etc.). Die 
in der Kommission besprochene Perso-
nalbedarfsplanung83 für den Zeitraum 
2010 bis 2014 sieht einen Rückgang des 
Personalbestands von 49.247 im Jahr 
2010 auf 45.500 im Jahr 2014 vor. Im 
Jahr 2009 schloss die Landesregierung 
mit den Gewerkschaften den Tarifvertrag 
Verwaltungsumbau (TV Umbau) ab, der 
die räumliche (z. B. Mobilitätsprämie) und 
aufgabenbezogene (z. B. Qualifizierungs-
maßnahmen) Flexibilität der Beschäftig-
ten erhöhen sollte.84

Die enge Verknüpfung der Reform 
der Landesverwaltung mit dem Ziel des 
Stellenabbaus wurde insbesondere von 
den Gewerkschaften kritisiert. So habe 
die Reformbereitschaft der Beschäftigten 
gelitten, da Ihnen gegenüber oftmals nur 
die negativen Folgen von Reformen, 
nicht jedoch positive Chancen der Ver-
änderungen vermittelt worden seien. 
Auch der im TV Umbau festgelegte 
Rechtsanspruch auf Qualifizierung werde 
dadurch kaum genutzt.85 86

Fazit:
Die Kommunal- und Landesverwaltung in 
Brandenburg hat sich seit der Wende ei-
nem kontinuierlichen Veränderungspro-
zess unterzogen. Dies war bedingt durch 
die Sondersituation der Wiedervereini-
gung und Wiedergründung des Landes 
Brandenburg sowie der Wiederherstel-
lung der kommunalen Selbstverwaltung, 
sich ändernden Rahmenbedingungen 
aber auch von bestimmten Modernisie-
rungsmoden. Dabei ist zu bemerken, 
dass die meisten Reformen immer eng 
mit dem Aspekt des Personalabbaus 
und damit der Kosteneinsparungen 
verbunden waren87. Eine objektive Be-
wertung der Wirkung der Verwaltungs- 
und Strukturreformen ist jedoch kaum 
möglich.88

81 Vgl. Drucksache 3/2612.
82 Vgl. Plenarprotokoll 3/77.
83 Vgl. Drucksache 5/2021. Die aktuelle Personal-

bedarfsplanung 2018 wurde am 09. 08. 2012 als 
Drucksache 5/5774 ausgegeben.

84 Vgl. Westphal, in: Protokoll der 7. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 13. 01. 2012, P-EK2 
5/7, S. 36 ff.
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2.2  Demografische Entwicklung im 
Land Brandenburg

Im Einsetzungsbeschluss der EK 5/2 
heißt es: „Die Leistungsfähigkeit, Struk-
turen und Größen der kommunalen Ver-
waltungseinheiten sind vor dem Hinter-
grund des Bevölkerungsrückgangs zu 
bewerten“.89

Die EK 5/2 hat sich in Ihrem Arbeitsplan 
für den Zwischenbericht das Ziel gesetzt, 
zu analysieren, ob die Verwaltungsstruk-
tur für die Identität eines Ortes entschei-
dend ist und was die Identität eines Or-
tes ausmacht. Außerdem soll die 
Bedeutung der kommunalen Selbstver-
waltung für die örtliche/kreisliche 
Entwicklung untersucht werden unter 
Ein beziehung der Ergebnisse des 3. De-
mo grafieberichts der Landesregierung.

Für die Erfassung des IST-Stands hat 
die Kommission in der 2., 3., 6. und 7. 
Sitzung Anhörungen durchgeführt.
 
Angehört wurden:

• Herr Minister Jörg Vogelsänger (Minis-
terium für Infrastruktur und Landwirt-
schaft des Landes Brandenburg, 2. Sit-
zung),

• Herr Dr. Markus Grünewald (Ministeri-
um des Innern des Landes Branden-
burg, 3. Sitzung),

• Herr Manfred Bauer (Staatskanzlei des 
Landes Brandenburg, 6. und 7. Sitzung) 
und

• Frau Ilka Seyer (Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg, 7. Sitzung).

Gemäß Beschluss des Landtages Bran-
denburg vom 24. März 2012 90 wurde der 
Dritte Demografiebericht des Landes 
Brandenburg – nach den Berichten 2004 
und 2005 – durch die Landesregierung 
angefertigt. nachdem der Erste Demo-
grafiebericht 2004 sich mit dem demo-
grafischen Wandel in allgemeiner Hin-
sicht und den wirtschaftspolitischen 
Folgen befasste, untersuchte der Zweite 
Demografiebericht 2005 die Ursachen 
und Folgen der einzelnen Handlungsebe-
nen. Der Dritte Demografiebericht 2011 
skizziert u. a. die Veränderungen seit 
dem Jahr 1990, zeigt eine Projektion bis 
zum Jahr 2030 auf und beschreibt die 
Erfahrungen mit Projekten und Maßnah-
men im Umgang mit dem demografi-
schen Wandel.91

Brandenburg stellt sich auf allen Ebenen 
dem demografischen Wandel. Die Verän-
derung der Zusammensetzung der Be-
völkerung wird weitgehend anerkannt. 
Land und Kommunen sind dabei, sich 
den Änderungen anzupassen.

 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch 
dahingehend geäußert, dass es keine objektiven 
und verallgemeinerbare Aussagen zu möglichen 
Mindestgrößen von Gemeinden gibt, sondern 
lediglich entsprechende Reformtrends und/oder 
subjektiven Bewertungen (Vgl. Dr. Büchner, in: 
Protokoll der 6. Sitzung der Enquete-Kommission 
vom 13. 01. 2012, P-EK2 5/6, S. 8 sowie vgl. Prof. 
Dr. Bogumil / Prof. Dr. Kuhlmann, in: Protokoll 
der 10. Sitzung der Enquete-Kommission vom 
30. 03. 2012, P-EK2 5/10, S. 21 f, 28 und 44 f).

89 Vgl. Drucksache 5/2652-B, S. 1.

90 Vgl. Drucksache 5/2941-B
91 nähere Informationen siehe Dritter Demografie-

Bericht des Landes Brandenburg vom 14. 
November 2011.
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92 Vgl. ebd., S. 3.
93 Vgl. ebd., S. 4.

94 Vgl. ebd., S. 4.
95 Vgl. Ministerium des Innern des Landes Branden-

burg – Bericht zur Evaluierung der Gemeindege-
bietsreform 2003, S. 4, Drucksache 5/3684.

2.2.1 Entwicklung in den 90ern
Die politische Wende im Jahr 1989 und 
dem damit einhergehenden politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Umbruch 
führte zu Beginn der 1990er Jahre im 
Land Brandenburg und den anderen 
neuen Bundesländern zu einem sehr 
starken Geburtenrückgang. Die Über-
nahme des Gesellschaftssystems der 
alten Bundesländer führte damit zu 
dauerhaften Änderungen im generativen 
Verhalten. Während zu DDR-Zeiten der 
Lebensstil geprägt war von einer frühen 
wirtschaftlichen Selbständigkeit, einer 
Familiengründung in jungen Lebensjah-
ren und einer geringen Kinderlosigkeit, 
kam es nach der Wiedervereinigung zu 
einer erheblichen Individualisierung der 
Lebensstile.

nach einem Tiefststand der Gebur-
tenzahlen im Jahr 1993 näherte sich die 
Geburtenhäufigkeit im Land Branden-
burg bis Ende der 1990er Jahre dem 
 Niveau der alten Bundesländer zuneh-
mend an, erreichte jedoch nicht mehr 
das niveau, um eine einfache Reproduk-
tion der Bevölkerung zu gewährleisten.92

Daneben waren die 1990er Jahre 
auch geprägt von einer hohen Wande-
rungsdynamik, die einerseits aus erhebli-
chen Zuwanderungen und andererseits 
aus der Abwanderung von Brandenbur-
gern in die alten Bundesländer – begüns-
tigt durch die regionalen Unterschiede in 
den Lebens-, Arbeits- und Einkommens-
verhältnissen – resultierte.93 Eine nach-
holende Wohnsuburbanisierung gab es 
in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre 
durch die sehr starke Bautätigkeit im 

Berliner Umland, die im kleineren Maß-
stab auch im Umland der größeren Städ-
ten und Gemeinden der berlinfernen Re-
gionen Brandenburgs ablief. Auch die 
Binnenwanderung innerhalb des Landes 
Brandenburg führte zu drastischen Ver-
lusten in den größeren Städten. Insge-
samt wurden die Wanderungsverluste 
 jedoch zahlenmäßig durch die Wande-
rungsgewinne aus Berlin mehr als ausge-
glichen. Im Ergebnis wuchs trotz des 
 hohen Geburtendefizits die Bevölke-
rungs zahl im Land Brandenburg leicht. In 
der Folge war Brandenburg das einzige 
der neuen Bundesländer mit steigender 
Bevölkerungszahl.94

Fazit:
Die Dekade der 1990er war ein Zeitraum 
geprägt von demografischen Sonderef-
fekten, die Brandenburg erheblich von 
der Entwicklung in den anderen ostdeut-
schen Bundesländern unterscheidet.

2.2.2 Entwicklung seit dem Jahr 2000
Die Bevölkerungsentwicklung im Land 
Brandenburg wurde maßgeblich in den 
Jahren 2000 bis 2009 vom Geburtendefi-
zit geprägt. Die Zahl der Geborenen lag 
jährlich um rund 8.000 Personen unter 
der Zahl der Gestorbenen. Die Bevölke-
rungszahl Brandenburgs sank in der Fol-
ge ausgehend vom Jahr 2000 bis zum 
Jahr 2009 um rund 90.000 Personen auf 
2,51 Millionen EW.95

Damit lebten auch immer weniger 
Frauen im gebährfähigen Alter in Bran-
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denburg, was u. a. auf die überproportio-
nalen Wanderungsverluste junger Frauen 
seit den 1990ern zurück zu führen ist. 
Eine Veränderung gab es nicht nur bei der 
Zahl, sondern auch bei der Altersstruktur 
der Gebärenden. Das Durchschnittsalter 
jener stieg seit den 1990er Jahren deut-
lich an, so dass sich der Anteil der Kinder, 
der von Frauen im Alter von über 30 Jah-
ren geboren wird, von 31 Prozent im Jahr 
2000 auf 46 Prozent im Jahr 2009 erhöht 
hat. Der Trend zur Kinderlosigkeit in Bran-
denburg ist zwar erkennbar, aber bislang 
deutlich weniger ausgeprägt als in den al-
ten Bundesländern.96

Verbesserte Lebens-, Arbeits- und 
Umweltbedingungen sowie die systema-
tische Verbesserung der medizinischen 
Versorgung führten seit 1990 zu einer 
überproportionalen Steigerung der Le-
benserwartung im Land Brandenburg. 
Gemäß der Sterbetafel 2007/2009 liegt 
die durchschnittliche Lebenserwartung 
von neugeborenen Mädchen bei 82 Jah-
ren und bei Jungen bei rund 76 Jahren.97

Der demografische Wandel geht 
auch mit einer Verkleinerung der Haus-
halte und einer Änderung der Familien-
strukturen einher. Statistisch gesehen 
besteht der Brandenburger Durch-
schnittshaushalt nur noch aus 2,0 Perso-
nen. Mittlerweile ist mehr als jeder dritte 
Haushalt ein Singlehaushalt. Der Anteil 
der Kinder, die in einem Haushalt eines 
Ehepaares hineingeboren wurden, betrug 
im Jahr 2009 nur noch 60 Prozent, wäh-
rend der Anteil der Kinder in Alleinerzie-

henden-Haushalten und/oder Lebensge-
meinschaften jeweils 20 Prozent betrug.98

Der Anteil der Ausländer verharrt laut 
der Statistik des Ausländerzentralregis-
ters seit Jahren bei ca. zwei Prozent.99

Die Bevölkerungsentwicklung ist seit 
dem Jahr 2000 im Berliner Umland und 
im weiteren Metropolenraum gegenläu-
fig. Die Wanderungsgewinne brachten 
dem Berliner Umland Bevölkerungsge-
winne von 15 Prozent, während die ande-
ren Landesteile in einem Jahrzehnt elf 
Prozent an Bevölkerung verloren. Die 
positive Wanderungsbilanz des Berliner 
Umlandes wurde sehr stark vom Zustrom 
von Berlinern geprägt, die negative Wan-
derungsbilanz des weiteren Metropolen-
raumes dagegen überwiegend von Ver-
lusten gegenüber den alten 
Bundesländern.100

Insgesamt ging die Bevölkerung in 
Brandenburg in den letzten zehn Jahren 
um drei Prozent zurück. Dies betraf aber 
nicht alle Altersjahrgänge gleichermaßen. 
Aufgrund des geringen Geburtenniveaus 
ging die Zahl der Kinder und Jugendli-
chen bis unter 15 Jahren um mehr als 
ein Fünftel zurück. Ähnliches wies auch 
die Gruppe der 15- bis unter 45-Jährigen 
auf. Bei der Anzahl der Personen, die 
sich derzeit im Auszubildendenalter 
befinden,101 gab es in der letzten Dekade 
einen extremen Rückgang um 50 Pro-
zent.102 Was die Zahl der Personen im 

96 Vgl. Dritter Demografie-Bericht des Landes 
Brandenburg vom 14. November 2011, S. 5, 
Drucksache 5/4324.

97 Vgl. ebd., S. 6.

98 Vgl. ebd., S. 7.
99 Vgl. ebd.
100 Vgl. ebd., S. 8.
101 Hier: 16 bis unter 19 Jahre.
102 Anmerkung: Der starke Rückgang ist zurückzu-

führen auf das Eintreten der geburtenschwächs-
ten Jahrgänge ins Erwerbsfähigenalter. (Vgl. Drit-
ter Demografie-Bericht des Landes Brandenburg 
vom 14. november 2012, S. 9.)
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103 Vgl. Dritter Demografie-Bericht des Landes 
Brandenburg vom 14. November 2011, S. 10, 
Drucksache 5/3684.

104 Vgl. ebd., S. 12.

105 Vgl. ebd., S. 13.
106 Vgl. ebd., S. 14.
107 Vgl. ebd., S. 15.
108 Hier: 15 bis unter 65 Jahre.
109 Personen ab dem 80. Lebensjahr. 

Seniorenalter betrifft, stieg diese 
aufgrund der steigenden Lebenserwar-
tung und wegen der stärker besetzten 
Jahrgänge um fast die Hälfte. Die Zahl 
der Hochbetagten im Alter ab 80 Jahren 
wuchs noch stärker an und nahm um 
40.000 Personen zu.103

2.2.3  Prognose der demografischen 
Entwicklung bis 2030
Die Bevölkerungszahlen des Landes 
Brandenburg werden auch weiterhin 
sinken. So geht die aktuelle Bevölke-
rungsprognose des Landes davon aus, 
dass die Einwohnerzahl trotz Wande-
rungsgewinnen im Zeitraum von 2008 
bis 2030 um etwa 295.000 Personen auf 
2,23 Millionen zurückgehen wird. nach 
dem Jahr 2020 wird sich der jährliche 
Bevölkerungsverlust von im Mittel über 
13.000 Personen sogar noch ausweiten, 
da die niedrige Geburtenrate in der 
nachwende-Generation dann weitere 
Geburtenausfälle nach sich ziehen wird. 
Trotz einer sehr wahrscheinlich weiter 
steigenden Lebenserwartung wird die 
Zahl der Sterbefälle deutlich zunehmen, 
weil die geburtenstarken Jahrgänge 
immer mehr in die letzte Lebensphase 
hineinwachsen.104

Zukünftig wird teilräumlich mit einer 
gegenläufigen Bevölkerungsentwicklung 
und einer Verschärfung der demografi-
schen Disparitäten zu rechnen sein. nur 
das Berliner Umland wird, insbesondere 
gegenüber Berlin, Wanderungsgewinne 
erzielen, während der weitere Metropo-

lenraum zusätzliche Verluste erleiden 
wird.105 Im Zuge dieser Entwicklung wird 
sich die regionale Bevölkerungsvertei-
lung im Land Brandenburg weiter ver-
schieben. Im Jahr 1990 lebten im Berli-
ner Umland 30 Prozent der Bevölkerung 
und im berlinfernen Raum noch 70 Pro-
zent. Im Jahr 2009 lebten 36 Prozent der 
Bevölkerung im Berliner Umland. Im Jahr 
2030 werden es dagegen bereits 43 Pro-
zent sein, obwohl dieser Raum nur einen 
Anteil von 10 Prozent an der Landesflä-
che ausmacht. Im weiteren Metropolen-
raum ist der Bevölkerungsrückgang eng 
mit einer Verringerung der Bevölkerungs-
dichte verbunden, die bis zum Jahr 2030 
fast auf das gegenwärtige Niveau des 
Landkreises Uckermark absinken könn-
te. Auf Ebene der kreisfreien Städte und 
Landkreise wird es mittel- und langfristig 
nur in der Landeshauptstadt Potsdam 
eine Bevölkerungszunahme geben.106

Was die Altersgruppen betrifft, wer-
den sich die Proportionen auf Landesebe-
ne immer mehr zugunsten der höheren Al-
tersjahrgänge verschieben. Insbesondere 
nach 2020 werden die ohnehin schon ge-
ring besetzten Jahrgänge der Kinder und 
Jugendlichen weiter abnehmen.107 Die 
Personen im erwerbsfähigen Alter108 wer-
den ebenfalls zahlenmäßig kontinuierlich 
abnehmen und sich um 30 Prozent verrin-
gern. Durch die steigende Lebenserwar-
tung und der zunehmend stärker besetz-
ten Altersjahrgänge wird die Gruppe der 
Hochbetagten,109 deren Zahl sich bereits 
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bis 2020 verdoppeln wird, am stärksten 
wachsen. nach einer neuen Bevölke-
rungsprognose der Bertelsmann Stif-
tung110 wird das Land Brandenburg bun-
desweit in dieser Altersgruppe die höchste 
Zunahme zu verzeichnen haben. Dem-
nach wird der Anteil der über 80-jährigen 
Männer und Frauen in Brandenburg im 
Jahr 2030 9,3 Prozent erreichen. Aber 
auch die Zahl der „jungen“ Alten zwischen 
65 und unter 80 Jahren wird nach 2020 
deutlich zunehmen. Es ist zu erwarten, 
dass im Jahr 2030 der im Arbeitsleben 
stehenden Altersgruppe eine etwa gleich 
große Gruppe an Personen im Kinder- und 
 Seniorenalter gegenüber stehen wird.111

Im Berliner Umland wird die prozen-
tuale Zunahme der Personen im Senio-
renalter ab 65 Jahre mit ca. vier Fünfteln 
doppelt so hoch ausfallen wie im weite-
ren Metropolenraum. Die Zunahme der 
Hochbetagten ab 80 Jahre, deren Zahl 
sich gegenüber 2008 im Berliner Umland 
fast verdreifachen und im weiteren Met-
ropolenraum verdoppeln wird, wird in 
beiden Teilräumen besonders dynamisch 
verlaufen.112

Fazit:
Der Bevölkerungsrückgang ist unum-
kehrbar und langfristige Realität und wird 

auch zu Steuermindereinnahmen führen. 
Dabei nimmt das regionale Auseinander-
driften zu. Der weite Metropolenraum 
wird bis zum Jahr 2030 jeden vierten Ein-
wohner verlieren, wogegen das Berliner 
Umland weiter wachsen wird. Vor allem 
die Abwanderung von jungen gut ausge-
bildeten Frauen stellt ein großes Problem 
dar. Das Geburtendefizit wird weiter stei-
gen. Die „Babyboomergeneration“ wird 
in Rente gehen und damit das Erwerbs-
fähigenpotenzial schwinden. Die Alterung 
wird sich dynamisch fortsetzen und die 
Gruppe der Senioren zwischen 60 und 
80 Jahren die größte Altersgruppe dar-
stellen. Brandenburg wird bundesweit 
die höchste Zunahme der Altersgruppe 
der über 80-jährigen zu verzeichnen ha-
ben.

2.2.4  Demografierelevante Konzepte 
und Maßnahmen
Erfahrungen mit Projekten und Maßnah-
men im Umgang mit dem demografi-
schen Wandel wurden in der 2., 6. und 7. 
Sitzung diskutiert. Hier wurden beispiel-
haft Modellprojekte113 hervorgehoben:

• „KombiBus“ in der Uckermark:
Eine Kombination von Linienbus, Post, 
Kurierdienst, Fahrdienst für Mobilitäts-
eingeschränkte und vieles mehr soll die 
Wirtschaftlichkeit der einzelnen Dienst-
leistungen im ländlichen Raum verbes-
sern und damit die Versorgung der länd-
lichen Bevölkerung dauerhaft auf hohem 

110 Vgl. Bertelsmann Stiftung (2011): Bevölke-
rungsentwicklung: Zahl der Hochbetagten wird 
rasant zunehmen – Brandenburg verzeichnet 
höchste Zunahme in dieser Altersgruppe, unter: 
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/
xbcr/SID-DD861574-32CE1361/bst/xcms_bst_
dms_34845_34846_2.pdf abgerufen am 15. Mai 
2012.

111 Vgl. Dritter Demografie-Bericht des Landes 
Brandenburg vom 14. November 2011, S. 15, 
Drucksache 5/3684.

112 Vgl. ebd., S. 16.

113 Es gibt noch viele weitere Modellprojekte zum 
Thema „Demografischer Wandel“, auf die an 
dieser Stelle aber nicht weiter eingegangen wird. 
Informationen dazu können u. a. nachgelesen 
werden im Dritten Demografie-Bericht des Lan-
des Brandenburg vom 14. november 2011, S. 16 f.
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114 Sollte sich das Vorzeigeprojekt in der Praxis 
bewähren, würden gesetzliche Änderungen u. a. 
auf Bundesebene für die Kombination mehrerer 
Dienstleistungen auf einem Verkehrsträger not-
wendig sein.

115 Die einzelnen Themenbereiche des Projektes lau-
ten: netzwerke, Wohnräume oder Wohnträume, 
Sterbebegleitung, Wirtschaft und Tourismus. (Vgl. 
Bauer, in: Protokoll der 7. Sitzung der Enquete-
Kommission vom 13. 01. 2012, P-EK2 5/7, Anlage 5.)

116 Vgl. Bauer, in: Protokoll der 7. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 13. 01. 2012, P-EK2 
5/7, S. 25.

117 Die Löhne in Brandenburg betragen nach wie vor 
nur 74 Prozent des Westniveaus. Der Fachkräfte-
mangel wird sich ab dem Jahr 2015 noch weiter 
verschärfen, ca. 273.000 Arbeitsplätze werden 
nicht mehr besetzt werden können. (Vgl. Bauer, 
in: Protokoll der 7. Sitzung der Enquete-Kommis-
sion vom 13. 01. 2012, P-EK2 5/7, S. 24.)

118 Vgl. Bauer, in: Protokoll der 7. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 13. 01. 2012, P-EK2 
5/7, S. 24.

niveau sichern.114 nach einer Erprobung 
in der Uckermark soll der Ansatz dauer-
haft zur Lösung der zunehmenden Mobi-
litäts- und Versorgungs probleme auf 
dem Land beitragen.

• Mobiler Bürgerservice (siehe Kapitel 
3.5.1 E-Government)

• „Jung und Alt mit Zukunft“ in Kyritz:
Ein Projekt in Zusammenarbeit mit der 
Fachhochschule Berlin, das sich mit Fra-
gen des Alterns im ländlichen Raum be-
fasst. Menschen in Kyritz und Umgebung 
wurden für die Herausforderungen des 
demografischen Wandels sensibilisiert 
und zugleich so mobilisiert, dass sie ihre 
Zukunft in der Region aktiv mitgestalten 
können.115

• „Wandern und Rückkehren“ in der 
Uckermark:

Dieses Projekt beschäftigt sich mit der 
Analyse der Abwanderungsproblematik. 
Man versucht einerseits Kontakt zu den 
Abgewanderten zu halten und sie durch 
Informationen über Baupreise, Jobs etc. 
zur Rückkehr zu bewegen. Andererseits 
wurden ehemalige Abwanderinnen und 
Abwanderer nach ihrer Rückkehr in die 
Heimat in biografischen Interviews nach 
ihrem Werdegang und ihren Motivationen 
befragt. Ein Ergebnis: Abwanderung ist 
nicht per se schlecht.

• Marktplatz der Möglichkeiten:
Einmal im Monat wird in der Staatskanz-
lei des Landes Brandenburg ein Markt-
platz veranstaltet, auf dem demografi-
sche Projekte durch den Minister- 
präsidenten oder den Chef der Staats-
kanzlei ausgezeichnet werden. Damit 
wird versucht, einen nachahmer-Effekt 
zu erzielen.

Zudem veranstaltete die Staatskanzlei 
am 26. September 2011 ein Demografie-
Forum, zu dem die Akteure der bisheri-
gen Demografiebeispiele des Monats so-
wie Interessierte eingeladen wurden. Die 
große Zahl der Teilnehmer bestätigte das 
zunehmende Interesse an dem Thema.116

Neben diesen positiven Beispielen 
wurden auch künftige politische Heraus-
forderungen angesprochen. Im Vorder-
grund stünden die Themen „Bildung und 
Fachkräfte“ 117, „Öffentliche Dienstleistun-
gen – Sicherheit und Verwaltung“, „Le-
bensqualität und gesellschaftlicher Zu-
sammenhalt“, „Räumliche Entwicklung 
und (soziale) Infrastrukturen“, 
 „Medizinische und pflegerische Versor-
gung“ sowie „Mobilität“.118 Besonders 
nachdrücklich wird die Anpassung beim 
Stadtumbau deutlich. Manche Städte ha-
ben bereits mehrere tausend strukturell 



32    LANGFASSUNG

leer stehende Wohnungen und die damit 
im Zusammenhang stehende Infrastruk-
tur zurückgebaut.

Fazit:
Eine umfassende Bewertung des demo-
grafischen Wandels im Land Brandenburg 
wurde von der EK 5/2 nicht vorgenom-
men. Die Kommission hat sich aber in ver-
schiedenen Sitzungen einen Eindruck dar-
über verschafft, dass auf allen Ebenen 
des Landes die Veränderung der Zusam-
mensetzung der Bevölkerung weitgehend 
anerkannt ist. Land und Kommunen sind 
dabei, aktiv Konzepte zu entwickeln und 
sich den Veränderungen anzupassen.

2.3  Landes- und Kommunalfinanzen

Die Entwicklung der Finanzsituation von 
Land und Kommunen bis 2020 ist, neben 
der Demografie, eine der wesentlichen 
Gründe für die Einsetzung der EK 5/2. 
Der Finanzsituation sind im Einsetzungs-
beschluss und im Arbeitsplan der EK 5/2 
verschiedene Punkte gewidmet, sie zieht 
sich aber als klassisches Querschnitts-
thema durch die meisten behandelten 
Themenfelder.

In mehreren Sitzungen wurden so-
wohl die Landes- als auch die Kommu-
nalfinanzen betrachtet und auch Verglei-
che mit anderen Bundesländern 
gezogen. Angehört wurden:

• Herr Dr. Helmuth Markov (Minister der 
Finanzen des Landes Brandenburg und 
stellvertretender Ministerpräsident, 4. 
Sitzung),

• Herr Prof. Dr. Martin Junkernheinrich 
(Technische Universität Kaiserslautern, 
5. Sitzung),

• Frau Prof. Dr. Gisela Färber (Deutsche 
Hochschule für Verwaltungswissen-
schaften Speyer und Mitglied der EK 
5/2, 5. Sitzung),

• Frau Daniela Trochowski (Staatssekre-
tärin im Ministerium der Finanzen des 
Landes Brandenburg, 11. Sitzung).

Darüber hinaus wurde die Landesregie-
rung gebeten

• eine Projektionsbetrachtung der Lan-
des- und Kommunalfinanzen zu erstel-
len sowie

• die Entwicklung der Kreisumlagen dar-
zulegen.

2.3.1  Landesfinanzen

2.3.1.1 Aktuelle Situation des Landes-
haushalts
Der Landeshaushalt119 für das Jahr 2011 
sah ein Ausgabenvolumen von 10,14 
Milliarden Euro vor. Das Land Branden-
burg konnte nur ca. 54 Prozent der Aus-
gaben durch eigene Einnahmen (Steu-
ern, Verwaltungsgebühren)  decken. 
Weitere 39 Prozent der Einnahmen re-
sultieren aus Bundesergänzungszuwei-
sungen, dem Länder finanzausgleich 
und zweckgebundenen Zuweisungen 
des Bundes und der Europäischen Uni-
on. Damit wird ein wesentliches Merk-
mal des gegenwärtigen Landeshaus-
halts offensichtlich: Die große 
Abhängigkeit von Zuweisungen der 
Länder, des Bundes und der Europäi-
schen Union. Für den Ausgleich des 
Landeshaushalts war 2011 eine Netto-

119 Die folgenden Haushaltsdaten geben den Stand 
vom 16. September 2011 wieder.
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121 Vgl. ebd.
122 Vgl. ebd.

Abb. 2: Einnahmenstruktur des Haushaltsplans 2011. Stand: 16. September 2011
Quelle: Dr. Markov, in: Protokoll der 4. Sitzung, der Enquete-Kommission vom 16.09.2011 P-EK2 5/4, Anlage 1, 
Foliennr. 3.

kreditaufnahme von 440 Millionen Euro 
vorgesehen.120

Aus dem Haushaltsvolumen in Höhe von 
10,14 Milliarden Euro waren ca. 3,18 Milli-
arden Euro für Personal (einschließlich 
Beihilfe, auch für Versorgungsempfän-
ger) und für Sachausgaben der Verwal-
tung eingeplant, also knapp ein Drittel 
des Landesbudgets. Davon werden in 
Brandenburg 49.850 Landesbedienstete 
(VZÄ) beschäftigt. Zusätzlich müssen pro 
Jahr ca. 100 Millionen Euro für Pensions-
verpflichtungen aufgewandt werden 
(zzgl. Versorgungsfondszuführungen 21,8 
Millionen Euro). Ein weiteres knappes 
Drittel des Landesbudgets, ca. 3,21 Milli-
arden Euro, wird für Zuweisungen an 

Kommunen für laufende Ausgaben und 
Investitionen aufgebracht. Darüber hin-
aus werden ca. 1,85 Milliarden Euro für 
Zuschüsse für laufende Ausgaben Dritter 
(z. B. ÖPnV, BAföG) und ca. 1,01 Milliar-
den Euro für Investitionen aufgebracht.121

Der Schuldenstand betrug am 31. De-
zember 2010 17,76 Milliarden Euro 
(stichtagsbezogen; 18,66 Milliarden Euro 
in haushalterischer Abgrenzung mit dem 
endgültigem Jahresabschluss 2010). 
Für die daraus resultierenden Zinszah-
lungen waren im Landeshaushalt 2011 
rund 742 Millionen Euro vorgesehen.122

Im Vergleich mit anderen deutschen Flä-
chenländern ist Brandenburgs Haus-
haltssituation insgesamt als durch-

120 Vgl. Dr. Markov, in: Protokoll der 4. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 16. 09. 2011, P-EK2 
5/4, S. 7.
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schnittlich zu bewerten, was sowohl 
die Einnahmen- und Ausgabenstruktur 
als auch die Verschuldung anbelangt.123

2.3.1.2  Prognose der Landesfinanzen 
bis 2020

Die Haushaltsstruktur im Jahr 2020 wird 
sich im Vergleich zum Haushalt 2011 auf-
grund verschiedener Faktoren, auf die 
das Land Brandenburg kaum oder gar 
keinen Einfluss hat, wesentlich verän-
dern. Dies sind auf der Einnahmeseite im 
Wesentlichen:

• Auslaufen des Solidarpakts II bis 2019,

• Ende der Übergangsregelungen für die 
Schuldenbremse ab 2020,

• Verringerung von Mitteln aus dem EU-
Strukturfonds ab 2014.

Diese Verringerung der Einnahmen und 
die fehlende Möglichkeit des Haushalts-
ausgleiches durch Kreditaufnahme sind, 
mit Ausnahme der noch nicht festgesetz-
ten EU-Strukturfondsmittel, keine Prog-
nose, sondern werden 2020 Realität sein. 
Dagegen können die erwarteten steuer-
induzierten Mehreinnahmen Branden-
burgs nur prognostiziert bzw. grob ge-
schätzt werden.124 Bei einem ange- 
nommenen, durchschnittlichen realen 
jährlichen Wirtschaftswachstum von 1,6 
Prozent (zzgl. 1 Prozent Inflation) werden 
diese sich von ca. 6,15 Milliarden Euro 
(Mai-Steuerschätzung 2011) auf 7,83 Mil-

Abb. 3: Ausgabenstruktur des Haushaltsplans 2011. Stand: 16. September 2011
Quelle: Dr. Markov, in: Protokoll der 4. Sitzung, der Enquete-Kommission vom 16.09.2011 P-EK2 5/4, Anlage 1, 
Foliennr. 4.

123 Vgl. Prof. Dr. Färber, in: Protokoll der 5. Sitzung 
der Enquete-Kommission vom 28. 10. 2011, P-EK2 
5/5, S. 6 – 11.

124 Dies wird durch im Jahr 2011 sehr unterschiedlich 
ausgefallenen Steuerschätzungen deutlich.
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Abb. 4: Entwicklung der steuerinduzierten Einnahmen. Stand: 16. September 2011
Quelle: Dr. Markov, in: Protokoll der 4. Sitzung, der Enquete-Kommission vom 16.09.2011 P-EK2 5/4, Anlage 1, 
Foliennr. 10.

125 Vgl. Dr. Markov, a. a. O.

126 Stand September 2011. Die aktuelle Personal-
bedarfsplanung 2018 wurde am 09. 08. 2012 als 
Drucksache 5/5774 ausgegeben.

liarden Euro im Jahr 2020 erhöhen.125 
Dabei hätten positive wie negative Ab-
weichungen von den zugrunde liegenden 
Wachstumsannahmen einen erheblichen 
Einfluss auf die für 2020 zu erwartenden 
Einnahmen aus Steuern und Finanzaus-
gleich. Eine Prognoseunsicherheit von 
mehreren hundert Millionen Euro könne 
deshalb nicht ausgeschlossen werden.

Mit den weiteren Einnahmen (Verwal-
tungseinnahmen, Mittel des Bundes und 
der EU etc.) belaufen sich 2020 die jährli-
chen Einnahmen insgesamt auf ca. 9,36 
Milliarden Euro – also gegenüber 2011 
ein Rückgang von rund 800 Millionen 
Euro. Gleichzeitig wird es in einigen Be-
reichen unweigerlich zu Kostensteigerun-
gen kommen. Dies ist insbesondere bei 

den Versorgungsleistungen für Landes-
beamte der Fall, die sich von 131 Millio-
nen Euro (einschließlich Beihilfe für Ver-
sorgungsempfänger und Zuführungen an 
den Versorgungsfonds) im Jahr 2011 auf 
473 Millionen Euro im Jahr 2020 (bei al-
lein 347 Millionen Euro Versorgungsaus-
gaben) beinahe verdreifachen werden. 
Aber auch bei den Personalausgaben 
wird es allein durch die wahr scheinlichen 
Tarif- und Besoldungsanpassungen un-
weigerlich zu Kostensteigerungen kom-
men. Durch den geplanten Stellenabbau 
von derzeit 49.850 auf 40.000 Stellen im 
Jahr 2020,126 könnten die Personalkosten 
insgesamt jedoch leicht gesenkt werden. 
Hier wird zu untersuchen sein, in welcher 
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Form Verwaltungsstrukturen angepasst 
werden müssen, um trotz sinkenden 
Personal bestands die Leistungsfähigkeit 
der Verwaltung zu erhalten bzw. sogar 
auszubauen.

Weitere Einsparungen sollen durch eine 
Absenkung der Investitionsquote auf 
ca. 10Prozent des Landeshaushalts 
(ca. 940 Millionen Euro) erreicht werden 
(zum Vergleich Soll 2011: Investitions-
quote 16,9 Prozent, Investitionsausga-
ben 1.705 Millionen Euro (einschl. kom-
munale Investitionspauschale)). Die 
Investitionsquoten seien in den ost-
deutschen Bundesländern teilungsbe-
dingt überproportional hoch gewesen, 
eine Angleichung der Investitionsquote 
auf Westniveau sei daher nicht zwangs-
läufig negativ zu bewerten.127 

Aber auch mit den geplanten Einspa-
rungen wird es 2020, nach den vorliegen-
den Prognosen, eine Finanzierungslücke 
von rund 500 Millionen Euro geben. Ein 
Unsicherheitsfaktor ist jedoch die Zins-
entwicklung, da bei einem für 2020 prog-
nostizierten Schuldenstand von 19,6 Milli-
arden Euro auch eine scheinbar nur 
geringfügige Erhöhung der Zinsen zu 
stark erhöhten Zinsausgaben des Landes 
führt.128

2.3.2  Kommunalfinanzen

2.3.2.1 Aktuelle Situation der Kom-
munalfinanzen
Im Jahr 2011 erzielten die Kommunen in 
Brandenburg Steuer- und steuerinduzier-
te Einnahmen in Höhe von voraussicht-

128 Vgl. ebd.

Abb. 5: Einnahmen und Ausgeben (vereinfacht) 2004-2020. Stand: 16. September 2011
Quelle: Dr. Markov, in: Protokoll der 4. Sitzung, der Enquete-Kommission vom 16.09.2011 P-EK2 5/4, Anlage 1, 
Foliennr. 24

127 Vgl. ebd.
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129 Dies allein sagt jedoch nichts über die Haushalts-
situation der Kommunen aus, da sich die von 
Kommunen wahrzunehmenden Aufgaben (und 
damit die Ausgabenbelastungen) in den (ostdeut-
schen) Ländern unterscheiden.

130 Vgl. ebd.
131 Vgl. ebd.

lich 3,1 Milliarden Euro. Die kommunalen 
Steuereinnahmen sind damit im ostdeut-
schen Vergleich überdurchschnittlich 
hoch.129 Innerhalb Brandenburgs gibt es 
jedoch zum Teil sehr unterschiedliche 
Entwicklungen. So haben z. B. die kreis-
freien Städte, auch bedingt durch die 
 Finanzkrise, zwischen 2009 und 2010 
 einen Einbruch der Gewerbesteuerein-
nahmen verkraften müssen, während 
sich diese in den kreisangehörigen Ge-
meinden der übrigen Landkreise positiv 
entwickelt hat.130

Positiv zu bewerten sei die, im  Vergleich 
zu Kommunen in den deutschen 
Flächenländern, unterdurchschnittliche 
Höhe der Verschuldung Brandenburger 
Kommunen. Andererseits sind die 
Kassenkredite der Kommunen ver-
gleichsweise hoch – mit  steigender Ten-
denz.131

Bei der Betrachtung der Kommunalfinan-
zen ist die Kreisumlage, die den Anteil 
der Kreise an den Einnahmen der 
Städte- und Gemeinden aus Steuern und 
Schlüsselzuweisungen festlegt, zu 
berücksichtigen. Die Entwicklung der 
durchschnittlichen relativen Höhe der 
Kreisumlage (Hebesatz) kann grundsätz-
lich in zwei Phasen unterteilt werden: 
Eine Phase des kontinuierlichen Anstiegs 
der Hebesätze von 1995 bis 2005 und 
einer Phase der relativen Stabilität der 

Hebesätze von 2005 bis 2011. Die 
absolute Höhe der durchschnittlichen 
Kreisumlage hat sich, mit einer Ausnah-
me im Jahr 2002, seit 1993 von ca. 
22 Millionen Euro auf ca. 57 Millionen 
Euro in 2011 mehr als verdoppelt. Der 
Anstieg der Kreisumlagen verläuft paral-
lel zu den steigenden Soziallasten.132  
Da in zahlreichen Landkreisen auch über 
die Kreisumlage ein ausgeglichener 
Haushalt nicht mehr erreicht werden 
kann, steigen die Haushaltsdefizite der 
Landkreise weiterhin an – begleitet durch 
einen deutlichen Anstieg der Kassen-
kredite, die sich allein bei den Land- 
kreisen von 164,1 Millionen Euro am 
31. Dezember 2009 auf 192,3 Millionen 
Euro am 31. Dezember 2010 erhöht 
haben.133 
Die Entwicklungen in den Kreisen sind 
dabei aber durchaus unterschiedlich. 
Während in den Jahren 2005 bis 2011 
der Hebesatz im Landkreis Barnim von 
38,8 Prozent auf 43,8 Prozent erhöht 
wurde, ist dieser im Landkreis Oberhavel 
im gleichen Zeitraum von 43 Prozent auf 
37,7 Prozent abgesenkt worden.134

Ein weiterer wichtiger Bestandteil bei der 
Betrachtung der Kommunalfinanzen ist 
der kommunale Finanzausgleich (KFA), 

132 Vgl. Prof. Dr. Junkernheinrich, in: Protokoll 
der 5. Sitzung der Enquete-Kommission vom 
28. 10. 2011, P-EK2 5/5, S. 20 ff.

133 Vgl. http://www.mdf.brandenburg.de 
[22. 06. 2012]. Internetauftritt des Ministeriums 
der Finanzen/Darstellung der Entwicklung der 
Kassenkredite der Gemeinden und Gemeindever-
bände)

134 Vgl. Ministerium des Innern des Landes Bran-
denburg. Erhebung zur Kreisumlage, in: Protokoll 
der 11. Sitzung der Enquete-Kommission vom 
11. 05. 2012, P-EK2 5/11, Anlage 11. Siehe auch 
Anlage 7 des Zwischenberichts.
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der ein gleichmäßiges niveau der Aufga-
benerfüllung der Gemeinden gewährleis-
ten soll, trotz der unterschiedlichen Steu-
erkraft der Gemeinden. Der kommunale 
Finanzausgleich wird per Gesetz über 
den allgemeinen Finanzausgleich mit den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden im 
Land Brandenburg (BbgFAG) geregelt. 
Der Landtag Brandenburg forderte die 
Landesregierung Ende 2010 dazu auf, 
ein finanzwissenschaftliches Gutachten 
zur Fortschreibung des KFA vorzulegen, 
in Abstimmung mit dem Beirat für den 
KFA.135 Die Landesregierung teilte den 
Gutachteninhalt auf zwei Teilgutachten 
auf: Ein Gutachten sollte die vertikalen 
Verteilungseffekte und Soziallasten, das 
andere Gutachten die horizontalen Ver-
teilungseffekte betrachten. Insbesondere 
das Gutachten zu den vertikalen Vertei-
lungseffekten von Prof. Dr. Martin Jun-
kernheinrich war Gegenstand der Bera-
tungen in der EK 5/2. Wesentliches 
Ergebnis dieses Gutachtens ist, dass es 
in den Jahren 2003 bis 2006 einen An-
passungsbedarf des KFA zugunsten der 
Kommunen gegeben habe, der sich auf 
das Jahr 2011 übertragen auf ca. 84 Mil-
lionen Euro belief. Dieses Ergebnis ist je-
doch umstritten. Zum einen hat ein an-
deres Gutachten den KFA für den 
Betrachtungszeitraum 2003 bis 2006 als 
beanstandungslos beurteilt und zum an-
deren wurde die Berechnungsgrundlage 
als unzureichend dargestellt. So werden 
bei der Berechnung des Anpassungsbe-
darfs des KFA die zu leistenden Zinsaus-
gaben nicht berücksichtigt. Wird die 
Zinsbelastung jedoch mit berücksichtigt, 

ergibt sich für das Jahr 2011 ein Anpas-
sungsbedarf zugunsten des Landes von 
ca. 160 Millionen Euro.136 Eine weitere 
Diskussion wird auch im Beirat für den 
KFA erfolgen.137

Unabhängig davon, ob man die Be-
rechnungsmethode des Gutachtens in 
Zweifel zieht, ist festzustellen, dass die 
Kommunen in den vergangenen Jahren 
erhebliche finanzielle Mehrbelastungen 
zu tragen hatten. Dies wird durch die, ins-
besondere durch die Hartz IV-Reform be-
dingten, steigenden Ausgaben im Sozial- 
und Jugendhilfebereich deutlich. Der 
Zuschussbedarf in der Kinder- und Ju-
gendhilfe stieg in den Jahren 2002 bis 
2008 von 185 auf 237 Euro/EW, der Zu-
schussbedarf in der Sozialhilfe stieg im 
gleichen Zeitraum sogar von 313 auf 645 
Euro/EW an. Im Jahr 2000 machten diese 
Bereiche noch 31 Prozent der zuschuss-
bedürftigen Haushaltsbereiche aus, im 
Jahr 2009 waren es bereits 45 Prozent.138

Bereits heute sind nicht alle Kommunen 
in der Lage, einen dauerhaft ausgegli-
chen Haushalt aufzustellen. In den Jah-
ren 2003 bis 2010 erhielten insgesamt 
65 Kommunen des kreisangehörigen 
Bereichs Mittel aus dem Ausgleichs-
fonds.139 Der Ausgleichsfonds soll u. a. 

136 Vgl. Trochowski / Prof. Dr. Färber, in: Protokoll 
der 11. Sitzung der Enquete-Kommission vom 
11. 05. 2012, P-EK2 5/11, S. 77.

137 Vgl. Böttcher, in: Protokoll der 11. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 11. 05. 2012, P-EK2 
5/11, S. 84 f.

138 Vgl. Prof. Dr. Junkernheinrich, in: Protokoll 
der 5. Sitzung der Enquete-Kommission vom 
28. 10. 2011, P-EK2 5/5, S. 27 f.

139 Vgl. Bericht der Landesregierung „Evaluierung 
der Gemeindegebietsreform 2003“, Drucksache 
5/3684, S. 21.135 Vgl. Drucksache 5/2566-B.
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hochverschuldete Kommunen unterstüt-
zen. nach § 16 des BbgFAG verringert 
sich die Höhe des Ausgleichsfonds von 
64 Millionen Euro im Jahr 2010 auf 40 
Millionen Euro ab dem Jahr 2013 (ohne 
Mittel für das Schuldenmanagement für 
Aufgabenträger der Wasserver- und 
Abwasserentsorgung).

Die Finanzbelastungen der Land kreise 
und kreisfreien Städte aus den Leis-
tungsverpflichtungen für soziale 
 Sicherung wurden durch Prof. Dr. 
 Junkernheinrich bei seiner Anhörung 
durch die EK 5/2 dargestellt und durch 
Frau Staatssekretärin Trochowski in 
der Sitzung der EK 5/2 am 11. Mai 2012 
vertieft. Danach stellen sich die finanziel-
len Belastungen der Landkreise und 
kreisfreien Städte im Bereich der Sozial-
ausgaben wie folgt dar:

• Anstieg der Zuschussbedarfe für sozia-
le Sicherung von 250 Millionen Euro 
(2000) auf 973 Millionen Euro (2009); 
dies entspricht 289 Prozent Steigerung 
(ohne die von 2007 bis 2009 über die 
FAG-Mittel ausgeschütteten Aus-
gleichsleistungen für die kommunale 
Zuständigkeit nach SGB XII i. H. v. je-
weils 312 Millionen Euro betrüge die 
Steigerung zu 2000 „nur“ 164 Prozent).

• Anstieg der Zuschussbedarfe bei der 
Kinder- und Jugendhilfe von 531 Millio-
nen Euro (2000) auf 709 Millionen Euro 
(2010); dies entspricht einer Steigerung 
von 34 Prozent.

• 2008 waren 53,8 Prozent der kommu-
nalen Deckungsmittel durch Ausgaben 
bei der sozialen Sicherung und der Kin-

der- und Jugendhilfe gebunden (alle 
Flächenländer: 51,1 Prozent, ostdeut-
sche Flächenländer: 49,5 Prozent).140

2.3.2.2 Prognose der Kommunal-
finanzen bis 2020
Eine umfassende Prognose der Kommunal-
finanzen liegt nicht vor. Jedoch hat die EK 
5/2 in ihrer 11. Sitzung die Landesregierung 
gebeten, eine Projektionsbetrachtung der 
Landes- und Kommunalfinanzen bis zum 
September 2012 durchzuführen. Die Projek-
tionsbetrachtung soll für typische Gebiets-
körperschaften die zu erwartende Einnah-
mesituation im Jahr 2020 widerspiegeln.141

Bereits absehbar ist, auf Grundlage 
der Steuerprognose für das Land, dass 
sich die Höhe des KFA (Verbundmasse) 
von ca. 1,83 Milliarden Euro im Jahr 2011 
auf ca. 1,52 Milliarden Euro im Jahr 2020 
reduzieren wird. Dies wird durch die bis 
2020 auslaufenden Sonderbedarfs-Bun-
desergänzungszuweisungen (Solidarpakt 
II anteilig und Hartz IV) ausgelöst und 
kann voraussichtlich nur zu einem Teil 
durch steigende Steuereinnahmen aus-
geglichen werden.142

Fazit:
Insgesamt stehen sowohl das Land als 

140 Vgl. Trochowski, in: Protokoll der 11. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 11. 05. 2012, P-EK2 
5/11, S. 12.

141 Bei der Berechnung sollen folgende Faktoren 
berücksichtigt werden: Die Prognosen des 3. 
Demografie-Berichts treten ein (s. Kapitel 3.1), die 
Schuldenbremse ab 2020, das Ende des Solidar-
pakts II 2019, Strukturen und Aufgabenbestand 
der Kommunen bleiben unverändert, ebenso der 
kommunale Finanzausgleich (vgl. Beschluss der 
EK 5/2 zur Projektionsbetrachtung, in: Protokoll 
der 11. Sitzung, der Enquete-Kommission vom 
11. 05. 2012, P-EK2 5/11, Anlage 24).

142 Vgl. Markov, a. a. O.
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auch die Kommunen vor großen finanziel-
len Herausforderungen. Auf Landesebene 
soll nach den Plänen der Landesregie-
rung ein ausgeglichener Haushalt zum Teil 
durch eine Angleichung der Investitions-
quote auf Westniveau und durch die 
 geringere Stellenzahl erreicht werden. 
Welche Auswirkungen diese Stellen-
reduzierungen auf die Verwaltungsstruk-
tur des Landes haben wird, ist zu untersu-
chen. Trotz der geplanten Einsparungen 
besteht für das Jahr 2020 eine Differenz 
zwischen Ausgaben und Einnahmen von 
ca. 500 Millionen Euro jährlich. Bereits 
heute steigen die Kassenkredite der Kom-
munen an, auch aufgrund der stark ge-
stiegenen Kosten für den Sozial- und Ju-
gendhilfebereich. Gleichzeitig müssen 
sich die Kommunen jedoch auf eine Re-
duzierung der Mittel aus dem KFA bis 
zum Jahr 2020 einstellen.

Kommunen - wie auch das Land – 
müssen sich zudem auf den Rückgang 
der Sonderbedarfs-Bundesergänzungs-
zuweisungen auf Null bis 2020 und auf 
den Rückgang der EU-Strukturförderung 
ab 2014 einstellen.

2.4 Vertikale und horizontale Aufga-
benverteilung

Das Thema Funktionalreform war nicht 
nur seit Wiedergründung des Landes 
Brandenburg ein Schwerpunkt der Re-
formbemühungen (vgl. Kapitel 2), son-
dern spielt auch für die Arbeit der EK 5/2 
eine wesentliche Rolle. So heißt es im 
Einsetzungsbeschluss der EK 5/2: 
„Grundlage einer [möglichen] Gebietsre-
form ist eine Funktionalreform“. Um die 
Voraussetzung für die Prüfung einer 
möglichen Funktionalreform zu schaffen, 

sei „[...] die derzeitige vertikale und hori-
zontale Aufgabenverteilung[...] zu erfas-
sen und [...] zu bewerten […]“. Dabei soll 
geprüft werden, „an welcher Stelle [...] 
Aufgaben bürgerfreundlich, am effizien-
testen und kostengünstigsten erbracht 
werden können [...]“.143 Der Arbeitsplan 
der EK 5/2 sieht vor, bis zum Zwischen-
bericht die Aufgabenverteilung in Bran-
denburg zu betrachten, zu analysieren 
und mit denen anderer Bundesländer zu 
vergleichen.

Um den Stand der Aufgabenvertei-
lung in Brandenburg erfassen zu können, 
bat die EK 5/2 die Landesregierung und 
die kommunalen Spitzenverbände jeweils 
um die Erstellung eines umfangreichen 
Katalogs der wahrgenommen Aufgaben 
(Beschluss vom 10. Juni 2011).

Darüber hinaus wurden zwei Anhö-
rungen durchgeführt:

• Herr Prof. Dr. Jörg Bogumil (Lehrstuhl 
für Öffentliche Verwaltung, Stadt- und 
Regionalpolitik, Ruhr-Universität 
 Bochum, 10. Sitzung),

• Herr Rainer Bretschneider (Staatsse-
kretär im Ministerium für Infrastruktur 
und Landwirtschaft des Landes Bran-
denburg, schriftliche Anhörung).

Außerdem wurde die Landesregie-
rung gebeten, eine Übersicht über die 
von amtsangehörigen Gemeinden auf 
Ihre Ämter übertragenen Aufgaben zu 
erstellen.

2.4.1 Grenzen und Möglichkeiten von 
Funktionalreformen
Funktionalreformen können verschiede-

143 Drucksache 5/2953-B, S. 1 – 2.



LANGFASSUNG    41

144 Vgl. Prof. Dr. Bogumil, in: Protokoll der 10. Sitzung 
der Enquete-Kommission vom 30. 03. 2012, 
P-EK2 5/10, S. 9.

145 Bundesverfassungsgericht, zuletzt im Urteil vom 
20.12.2007 – 2 BvR 2433/04, 2 BvR 2434/04 – zit. 
nach juris, nr. 148.

146 Also die Verlagerung von Landesaufgaben auf 
Landkreise, kreisfreie Städte oder die kreisange-
hörige Ebene.

147 Vgl. Prof. Dr. Bogumil, in: Protokoll der 10. Sitzung 
der Enquete-Kommission vom 30. 03. 2012, P- 
EK2 5/10, S. 20.

148 Vgl. Böttcher, in: Protokoll der 10. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 30. 03. 2012, P-EK2 
5/10, S. 25.

ne Ausrichtungen haben. Aufgaben 
können grundsätzlich sowohl „von oben 
nach unten“ (vom Land auf die Kommu-
nen, von Landkreisen auf die kreisange-
hörige Ebene) als auch „von unten nach 
oben“ verlagert werden. Dabei werden 
verschiedene Zielvorgaben (Effizienz, 
Effektivität, demokratische Legitimation, 
rechtmäßiges Handeln) verfolgt, die sich 
auf die gewählte Richtung von Aufgaben-
verlagerungen auswirken.144 Bei der 
 vertikalen und horizontalen Aufgabenver-
teilung ist grundsätzlich ein verfas sungs-
gewollter prinzipieller Vorrang einer 
dezentralen, also gemeindlichen, vor 
einer zentral und damit staatlich determi-
nierten Aufgabenwahrnehmung“ zu 
beachten.145

In der EK 5/2 wurde bisher vornehm-
lich über die Kommunalisierung von 
Landesaufgaben146 diskutiert, einer 
Funktionalreform „nach unten“. Dabei 
steht insbesondere das Ziel einer bürger- 
und ortsnahen Verwaltung im Vorder-
grund, wie es in Brandenburg auch das 
Funktionalreformgrundsätzegesetz 
vorgibt (§ 1 Abs. 1 FRGGBbg).

Bei der Frage, in welchem Umfang 
Aufgaben kommunalisiert werden sollen, 
könne man jedoch keine Pauschalbewer-
tungen abgeben, sondern müsse eine für 
jede einzelne Aufgabe differenzierte 
Betrachtung unter Berücksichtigung der 
spezifischen Ausgangsbedingungen 

durchführen. Folgende Punkte seien  
dabei insbesondere zu problematisieren:

1. Kann die Zahl der Schnittstellen re-
duziert werden oder steigt sie ggf. 
sogar an?

2. Wie spezifisch ist die Aufgabenerfül-
lung? Haben die einzelnen Kommu-
nen genügend Fallzahlen, um das er-
forderliche Fachwissen effizient 
vorhalten zu können?

3. Welche ähnlich gelagerten Aufgaben 
gibt es bereits auf kommunaler Ebe-
ne (Synergieeffekte), die eine auch 
ggf. geringe Fallzahl ermöglichen 
würden?

4. Wie sinnvoll ist die Aufgabenwahr-
nehmung auf kommunaler Ebene 
(Politisierung)?

Die Kommunalisierung von Aufgaben füh-
re aber nicht automatisch zu einem grö-
ßeren Gestaltungsspielraum der Kommu-
nen, da die Aufgaben oftmals nur als 
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Wei-
sung oder (ausnahmsweise) als Auftrags-
angelegenheiten übertragen würden, bei 
denen die kommunalen Vertretungskör-
perschaften (Kreistage, Gemeindevertre-
tungen, Amtsausschüsse) keine Organzu-
ständigkeit hätten.147 Wobei aber in 
diesen Fällen, durch eine ortsnahe Aufga-
benwahrnehmung, auch eine vergrößerte 
Kontrolle von Verwaltungshandeln vor Ort 
und damit die demokratische Legitimati-
on erhöht werden könne.148
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Die Frage, ob eine Kommunalisie-
rung in Brandenburg auch zu wesentli-
chen Kosteneinsparungen bei der Aufga-
benwahrnehmung führt, ist umstritten.149

2.4.2 Aktuelle Aufgabenverteilung in 
Brandenburg
Die im Beschluss vom 10. Juni 2011 zur 
Aufgabenerhebung erbetenen Zuliefe-
rungen wurden bis zum Frühjahr 2012 an 
die Kommission überstellt.150 Es war be-
reits frühzeitig erkennbar, dass die gelie-
ferten Aufgabenkataloge aufgrund ihres 
Umfangs nicht im Plenum der EK 5/2 
 geprüft und bearbeitet werden können. 
Daher wurde aus der Mitte der EK 5/2 im 
Oktober 2011 die Arbeitsgruppe Aufga-
benerfassung gebildet.151 Die AG Auf-
gabenerfassung entwickelte eine Vor-
gehensweise, um die vom Land 
wahr ge nommenen Aufgaben hinsichtlich 
einer Kommunalisierung zu prüfen. Dafür 
wurden mit jedem Ressort Fachgesprä-
che geführt, in denen Vor- und nachteile 
einer Kommunalisierung von Aufgaben 
erörtert wurden. Da die Vorbereitung, 
Durchführung und nachbereitung der 
Fachgespräche sehr zeitintensiv gewe-
sen ist, werden die Ergebnisse voraus-
sichtlich erst im Herbst 2012 vorliegen. 
Eine umfassende Bewertung der Aufga-
benverteilung mit möglichen Konsequen-

zen im Hinblick auf eine Funktionalreform 
kann die EK 5/2 erst im Anschluss daran 
abgeben.

nach der Prüfung der Übertragbar-
keit von Landesaufgaben auf die Ebene 
der Landkreise und kreisfreien Städte 
wird sich die Arbeitsgruppe in einem 
nächsten Schritt mit der Übertragung von 
Aufgaben, die derzeit von den Landkrei-
sen erfüllt werden, auf die kreisangehöri-
gen Städte, Gemeinden und Ämter befas-
sen und dazu Vorschläge erarbeiten.152

2.5 Kooperationen

Im Einsetzungsbeschluss der EK 5/2 
heißt es: „Die Struktur der Aufgabenver-
teilung auf allen Ebenen ist kritisch zu 
bewerten. Es ist zu überprüfen, an 
welcher Stelle diese Aufgaben bürger-
freundlich, am effizientesten und kosten-
günstigsten erbracht werden können und 
ob auf Ebene der Landesbehörden neue 
Zusammenarbeitsmodelle mit anderen 
Ländern gefunden werden können. Die 
Vorschläge dürfen einer möglichen Län-
derneugliederung nicht im Wege stehen.

Es sollen Vorschläge unterbreitet 
werden, in denen die Qualität und der 
Umfang kommunaler Kooperationen 
durch geeignete Maßnahmen einschließ-
lich Änderungen gesetzlicher Regelun-
gen befördert werden kann und in wel-
chem Verhältnis Kooperationen und 
Fusionen zueinander stehen sollen“.153

Die EK 5/2 hat sich in ihrem Arbeitsplan 
für den Zwischenbericht das Ziel gesetzt, 

152 Vgl. Prof. Dr. Gebhardt, in: Protokoll der 12. Sit-
zung der Enquete-Kommission vom 01. 06. 2012, 
P-EK2 5/12, S. 57.

153 Drucksache 5/2952-B, S. 2.

149 Vgl. Prof. Dr. Bogumil / Dr. Humpert, in: Protokoll 
der 10. Sitzung der Enquete-Kommission vom 
30. 03. 2011, P-EK2 5/10, S. 13 und 17 f.

150 Der Landkreistag lieferte am 30. August 2011 
(Protokoll 4. Sitzung), die Landesregierung am 
28. Dezember 2011 (Protokoll 7. Sitzung) und der 
Städte- und Gemeindebund am 15. Februar 2012 
(Protokoll 9. Sitzung).

151 Vgl. Beschluss zur Einsetzung der AG Aufga-
benerfassung, in: Protokoll der 5. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 28. 10. 2011, P-EK2 
5/5, Anlage 17.
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154 Siehe Anlage 5.
155 Näheres zu den Ausführungen von Herrn Stingl 

und Herrn Franke siehe Kapitel 4.1.

Kooperationsmodelle in Brandenburg 
und in anderen Bundesländern zu unter-
suchen, Erfahrungen in Brandenburg 
und anderen Bundesländern im Hinblick 
auf kommunale Kooperationen näher zu 
betrachten, die rechtlichen Grenzen bzw. 
Einschränkungen bei kommunalen Ko-
operationen zu benennen und zu über-
prüfen, ob eine Auflösung von Kooperati-
onen möglich sei.

Die Kommission hat in der 8., 9. und 10. 
Sitzung mehrere Anhörungen durchge-
führt. Angehört wurden:

• Herr Johannes Stingl (Gemeindetag 
Baden-Württemberg, 8. Sitzung),

• Herr Jürgen Franke (niedersächsisches 
Ministerium für Inneres und Sport, 8. 
Sitzung),

• Herr Lutz Amsel (Landkreis Märkisch-
Oderland, 8. Sitzung),

• Herr Prof. Dr. Klaus J. Beckmann 
(Deutsches Institut für Urbanistik, 8. 
Sitzung),

• Herr Prof. Dr. Tino Schuppan (Institut 
für E-Government, 9. Sitzung), 

• Herr Frank Szymanski (Oberbürger-
meister der Stadt Cottbus, 10. Sitzung) 
und 

• Herr Harald Altekrüger (Landrat des 
Landkreises Spree-neiße, 10. Sitzung).

2.5.1 Länderübergreifende Koopera-
t ionen
Die EK 5/2 konnte aus zeitlichen Grün-
den bisher keine Anhörungen zum The-
ma länderübergreifender Kooperation 

durchführen. Der EK 5/2 wurde jedoch 
ein entsprechender Textbeitrag vom 
 Ministerium des Innern des Landes 
 Brandenburg zur Verfügung gestellt, der 
dieses Thema ausführlicher behandelt.154

2.5.2 Kooperationen auf kommunaler 
Ebene (nicht grenzüberschreitend)
In der 8. Sitzung der EK 5/2 wurden zum 
Thema „Kommunale Kooperation“ meh-
rere Sachverständige angehört:155

• Herr Johannes Stingl (Gemeindetag 
Baden-Württemberg, 8. Sitzung),

• Herr Jürgen Franke (niedersächsisches 
Ministerium für Inneres und Sport, 8. 
Sitzung),

• Herr Lutz Amsel (Landkreis Märkisch-
Oderland, 8. Sitzung),

• Herr Prof. Dr. Klaus J. Beckmann (Deut-
sches Institut für Urbanistik, 8. Sitzung).

In der 10. Sitzung der EK 5/2 wurden da-
rüber hinaus zum Thema „Kommunale 
Kooperation“ Vertreter der kreisfreien 
Stadt Cottbus und des Landkreises 
Spree-neiße angehört:

• Herr Frank Szymanski (Oberbürger-
meister der Stadt Cottbus),

• Herr Harald Altekrüger (Landrat des 
Landkreises Spree-neiße).

Einen allgemeinen Einstieg in das Thema 
der kommunalen Kooperation gab Herr 
Prof. Beckmann in der 8. Sitzung. Dort 
nannte er zunächst die Ziele kommunaler 
Kooperation:
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• die Erhöhung der Präsenz der jeweili-
gen Kommune in der Öffentlichkeit / 
Wirtschaft / Medien, 

• die Verbesserung von Standortbedin-
gungen, 

• die Förderung der Bürgernähe, 

• die Effizienzsteigerung bei der Bewirt-
schaftung knapper und defizitärer 
Haushalte,

• die Erweiterung von Handlungsspiel-
räumen und letztlich 

• die Bündelung der Kräfte zur Vertre-
tung identischer oder ähnlicher Interes-
sen.

Bei kommunaler Kooperation auf Land-
kreisebene ginge es um Transparenz, um 
die Rückkopplung zwischen Verwaltung 
und Leistungserfüller und um eine höhe-
re Qualität der Aufgabenerfüllung. Des 
Weiteren könne durch kommunale Ko-
operationen kostengünstiger als für eine 
einzelne Verwaltung gearbeitet werden. 
Voraussetzung dafür sei aber der politi-
sche Wille zur Zusammenarbeit. Ohne 
diesen könne es keine interkommunale 
Zusammenarbeit geben.156

Bevorzugte, dominierende Sachfel-
der kommunaler Kooperation seien die-
jenigen, die besonders konfliktarm sind 
und wo am ehesten Win-Win-Situationen 
erreicht werden. So nannte er als typi-
sche Anfangs- bzw. bevorzugte Sachfel-
der Tourismus (Radwegebau, -netze und 
-angebote), naherholung und Regional-

marketing (aber in Verbindung mit Kom-
munalmarketing). In einer zweiten Aus-
baustufe, bei der es schon stärker 
erforderlich sei, unterschiedliche Interes-
sen zu bündeln, kommen als Sachfelder 
die gemeinsame Organisation von Wirt-
schaftsförderung, partielle Kooperation 
im übertragenen Wirkungskreis, Schult-
rägerschaft, Teile der Daseinsvorsorge157 
und Leistungen von Kommunalverwal-
tungen, die gemeinschaftlich oder ar-
beitsteilig erbracht werden. Koopera- 
tionsfelder, die häufig mit sehr unter-
schiedlichen Interessen belegt seien, 
sind Gewerbegebietsausweisungen, 
Gewerbeansiedlungen oder 
Einzelhandels standorte.

Als Voraussetzung für eine erfolgrei-
che kommunale Kooperation nennt Herr 
Prof. Beckmann das Vorhandensein 
einer positiven Vorerfahrung und das 
Handeln auf Augenhöhe. Dabei bedeute 
Augenhöhe nicht Gleichheit oder gleiche 
Größe, sondern, dass man sich als Part-
ner ernst nehme, auch in unterschiedli-
chen Leistungsmöglichkeiten sowie un-
terschiedlicher Finanzkraft. Als etwas 
kritischen Bereich, der dennoch zu den 
Voraussetzungen und Rahmenbedingun-
gen gehöre, sei die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit und der politi-
schen Gremien. Man sollte darüber 
hinaus versuchen, Kooperationen im Sin-
ne von Monitoring zu begleiten. Zu der 
Frage, ob kommunale Kooperation in Zu-
kunft eher zunehmen oder eher abneh-
men wird, äußerte sich Herr Prof. Beck-

157 So zum Beispiel Feuerwehrnotfalldienste, Ge-
sundheitsdienste, Sportanlagen bis zu Abwasser 
und Abfall und gemeinsame Interessenvertretun-
gen – zumindest beim ÖPnV.

156 Vgl. Beckmann, in: Protokoll der 8. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 10. 02. 2012, P-EK2 
5/8, S. 6 ff.
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158 Vgl. Beckmann, in: Protokoll der 8. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 10. 02. 2012, P-EK2 
5/8, S. 6 ff.

159 Vgl. ebd.

mann, dass man aufgrund veränderter 
demografischer und wirtschaftsstruktu-
reller Rahmenbedingungen über kommu-
nale Kooperation zumindest stärker 
nachdenken sollte.158

Partner bei der kommunalen Koope-
ration wären notwendigerweise die Ge-
meindeverwaltung und die Gemeindever-
tretungen - die Gemeindeverwaltung vor 
allem im übertragenen Wirkungskreis, 
aber auch für den eigenen Wirkungs-
kreis; die Gemeindevertretungen in bei-
den Feldern, aber mit dem Schwerpunkt 
der Verantwortung für den eigenen Wir-
kungskreis. In vielen Fällen gebe es dritte 
Partner, wie z. B. die Wirtschaft oder en-
gagierte Vereine, Kirchen. Diese schritt-
weise Erweiterung der Partnerschaften 
sei ein sehr wichtiger Punkt, um vor Ort 
die Akzeptanz, die Basis und die Über-
zeugung für die Bürger zu lassen. Im Üb-
rigen seien Kooperationen im übertrage-
nen Wirkungskreis etwas leichter, da sie 
klare Rahmenbedingungen hätten. Sie 
hätten ein klares Verhältnis zur Fach- und 
Rechtsaufsicht.159

Zu den eine kommunale Kooperation 
begünstigenden Faktoren zählten vor al-
lem Kooperationen auf freiwilliger Basis. 
Daneben wären die Bereitstellung von 
Beratungsangeboten und Aufbereitung 
von Informationen für kooperationsinter-
essierte Gemeinden seitens der Bundes-
länder als auch der kommunalen Spit-
zenorganisationen von Vorteil. 
Länderförderprogramme und Bund-Län-
der-Förderprogramme könnten nach 

Aussage von Prof. Beckmann als Son-
deranreize der kommunalen Kooperation 
dienlich sein. Als eher hemmende Fakto-
ren gelten ausgeprägte Konkurrenz- und 
Konfliktlagen historischer Art sowie loka-
le Egoismen.160

Auch Herr Franke äußerte sich in der 8. Sit-
zung der EK 5/2, neben den konkreten Ent-
wicklungen in niedersachsen (vgl. Kapitel 
3.1.2), allgemein zum Thema „Kommunale 
Kooperation“. So würden im Vorfeld des 
Beginns einer Kooperation üblicherweise 
Effizienzrenditen von 10 Prozent bis 20 Pro-
zent erwartet, die jedoch im nachgang 
meist nicht berechnet werden können.

Darüber hinaus verwies Herr Franke 
auf das Problem der demokratischen Le-
gitimation: Der “Volkswille” würde media-
tisiert, da die Institutionen kommunaler 
Kooperation keine unmittelbare Volks-
vertretung hätten, sondern eine Verbands-
versammlung. So sei es möglich, über-
spitzt formuliert, dass Gemeinde A eine 
Aufgabe auf Gemeinde B überträgt, Ge-
meindevertretung B Entscheidungen tref-
fen kann, die Auswirkungen auf Gemeinde 
A haben, ohne dass die Gemeindevertre-
tung B von den Bürgern der Gemeinde A 
legitimiert sei. Aber natürlich gibt es auch 
Möglichkeiten zur Rückkoppelungen von 
Willensbildung. Der Vorwurf, kommunale 
Kooperation sei die Domäne des Haupt-
amtes, sei nicht von der Hand zu weisen. 
Insgesamt könne sich die Effektivität der 
bürgerschaftlichen Mitwirkung und die 
Transparenz kommunaler Aufgabenerfül-
lung verringern. Auch hier stelle sich die 
Frage, ab welchem Aufgabenbestand (der 

160 Vgl. ebd.
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Kooperation) es einer unmittelbaren de-
mokratischen Legitimation bedürfe (vgl. 
Kapitel 3.3.3).161

Als kooperationshemmend würde 
sich oftmals das alleinige Vorgehen ein-
zelner Personen auswirken, z. B. auf-
grund von Antipathien oder die mangeln-
de Bereitschaft zur Kompetenzaufteilung. 
Das „Miteinander Können“ sei bei kom-
munalen Kooperationen der ausschlag-
gebende Punkt. Rechtsnormen dagegen 
seien nachrangig.162

2.5.2.1 Kommunale Kooperation auf 
Landkreisebene
a) Eingliederungshilfe nach SGB XII
Herr Amsel beschrieb in der 8. Sitzung die 
Zusammenarbeit von Landkreisen im Rah-
men der Eingliederungshilfe nach dem 
SGB XII. Dabei wurde zwischen allen 14 
Landkreisen des Landes Brandenburg 
und den vier kreisfreien Städten eine öf-
fentlich-rechtliche Vereinbarung163 abge-
schlossen. Das sei in dieser Form ein no-
vum. Wichtig bei der Zusammenarbeit von 
Landkreisen sei auch die Zusammenarbeit 
mit dem Land. Diese sollte in guter Quali-
tät erfolgen, sonst würde die Zusammen-
arbeit nicht funktionieren. Die Serviceein-
heit ist als Dienstleister für alle Landkreise 
und kreisfreien Städte für eine Reihe von 
komplexen Aufgaben zuständig.

Mit der gesamten kommunalen Ko-
operation auf diesem Gebiet sei eine 

neue Qualität der Arbeit entstanden. Eine 
solche Datenqualität bei der Eingliede-
rungshilfe auch für das Land hätte es 
noch nie gegeben. Die Transparenz der 
Daten sei erheblich gestiegen. Das ein-
heitliche Herangehen an die Datenerfas-
sung hätte ebenfalls eine neue Qualität 
erlangt. Dadurch sei eine Prozess-Steue-
rung zu Teilen überhaupt erst möglich 
geworden. 

Im Ergebnis sei ein einheitliches Auf-
treten, Verhandeln und vor allem kosten-
günstiges Umsetzen des bisher komple-
xen Themas der Eingliederungshilfe 
erreicht worden – eines der größten 
Posten im Sozialhaushalt. Dazu hätte es 
Kosteneinsparungen bei Personal-, Aus-
bildungs- und Sachkosten für alle Land-
kreise und kreisfreien Städte gegeben. 
Diese gelungene Umsetzung der kom-
munalen Kooperation sei nur möglich 
gewesen durch den politischen Willen 
bei Landkreisen, kreisfreien Städten und 
dem Land Brandenburg. Als Nebeneffekt 
hätte sich auch die Zusammenarbeit zwi-
schen Landkreistag und Städte- und Ge-
meindebund gerade in diesem Bereich 
enorm verbessert.

nach dieser erfolgreichen Umset-
zung des Projektes konnten mehrere 
neue Handlungsfelder bestimmt wer-
den,164 bei denen man jetzt überlegt, 
diese auch gemeinsam in diesem großen 
Rahmen oder zumindest mit dem Inter-
essierten zu bearbeiten. Durch die 
erfolgreiche Umsetzung sei ein regel-
rechter Schub losgelöst worden.

164 Künftige wichtige Einsatzgebiete sieht Herr Amsel 
auf Landkreisebene besonders im Bereich Sozial- 
und Jugendarbeit und Verwaltungshandeln in 
verschiedenen Fragen.

161 Vgl. Franke, in: Protokoll der 8. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 10. 02. 2012, P-EK2 
5/8, S. 25 ff.

162 Vgl. ebd.
163 nach dem Gesetz über kommunale Gemein-

schaftsarbeit im Land Brandenburg, wonach 
sich ein Beteiligter verpflichtet, Aufgaben für die 
Übrigen gegen Entgelt wahrzunehmen.
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165 Vgl. Amsel, in: Protokoll der 8. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 10. 02. 2012, P-EK2 
5/8, S. 53 ff.

166 Vgl. Altekrüger, in: Protokoll der 10. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 30. 03. 2012, P-EK2 
5/10, S. 48.

b) Zusammenarbeit Cottbus – Spree-
Neiße

In der 10. Sitzung der EK 5/2 trugen Herr 
Szymanski und Herr Altekrüger die aktu-
ellen Entwicklungen der kommunalen Ko-
operation zwischen der kreisfreien Stadt 
Cottbus und dem Landkreis Spree-neiße 
vor.165 Dies gehe zurück auf Auflagen des 
Ministeriums des Innern des Landes 
Brandenburg zur Haushaltskonsolidierung 
beider Gebietskörperschaften. Für folgen-
de Handlungsfelder würde eine interkom-
munale Zusammenarbeit zwischen bei-
den Gebietskörperschaften angestrebt:

• Ausländerbehörde,

• Untere Wasserbehörde,

• Veterinärwesen, Lebensmittelüberwa-
chung, Landwirtschaft,

• Fischerei-Scheine,

• Kataster- und Vermessungsamt.

Insgesamt erhoffe man sich durch die 
Kooperation finanzielle Einsparungen. So 
sei beispielsweise für die Zusammenfüh-
rung der Ausländerbehörden beider Ge-
bietskörperschaften ein finanzielles Ein-
sparpotenzial von ca. 231.700,00 Euro 
gegenüber dem Status quo ermittelt 
worden.166

2.5.2.2 Kommunale Kooperation auf 
Gemeindeebene
nach Aussagen von Herrn Amsel in der 
8. Sitzung der EK 5/2 bestünde in Bran-

denburg die Problematik der geringen 
Verwaltungskraft von vielen Ämtern und 
Gemeinden, besonders im ländlichen 
Raum. Aus Sicht der Kommunen des 
Landkreises Märkisch-Oderland würden 
deshalb als mögliche Formen der Zu-
sammenarbeit identifiziert: Standesamts-
fragen, Tourismusverein, Meldeamt, IT-
Sicherheit, Rechnungsprüfungsamt, 
Vollstreckung, regionaler Auftritt und 
Ausbildung des Personals. Die Haupt-
form für eine gemeinsame Zusammenar-
beit zwischen Kommunen sieht Herr 
 Amsel nach wie vor in der öffentlich-
rechtlichen Zusammenarbeit.

Aktuell seien die Bedingungen in den 
Kommunen so, dass manche Aufgaben 
nur noch mit einem unvertretbaren Auf-
wand geregelt werden könnten – beson-
ders bei sehr kleinen Gemeinden. Des-
halb bestünde aus Sicht von Herrn 
Amsel Handlungsbedarf in Richtung in-
terkommunaler Kooperationen.167

nach Aussagen von Herrn Amsel be-
finde sich die kommunale Kooperation in 
Brandenburg, und zwar sowohl auf der 
Gemeinde- als auch auf der Kreisebene 
sowie in Bezug auf eine Zusammenarbeit 
zwischen Landkreisen und kreisfreien 
Städten, erst in einer Anfangsphase. Er-
hebliche Reserven würden noch beste-
hen. Neben der Aufgabenkritik der Lan-
des- und kommunalen Aufgaben und 
ihrer Zuordnung sowie der Gestaltung 
zukünftiger Strukturen sollte die kommu-
nale Kooperation eine wichtige, eigen-
ständige Rolle spielen.

Als Voraussetzung einer künftigen 
kommunalen Kooperation sollte es laut 

167 Vgl. ebd.
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Herrn Amsel nicht zu viele Regelungen 
auf der kommunalen Ebene geben, sonst 
würden manche Dinge bereits im Keim 
erstickt werden. Auch die Beteiligung der 
kommunalen Vertretungskörperschaften 
an den öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rungen sei notwendig, damit die kommu-
nale Kooperation nicht von demokrati-
schen Entscheidungsprozessen 
abgekoppelt werde. Aber wichtigster 
Punkt sei und bleibe der politische Wille 
auf den verschiedenen Ebenen für eine 
erfolgreiche kommunale Kooperation.

2.5.2.3 Interkommunale Kooperation 
im Amt
Eine besondere „Art“ der Aufgabenver-
teilung in Brandenburg stellt das Amts-
modell dar. Das Amt nimmt für die amts-
angehörigen Gemeinden bestimmte 
Aufgaben wahr.168 Die vom Amt für die 
angehörigen Gemeinden wahrgenom-
men Aufgaben resultieren
a) entweder direkt aus der Kommunal-

verfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf),

b) aus einer Aufgabenübertragung per 
Gesetz oder Verordnung oder

c) aus einer Übertragung von Selbst-
verwaltungsaufgaben der amtsange-
hörigen Gemeinden auf das Amt.

Die Übertragbarkeit der Entscheidung 
des Schleswig-Holsteinischen Landes-

verfassungsgerichts169 zur mangelnden 
demokratischen Legitimation der Amts-
ausschüsse – wegen der Möglichkeit des 
Hineinwachsens von Ämtern in die recht-
liche Qualität von Gemeindeverbänden 
aufgrund der Vielzahl von auf das Amt 
übertragenen kommunalen Selbstver-
waltungsaufgaben – ist umstritten.170

Mit Beschluss vom 21. Januar 1998 
hatte das Verfassungsgericht des Lan-
des Brandenburg ausgeführt: […] „In der 
Gesamtschau bleiben die von den Äm-
tern wahrzunehmenden Selbstverwal-
tungsaufgaben deutlich hinter denen der 
Gemeinden und Kreise zurück. Die 
Ämter bilden keine gleichwertig zwischen 
die Gemeinden und Kreise tretende 
weitere Ebene der kommunalen Selbst-
verwaltung, sondern haben als Verwal-
tungsgemeinschaften der Gemeinden im 
Wesentlichen die Funktion, deren Selbst-
verwaltung zu bewahren und zu stärken. 
Sie zählen in ihrer gegenwärtigen Form 
deshalb nicht zu den Gemeindeverbän-
den im Rechtssinne […]“.

Fazit:
In den Anhörungen von Vertretern der 
Kommunen wurde einerseits eine gewis-
se Reformmüdigkeit in Bezug auf erneute 
Gebietsveränderungen und andererseits 
eine große Bereitschaft zur Aufnahme 
von kommunalen Kooperationen sichtbar.

Interkommunale Zusammenarbeit 
gehört zum Kernbestand des kommuna-
len Selbstverwaltungsrechts. Auch nach 

169 Vgl. Bericht der Landesregierung „Evaluierung 
der Gemeindegebietsreform 2003“, Drucksache 
5/3684, S. 27– 30.

170 Vgl. Prof. Dr. Gebhardt, in: Protokoll der 6. Sitzung 
der Enquete-Kommission vom 25.11.2011, P-EK2 
5/6, S. 42 ff.

168 Der Umfang der von den amtsangehörigen Ge-
meinden auf die Ämter übertragenen Aufgaben 
hat die Landesregierung nach Beschluss der EK 
5/2 vom 26. August 2011 bei den Kommunen 
abgefragt. Die Landesregierung stellte eine 
entsprechende Auswertung am 09. Mai 2012 der 
EK 5/2 zur Verfügung (in Protokoll der 11. Sitzung 
der Enquete-Kommission vom 11. 05. 2012, P-EK2 
5/11, Anlage 14).
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der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts ist nämlich eine Ausprä-
gung der kommunalen Selbstverwal-
tungsgarantie „die Befugnis, darüber zu 
befinden, ob eine bestimmte Aufgabe 
eigenständig oder gemeinsam mit ande-
ren Verwaltungsträgern wahrgenommen 
wird und ob zu diesem Zweck gemeinsa-
me Institutionen gegründet werden“.171 
Dies wird auch als Kooperationshoheit 
bezeichnet.

2.6 E-Government

Im Einsetzungsbeschluss der EK 5/2 
heißt es: „Die derzeitige E-Government-
Strategie der Landesregierung ist zu 
überprüfen. Dabei ist darzustellen, wel-
che Bedeutung ein modernes E-Govern-
ment im Zusammenhang mit kommuna-
len Verwaltungsstrukturänderungen 
haben kann und welcher Weiterentwick-
lungsbedarf hierbei besteht“.172

Die EK 5/2 hat sich in ihrem Arbeits-
plan für den Zwischenbericht das Ziel 
gesetzt, den bisherigen Stand des E-
Governments173 in Brandenburg der ver-
schiedenen Verwaltungsträger (gemeind-
liche Ebene, Kreisebene, Landesebene 
und sonstige Verwaltungsträger) zu un-
tersuchen und den Entwicklungsstand 

mit anderen Bundesländern und EU-Län-
dern zu vergleichen (Benchmark).

Für die Erfassung des Ist-Stands hat 
die Kommission in der 2. und 9. Sitzung 
Anhörungen durchgeführt. Angehört 
wurden:

• Herr Cornelius Everding (CPIO, Ministe-
rium des Innern des Landes Branden-
burg, 2. Sitzung),

• Herr Prof. Dr. Tino Schuppan (Institut 
für E-Government, 9. Sitzung),

• Herrn Wolfram Ebeling (Geschäftsfüh-
rer der TUIV-AG Brandenburg, 9. Sit-
zung),

• Frau Silke Kühlewind (Städte- und Ge-
meindebund Brandenburg, 9. Sitzung) 
sowie

• Herr Dr. Holger Obermann (Landkreis-
tag Brandenburg, 9. Sitzung).

Darüber hinaus wurde mit Beschluss 
vom 10. Juni 2011 zur Aufgabenerfas-
sung festgelegt, dass bei den zu erfas-
senden Aufgaben auch jeweils der Stand 
und die Zielsetzung des E-Governments 
betrachtet werden sollen. Das Ergebnis 
der mit der Auswertung der Aufgaben-
komplexe betrauten AG Aufgabenerfas-
sung liegt jedoch noch nicht vor (vgl. Ka-
pitel 2.4.2). Ein umfassendes Benchmark 
konnte aus Zeitgründen nicht durchge-
führt werden. In den Anhörungen wurden 
einzelne Aspekte einer vergleichenden 
Betrachtung jedoch angesprochen.

2.6.1 E-Government auf Landes- und 
Kommunalebene
Grundlage der Entwicklung des E-
Governments auf Landesebene ist die E-

171 BVerfG, Urteil vom 20. Dezember 2007 – 2 BvR 
2433/04, 2 BvR 2434/04 – zit. nach JURIS, nr. 146 
m. w. N.

172 Vgl. Drucksache 5/2952-B, S. 2.
173 Dabei wird von einem Verständnis von E-Govern-

ment ausgegangen, bei dem nicht nur administra-
tive Prozesse (z. B. elektronische Antragsstellung 
und Vorgangsbearbeitung) verbessert sondern 
auch neue Kommunikations-, Informations- und 
Transaktionswege sowohl zwischen Adressaten 
von Verwaltungshandeln (Bürger, Unternehmen 
etc.) und Verwaltung als auch zwischen einzelnen 
Verwaltungsträgern ermöglicht werden.
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Government-Strategie des Landes Bran-
denburg vom 11. Februar 2003 und der 
daraus hervorgehende Master- und Akti-
onsplan. Eine umfassende Bewertung 
der E-Government-Strategie fand nicht 
statt, jedoch wurde seitens Prof. Dr. 
Schuppan insgesamt kritisiert, dass es 
im Bereich E-Government in Branden-
burg viele kleinteilige Ansätze gibt (im 
Land und den Kommunen) und dass 
Brandenburg, mit einigen Ausnahmen, 
seine vor 8 Jahren noch bestehende Vor-
reiterrolle einbüßte.174

Detaillierter wurde der Stand des E-
Governments auf kommunaler Ebene 
diskutiert. Hier wurden auch zwei bei-
spielhafte Modellprojekte hervorgeho-
ben:

• MAERKER Brandenburg: MAERKER, 
hervorgegangen aus einer Initiative des 
Städte- und Gemeindebundes Bran-
denburg und des Ministeriums des In-
nern des Landes Brandenburg, ist ein 
vom Innenministerium finanziertes und 
von Städten und Gemeinden betriebe-
nes Internetportal, mit dessen Hilfe 
Bürgerinnen und Bürger auf Missstän-
de in der öffentlichen Infrastruktur un-
kompliziert hinweisen können. Die 
Städte und Gemeinden haben sich da-
bei verpflichtet, innerhalb von drei Ta-
gen auf die Hinweise zu reagieren. MA-
ERKER gelte damit als bundesweites 
Vorbild für innovative Kommunikations- 
und Informationswege zwischen Bür-
gern und Verwaltungen. 40 Kommunen 
nehmen bereits an MAERKER teil, dar-

unter auch der Berliner Bezirk Lichten-
berg.175

• Mobiler Bürgerservice: Durch einen 
Mobilen Bürgerservice können Leistun-
gen der Kommunalverwaltung auch au-
ßerhalb der Verwaltungsgebäude an-
geboten werden. Dadurch kann eine 
größere Bürgernähe erreicht werden 
und die Flexibilität der Verwaltung ins-
gesamt erhöht werden. In den Pilot-
kommunen werden momentan die am 
meisten nachgefragten Dienstleistun-
gen angeboten, wie z. B. die Beantra-
gung eines Personalausweises oder 
die An- bzw. Ummeldung einer Woh-
nung.176

Neben diesen positiven Beispielen wurde 
aber problematisiert, dass es oftmals 
unterschiedliche Ansätze, insbesondere 
Softwarelösungen, in den verschiedenen 
Kommunen gebe, die die Zu sam-
menarbeit zwischen verschiedenen Ver-
waltungsträgern erschweren (Schnittstel-
lenproblematik). Andererseits habe es 
sich als ebenso problematisch erwiesen, 
wenn in einzelnen Bereichen Monopole 
oder monopolartige Anbieterstrukturen 
entstehen. Einheitliche Lösungen seien 
aber z. T. auch durch die mangelnde Ko-
operation zwischen Kommunen und dem 
Land erschwert worden.177 Es werde je-
doch versucht, die Schnittstellenproble-
matik durch eine stärkere Setzung und 
nutzung von einheitlichen Standards in 

175 Vgl. Kühlewind, in: Protokoll der 9. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 09. 02. 2012, P-EK2 
5/9, S. 36.

176 Vgl. ebd.
177 Vgl. Böttcher, in: Protokoll der 6. Sitzung der 

Enquete-Kommission vom 25. 11. 2011, P-EK2 5/6, 
S. 40 f.

174 Vgl. Prof. Dr. Schuppan, in: Protokoll der 9. Sit-
zung der Enquete-Kommission vom 09. 02. 2012, 
P-EK2 5/9, S. 10.
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178 Vgl. Kühlewind, in: Protokoll der 9. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 09. 02. 2012, P-EK2 
5/9, S. 38.

179 Vgl. Prof. Dr. Schuppan, in: Protokoll der 9. Sit-
zung der Enquete-Kommission vom 09. 02. 2012, 
P-EK2 5/9, S. 6 – 12, 13 – 16 und 21 f.

Zukunft zu vermeiden. Ein grundlegen-
des Problem für die Weiterentwicklung 
des E-Governments in Brandenburg sei 
jedoch die mangelnde Verfügbarkeit von 
Breitbandanschlüssen insbesondere im 
ländlichen Raum.178

2.6.2 Möglichkeiten und Grenzen des 
E-Governments
Diskutiert wurde auch die Frage, welchen 
Einfluss eine kooperative nutzung des E-
Governments auf den Aufgaben- und 
Gebietszuschnitt in Brandenburg haben 
könnte. Es wurden Berechnungen prä-
sentiert, die bei einer Bündelung von 
Querschnittsaufgaben der Verwaltung 
(z. B. Personalverwaltung) durch eine 
zentrale Einrichtung im Land (sog. 
Shared Service Center) Einspareffekte 
aufzeigen, bei der aber die fachlichen 
Entscheidungen (z. B. Personalauswahl) 
weiterhin vor Ort getroffen werden kön-
nen. Ähnliches gilt für die aufgeworfene 
These, durch IT-gestützte Kooperation 
und Bündelung (insb. Ansätze zum 
Front-Office und Back-Office) von kom-
munalen Verwaltungsträgern seien bei 
bestimmten Fachprozessen Skaleneffek-
te zu erreichen, die sonst nur durch Zu-
sammenschlüsse möglich wären. Da-
durch könnten die kommunalen 
Strukturen und die ortsnahe Verwaltung 
für Bürger und Unternehmen erhalten 
bleiben. Empirische Befunde zu dieser 
These oder konkrete Machbarkeitsstudi-
en gibt es jedoch nicht.179

Fazit:
Insgesamt kann eine konsequente Wei-
terentwicklung von E-Government den 
Austausch (Information, Transaktion und 
Kommunikation) zwischen Bürgern und 
Unternehmen und Verwaltung sowie zwi-
schen Verwaltungsträgern unterstützen, 
in einigen Bereichen sogar neu definieren 
und gleichzeitig Wegekosten reduzieren. 
E-Government kann den Bürgern den 
persönlichen Gang zur Verwaltung teil-
weise ersparen, den gewünschten und 
notwendigen persönlichen Kontakt letzt-
lich aber nicht ersetzen. Zielrichtung von 
E-Government kann es nicht sein, diesen 
persönlichen Kontakt einzuschränken.

2.7 Bürgerschaftliche Mitwirkung

Im Einsetzungsbeschluss der EK 5/2 
heißt es: „Es sollen Vorschläge unterbrei-
tet werden, wie die kommunale Selbst-
verwaltung und das bürgerschaftliche 
Mitwirken auf kommunaler Ebene ge-
stärkt und zusätzliche lokale Mitent-
scheidungsmöglichkeiten eingeführt 
werden können (...)“.180

Die EK 5/2 hat sich in Ihrem Arbeitsplan 
für den Zwischenbericht das Ziel gesetzt, 
die Mitwirkungs- und Beteiligungsmög-
lichkeiten der Bürgerinnen und Bürger in 
Brandenburg mit denen anderer Bundes-
länder zu vergleichen und die Situation in 
anderen europäischen Staaten im Hinblick 
auf die Beteiligungsmöglichkeiten zu un-
tersuchen. Außerdem sollen mögliche po-
litische Auswirkungen auf den Meinungs-
bildungsprozess analysiert werden.

180 Drucksache 5/2952-B, S. 2.
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Zu dem Thema „Bürgerschaftliche Mit-
wirkung“ hat die EK 5/2 in der 4. Sitzung 
eine Anhörung durchgeführt. Angehört 
wurde:

• Frau Christine Tillmann (Bertelsmann 
Stiftung, 4. Sitzung).

Darüber hinaus war geplant, Herrn Prof. 
Dr. Jan Ziekow in der 10. Sitzung der EK 
5/2 zum dem Thema „Mitwirkungs- und 
Beteiligungsmöglichkeiten von Bürgerin-
nen und Bürgern“ anzuhören. Die Anhö-
rung konnte krankheitsbedingt nicht 
stattfinden, soll aber in einer anderen 
Sitzung der EK 5/2 nachgeholt werden.

Ehrenamtliches Engagement ist Grundla-
ge der kommunalen Selbstverwaltung. 
Unmittelbar gewählte Bürgerinnen und 
Bürger treffen die wichtigsten Entschei-
dungen für ihre Kommunen.  Hinzu kom-
men die in Beiräten oder als sachkundige 
Einwohner ehrenamtlich  Tätigen. 

Die Kommission hat bislang noch 
nicht die vielfältigen formellen und infor-
mellen Instrumente der kommunalen 
Bürgerbeteiligung181 im Land Branden-
burg erfasst und bewertet.

2.7.1 Bürgerschaftliches Engagement 
in Brandenburg
Im Jahr 2009 war ein Drittel der Branden-
burger Bevölkerung freiwillig engagiert, 
so z. B. in Sportvereinen, bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr oder in anderen Berei-
chen wie Soziales, Bildung, Kultur oder 
Politik.182 Der Anteil der Engagierten ist 
zudem im Zehnjahresvergleich deutlich 

angestiegen. So zeigen ein überdurch-
schnittliches Engagement junge Leute bis 
unter 30 Jahre und die große Gruppe der 
Bevölkerung im Alter von 46 bis unter 65 
Jahren. Insbesondere in den ländlichen 
Räumen Brandenburgs engagieren sich 
mehr Menschen freiwillig als im Landes-
durchschnitt, obschon diese Regionen 
besonders von Alterung und Bevölke-
rungsrückgang betroffen sind.

2.7.2 Bürgerbeteiligung bei Kom-
munal- und Verwaltungsreformen
In der 4. Sitzung der EK 5/2 wurde zum 
Thema „Bürgerschaftliche Mitwirkung“ 
Frau Christina Tillmann, Bertelsmann 
Stiftung, angehört. Frau Tillmann refe-
rierte über die „Bürgerbeteiligung bei 
Verwaltungsstrukturreformen“.

Eingangs nannte sie dazu fünf Punk-
te, die man grundlegend für eine wirksa-
me Bürgerbeteiligung bei Kommunal- 
und Verwaltungsreformen 
berücksichtigen sollte:183

• die Bürgernähe als Auftrag ernst neh-
men, 

• eine höhere Akzeptanz der Reform in 
der Bevölkerung befördern,

• das Alltagswissen der Bürger nutzen,

• einen frühzeitigen Interessenausgleich 
ermöglichen und

• zeit- und kostenintensive nachbesse-
rungen aufgrund von Widerständen aus 
der Bevölkerung oder Gerichtsurteilen 
vermeiden. 

183 Vgl. Tillmann, in: Protokoll der 4. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 16. 09. 2011, P-EK2 
5/4, S. 36.

181 Siehe auch § 13 BbgKVerf.
182 Vgl. Dritter Demografie-Bericht des Landes Bran-

denburg vom 14. November 2011, S. 10.
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184 Vgl. a. a. O. S. 37.

Bürgerbeteiligung würde nur dann er-
folgreich gelingen, wenn bestimmte 
Grundvoraussetzungen gegeben seien. 
Eine der Grundlagen für eine erfolgreiche 
Bürgerbeteiligung sei ein klares Bekennt-
nis zu einer ernst gemeinten Bürgerbetei-
ligung. Eine andere, die Definition und 
Kommunikation von Gestaltungsspiel-
räumen für die Beteiligung. Eine weitere 
Grundlage sei die Herstellung von Trans-
parenz über den gesamten Prozess und 
den Umgang mit den Ergebnissen. Ein 
neutraler Prozessbegleiter könnte außer-
dem dazu beitragen, dass von vornher-
ein klar kommuniziert und transparent 
gemacht wird, an welchen Stellen im 
Prozess wer Gelegenheit hat, sich wann 
und wie mit wem auszutauschen – um 
von Beginn an eine Prozessklarheit zu 
schaffen.184

Anschließend berichtete Frau Tillmann 
von Erfahrungen der Bürgerbeteiligung 
bei der Kommunal- und Verwaltungsre-
form in Rheinland-Pfalz. Der dortige Bür-
gerbeteiligungsprozess dauerte in etwa 
zwei Jahre und lief in zwei Phasen ab. 
Die erste Phase umfasste die Durchfüh-
rung von Regionalkonferenzen, Bürger-
kongressen bis hin zu Planungszellen. 
Dabei wurden jeweils relativ kleine Bür-
gergruppen (kommunale Funktions- und 
Mandatsträger) zusammengefasst, die 
die Gelegenheit hatten, zu bestimmten 
Dingen der Reform bereits von vornher-
ein Fragen und Werte zu formulieren. In 
der zweiten Phase hat man versucht, das 
Element der Repräsentativität wieder 
aufzugreifen und hat 10.000 Bürgerinnen 

und Bürger zu den Ergebnissen (aus der 
ersten Phase) befragt. Ob und wie das 
auf das Land Brandenburg anwendbar 
sei, sollte man sich im Detail anschau-
en.185

Die fünf wesentlichen Erkenntnisse186 
für eine erfolgreiche Bürgerbeteiligung, 
die man aus dem Prozess der Bürgerbe-
teiligung bei der Kommunal- und Verwal-
tungsreform in Rheinland-Pfalz gewinnen 
konnte, seien:187

• Transparenz über Ziele, Prozesse und 
Ergebnisverwertung herstellen,

• inhaltliche Gestaltungsspielräume klar 
definieren und kommunizieren,

• Bürger ausreichend über komplexe 
Fragestellungen informieren,

• Repräsentativität an zentralen Stellen 
des Beteiligungsprozesses sicher stel-
len und

• enge Verzahnung der klassischen Pro-
zesse und der Bürgerbeteiligung.

Im Ergebnis sollte nach Aussage von 
Frau Tillmann eine enge Verzahnung zwi-
schen dem Bürger auf der einen und 
dem politischen Verantwortungsträger 
auf der anderen Seite vorhanden sein, 
damit Bürgerbeteiligung gelingen könne. 

185 Vgl. ebd.
186 Die fünf „Learnings“ ergeben sich sowohl aus der 

Einschätzung der Staatskanzlei, die in Rheinland-
Pfalz den Prozess gesteuert hat, als auch aus 
Befragungen von Bürgern, die an den Veran-
staltungen der ersten Bürgerbeteiligungsphase 
teilgenommen haben, sowie aus Befragungen 
breiter Bevölkerungskreise (vgl. Tillmann, in: 
Protokoll der 4. Sitzung der Enquete-Kommission 
vom 16. 09. 2011, P-EK2 5/4, S. 38 und Anlage 5).

187 Vgl. Tillmann, in: Protokoll der 4. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 16. 09. 2011, P-EK2 
5/4, S. 38.
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Der Bürger hätte in einem solchen Pro-
zess die Rolle als zusätzlicher Berater. 
Abraten würde Frau Tillmann von einer 
Bürgerbeteiligung dann, wenn der politi-
sche Verantwortungsträger nicht beab-
sichtigt, mit dem Bürger in einen Dialog 
einzutreten.188

2.8 Bürgerumfrage

Die EK 5/2 hat sich in ihrem Arbeitsplan 
für den Zwischenbericht das Ziel gesetzt, 
herauszufinden, welche Erwartungen die 
Bürger an die Kommunal- und Landes-
verwaltung haben.

Zur Vorbereitung des Beschlusses über 
die Durchführung einer Umfrage setzte 
die EK 5/2 in ihrer 5. Sitzung am 28. Ok-
tober 2012 eine Arbeitsgruppe mit dem 
Titel „AG Bürgerumfrage“189 ein.

Die EK 5/2 beschloss in ihrer 6. Sit-
zung am 25. November 2011, eine Umfra-
ge zu der Einstellung der Bürgerinnen 
und Bürger des Landes Brandenburg 
gegenüber ihrer Kommunal- und Lan-
desverwaltung durchführen zu lassen.190 
Die Meinungsumfrage sollte daraufhin 
folgende Themenkomplexe beinhalten:

• Abfrage der sozialen Merkmale der Be-
fragten,

• Zugehörigkeit zur örtlichen Gemein-
schaft,

• Engagement auf lokaler Ebene/örtliche 
Aktivitäten,

• Ist-Zustand der Inanspruchnahme von 
Verwaltungsleistungen, die Gruppe der 
Verwaltungsleistungen, die in Anspruch 
genommen werden,

• die Bewertung der Verwaltungsleistun-
gen, die in Anspruch genommen wur-
den (nach den Kriterien: Zeitnähe, Kon-
taktaufnahme, Kompetenz),

• Änderungsbedarf in der Kommunal- 
und Landesverwaltung.

Innerhalb eines freihändigen Vergabever-
fahrens wurde – nach öffentlicher Aus-
schreibung der Leistung und Prüfung der 
eingegangenen Angebote – am 13. Janu-
ar 2012 der Zuschlag für das Unabhängi-
ge Meinungsforschungsinstitut InFO 
GmbH durch die Landtagsverwaltung 
vergeben. 

In der 8. Sitzung am 10. Februar 
2012 stellte die INFO GmbH erstmals 
einen Fragebogen191 für die Durchfüh-
rung der Umfrage vor, welcher daraufhin 
durch die EK 5/2 mit kleinen Änderungen 
beschlossen wurde. Anschließend führte 
die INFO GmbH am 01. März 2012 ver-
tragsgemäß einen Pretest durch, dessen 
Ergebnisse sie in der 9. Sitzung am 09. 
März 2012 präsentierte. Aufgrund des 
problemlosen Verlaufs des Pretests 
beschloss die EK 5/2 in der 9. Sitzung 
den Beginn der Durchführung der Bürge-
rumfrage durch die InFO GmbH.

191 Vgl. Protokoll der 8. Sitzung der Enquete-Kom-
mission vom 10. 02. 2012, P-EK2 5/8, Anlage 11.

188 Vgl. a. a. O., S. 39.
189 Mitglieder der AG Bürgerumfrage sind: Herr Prof. 

Dr. Hönnige, Herr Schippel, Herr Dr. Scharfen-
berg, Herr Böttcher, Herr Westphal (als beraten-
des Mitglied). Als Sprecher der Arbeitsgruppe 
wurde Herr Prof. Hönnige benannt. Des Weiteren 
beschloss die EK 5/2 in der 6. Sitzung, dass die 
AG Bürgerumfrage in dieser Konstellation auch 
zukünftig das Thema Bürgerumfrage begleiten 
sollte.

190 Vgl. Protokoll der 6. Sitzung der Enquete-Kom-
mission vom 25. 11. 2011, P-EK2 5/6, Anlage 9.
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192 Details können dem Abschlussbericht der 
INFO GmbH entnommen werden. Vgl. Protokoll 
der 11. Sitzung der Enquete-Kommission vom 
11. 05. 2012, P-EK2 5/11, Anlage 7– 9. Die Präsen-
tation der Ergebnisse der Bürgerumfrage kann 
der Anlage 8 des Zwischenberichts entnommen 
werden.

193 Diverse Fragekomplexe wurden von den Befrag-
ten mit einer Skala zwischen 0 und 10 bewertet. 
0 ist der schlechteste Wert. Zehn ist der beste 
Wert. Alle Bewertungen, die über sieben liegen, 
sind als guter bis sehr guter Wert einzuschätzen. 
Werte über acht sind sehr gute Werte. Alle Werte 
unter sieben gelten als befriedigend. Alle Werte 
unter fünf sind tendenziell schlecht und negativ 
zu bewerten.

194 Die Zufriedenheit mit dem Wohnort wurde im Hin-
blick auf verschiedene infrastrukturelle Merkmale 
abgefragt: Gesundheit, Lebensqualität allgemein, 
Verkehrsanbindung, Erreichbarkeit von Behörden 
und Ämtern, Angebot an Schulen und Kitas.

195 Hier wurde die Zufriedenheit im Allgemeinen mit 
den Verwaltungen aller drei Ebenen im Hinblick 

2.8.1 Ergebnisse der Bürgerumfrage
Die Ergebnisse der Bürgerumfrage wur-
den durch die InFO GmbH am 11. Mai 
2012 der EK5/2 vorgestellt.192

Regionale Verbundenheit und Zufrie-
denheit mit dem Wohnort
Die Verbundenheit der Brandenburger 
mit ihrer Region ist relativ eng. Mit dem 
Land Brandenburg ist die Verbundenheit 
mit einem durchschnittlichen Wert von 
7,1193 am höchsten. Die eigene Gemein-
de wird mit 6,9 und der eigene Kreis/die 
eigene kreisfreie Stadt mit 6,7 bewertet. 

Die Wohnortqualität194 wird von den 
Befragten insgesamt als gut bewertet (7,2). 
Die Erreichbarkeit von Gesundheitseinrich-
tungen und die Lebensqualität schneiden 
dabei im Vergleich am besten ab.

Allgemeine Beurteilung der Verwal-
tungen im Land Brandenburg195

Die Gemeinde- bzw. Amtsverwaltung 
wird mit Abstand am besten beurteilt 

und ist bei einem Durchschnittswert von 
über sieben als „gut“ einzustufen. Es 
folgt an zweiter Stelle die Landkreisebe-
ne und an dritter Stelle die Landesebene. 
Die Beurteilung der Landkreisverwaltung 
ist im oberen mittleren Bereich196 und die 
der Brandenburger Ministerien und Lan-
desbehörden nur im mittleren Bereich197 
einzustufen.

Einfluss auf Gestaltungsent schei-
dungen in den verschiedenen Verwal-
tungsebenen
Ihren Einfluss auf Gestaltungsentschei-
dungen in den Verwaltungen schätzen 
die Brandenburger insgesamt eher als 
gering ein. Auf der Gemeindeebene 
meinten die Befragten, einen gewissen 
Einfluss auf die Gestaltungsentscheidun-
gen zu haben (4,6). Deutlich geringer 
wird die Möglichkeit zur Einflussnahme 
auf der Kreisebene von den Befragten 
eingeschätzt (3,7). Am geringsten wer-
den die Einflussmöglichkeiten auf Lan-
desebene bewertet (3,3). Die Befragten 
aus dem Berliner Umland bewerten ihre 
Einflussmöglichkeiten tendenziell etwas 
besser als die Befragten aus dem rest-
lichen Land Brandenburg.

Inanspruchnahme von verschiedenen 
Verwaltungsleistungen
Innerhalb der letzten drei Jahre haben 
83 Prozent der Befragten verschiedene 
Leistungen der öffentlichen Verwaltung 
in Anspruch genommen. Im Durch-

 auf verschiedene Merkmale abgefragt: Kompe-
tenz, Verständlichkeit von Auskünften, Schreiben, 
Gesamtzufriedenheit, Schnelligkeit der Bearbei-
tung von Anliegen, Bürgernähe, Erreichbarkeit.

196 Durchschnittswerte zwischen sechs und sieben.
197 Durchschnittswert von fünf.
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schnitt wurden etwas weniger als zwei 
Leistungen beansprucht. Eine Differen-
zierung nach Gemeinde-, Landkreis- 
und Landesebene ergab folgendes Er-
gebnis: Auf gemeindlicher Ebene hatten 
im genannten Zeitraum zwei Drittel der 
Befragten (66 Prozent) Kontakt mit der 
Verwaltung. Dabei wurden überwiegend 
Leistungen aus dem Bereich des Perso-
nenstands-, Pass- und Meldewesens in 
Anspruch genommen (56 Prozent). 
Leistungen der anderen Kategorien 
wurden dagegen deutlich weniger ge-
nutzt: Öffentliche Ordnung und Sicher-
heit (14 Prozent), Kinderbetreuung (13 
Prozent), Ver- und Entsorgung (elf Pro-
zent).

Auf kreislicher Ebene hatten im genann-
ten Zeitraum 44 Prozent der Befragten 
einen Kontakt mit der Verwaltung. Am 
häufigsten wurden hierbei Leistungen 
aus der Kategorie Führerschein/Kfz-We-
sen in Anspruch genommen (32 Prozent). 
Leistungen aus den Kategorien Soziales 
bzw. Bau- und Umweltangelegenheiten 
wurden dagegen vergleichsweise weni-
ger genutzt (zwölf bzw. zehn Prozent).

Schließlich hatten auf Landesebene 42 
Prozent der Befragten innerhalb der letz-
ten drei Jahre Kontakt mit der Verwaltung. 
Hier hatten die Befragten fast ausschließ-
lich im Hinblick auf Steuer an ge le gen-
heiten mit der Landesverwaltung zu tun 
(40 Prozent). In Bezug auf Schulangele-
genheiten (sechs Prozent) und Genehmi-
gungsverfahren (ein Prozent) waren die 
Befragten deutlich seltener mit den Bran-
denburger Ministerien und Landesbehör-
den in Kontakt.

Zufriedenheit mit verschiedenen Ver-
waltungsleistungen198

Im direkten Vergleich der drei Verwal-
tungsebenen werden die Gemeinden- 
und Amtsverwaltungen für die Bearbei-
tung der Vorgänge deutlich besser 
bewertet (8,2) als die Kreisverwaltungen 
(7,6) und die Landesverwaltung (7,5). 

Insgesamt betrachtet, werden Ver-
waltungsleistungen in Brandenburg 
knapp im sehr guten Bereich bewertet 
(8,0).

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass 
bei den abgefragten Leistungen der Da-
seinsvorsorge nicht eine Bewertung der 
täglich in Anspruch genommenen 
Dienstleistung wie „Kinderbetreuung“ 
oder „Straßenreinigung“ erfolgte, son-
dern die damit im Zusammenhang ste-
henden Verwaltungshandlungen unter-
sucht wurden.

Auf gemeindlicher Ebene besteht die 
größte Zufriedenheit bei der Bearbeitung 
von Personenstands-, Pass- und Melde-
angelegenheiten (8,5), die mit Abstand 
geringste Zufriedenheit bei der Abwick-
lung von Anliegen aus dem Bereich Ver- 
und Entsorgung (5,9). Damit werden Ein-
zelleistungen, die im Kern zur Kategorie 
der Leistungsverwaltung gezählt werden, 
deutlich niedriger bewertet als Leistun-
gen, die zur Eingriffsverwaltung gehören. 
Die Zufriedenheit mit Leistungen aus der 

198 Die Zufriedenheit mit den Verwaltungen, von de-
nen Leistungen in Anspruch genommen wurden, 
wurde abgefragt in Hinblick auf: Möglichkeiten 
zur Kommunikation, persönliche Erreichbarkeit 
der Verwaltung, Kompetenz des zuständigen 
Mitarbeiters, Bearbeitung des Anliegens insge-
samt und die Schnelligkeit der Bearbeitung des 
Anliegens.
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Kategorie Öffentliche Ordnung und Si-
cherheit (7,9) und Angelegenheiten der 
Kinderbetreuung (7,8) ist annähernd 
gleich hoch.

Auf Landkreisebene sind die Befragten 
am meisten zufrieden mit der Inan-
spruchnahme von Leistungen aus dem 
Bereich Führerschein/Kfz-Wesen (7,9). 
Am wenigsten zufrieden sind sie mit der 
Abwicklung von Bau- und Umweltange-
legenheiten (6,9).

Dagegen sind auf Landesebene bei der 
Bewertung der Einzelleistungen kaum 
Unterschiede zu erkennen: Die Zufrie-
denheit mit der Bearbeitung von Steuer-
angelegenheiten (7,6) liegt etwas über 
der Zufriedenheit mit der Erledigung von 
Schulangelegenheiten (7,4).

Verbesserungs-/ Veränderungsbedarf 
im Hinblick auf die öffentliche Verwal-
tung199

Die spontane Beantwortung der Frage 
ergab, dass 74 Prozent der Befragten 
Verbesserungswünsche zur öffentli-
chen Verwaltung in Brandenburg aus-
sprachen. An erster Stelle wurde vor al-
lem mehr Bürger- bzw. Praxisnähe der 
Verwaltungen (elf Prozent) genannt. An 
zweiter Stelle erwarten die Befragten 
ein verbessertes ÖPnV-Angebot (neun 
Prozent). An dritter Stelle wurden ein 
besserer Straßen- und Wegeausbau, 
kürzere Bearbeitungszeiten auf den 
Ämtern und ein stärkeres Mitbestim-
mungsrecht der Bürgerinnen und Bür-
ger (jeweils sieben Prozent) genannt. 

Weitere wichtige Anliegen der Befrag-
ten sind längere bzw. flexiblere Öff-
nungszeiten der Ämter, eine bessere 
Beratung/Auskunft sowie mehr Betreu-
ungs- und Freizeitangebote für Kinder 
und Jugendliche (jeweils sechs Pro-
zent).

Fazit:
Die öffentliche Verwaltung im Allgemei-
nen wurde insgesamt als gut bewertet. 
Die Bewertung der Verwaltungsleistun-
gen in Brandenburg fällt dagegen deut-
lich besser aus (8,0). Dies gilt für alle 
Ebenen der Verwaltung in Brandenburg.

Das macht deutlich, dass das An-
sehen der Verwaltung einerseits und die 
Zufriedenheit mit der jeweiligen Verwal-
tungsleistung andererseits nur bedingt 
miteinander zu tun haben. Die Studie hat 
keine allgemeine Unzufriedenheit der 
Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Verwal-
tung in Brandenburg festgestellt. Fest-
zustellen ist aber auch, dass die Zufrie-
denheit in kleinen amtsangehörigen 
Ge mein den etwas geringer ist als in allen 
anderen Bereichen.

Eine abschließende politische Bewertung 
der Ergebnisse der Bürgerumfrage steht 
noch aus.

3. Erfahrungen in anderen Staaten 
und Ländern der Bundesrepublik

Brandenburg weist im Vergleich zu ande-
ren Ländern zahlreiche Besonderheiten 
auf, insbesondere bedingt durch die zum 
Teil sehr unterschiedlich verlaufende Ent-
wicklung im Berliner Umland und im wei-
teren Metropolenraum. Jedoch stehen 199 Wurde den Befragten als offene Abfrage gestellt.
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auch andere Länder beim Thema Demo-
grafie und Finanzen vor grundsätzlich 
ähnlichen Problemlagen. Daher soll die 
EK 5/2 die Erfahrungen anderer Länder 
für die Gestaltung von eigenen Hand-
lungsoptionen nutzen.

Eine Betrachtung der Erfahrungen 
anderer Länder findet sich an verschie-
denen Stellen zu unterschiedlichen The-
men im Einsetzungsbeschluss und im 
Arbeitsplan der EK 5/2 wieder. Dabei soll 
die EK 5/2 nicht nur andere deutsche 
Flächenländer, sondern auch andere EU- 
und OECD-Staaten betrachten.

Um diesen Ansatz verfolgen zu kön-
nen, hat die Kommission Anhörungen 
sowohl mit Wissenschaftlern als auch Er-
fahrungsträgern anderer Bundesländer 
und eine Informationsreise nach Schwe-
den und Dänemark durchgeführt. Eine 
Anhörung mit Erfahrungsträgern aus Ös-
terreich ist für den August 2012 vorgese-
hen.

3.1 Erfahrungen anderer deutscher 
Flächenländer

Die EK 5/2 hat in zwei Sitzungen Erfah-
rungsträger aus vier deutschen Flächen-
ländern angehört: Aus Baden-Württem-
berg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
niedersachsen. Dabei wurden die Anhö-
rungen in den Sitzungen thematisch 
unterteilt:

• In der 8. Sitzung wurden Erfahrungsträ-
ger aus Baden-Württemberg und Nie-
dersachsen zum Thema kommunale 
Kooperation (vgl. Kapitel 2.5) und

• in der 11. und 12. Sitzung wurden Er-
fahrungsträger aus Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern 

zu dem Thema Funktional- und Ge-
bietsreform angehört.

Darüber hinaus haben sich auch  andere 
Anzuhörende in verschiedenen Sitzun-
gen zu der Situation in anderen Bundes-
ländern geäußert. So ging bei spiels weise 
Prof. Dr. Bogumil in der 10. Sitzung auf 
unterschiedliche Reformtendenzen der 
deutschen Bundesländer ein. Zwar seien 
die Zielsetzungen der Reformen oftmals 
ähnlich, insbesondere das Ziel der Stär-
kung der kommunalen  Ebene und dem 
Abbau von Doppelstruk turen. Der Weg 
um dieses Ziel zu erreichen, sei jedoch 
durchaus unter schiedlich.200 Die Aus-
wahl des jeweiligen Reformweges sei 
letztlich eine politische Entscheidung, 
welche die Umstände in dem jeweiligen 
Land zu berücksichtigen hat.201

3.1.1 Baden-Württemberg
Zum Thema kommunale Kooperation in 
Baden-Württemberg wurde in der 8. Sit-
zung Herr Johannes Stingl, Gemeindetag 
Baden-Württemberg, angehört.202

Herr Stingl berichtete über die Situa-
tion in Baden-Württemberg. Das Land 
verfügt über eine vergleichsweise klein-

200 So wurden zur selben Zeit, mit der Zielvorgabe 
des Abbaus von Doppelstrukturen, in Nieder-
sachsen die Regierungspräsidien abgeschafft 
und dafür Sonderbehörden aufgebaut, während 
in Baden-Württemberg Sonderbehörden 
abgeschafft und dafür die Regierungspräsidien 
gestärkt wurden.

201 Vgl. Prof. Dr. Bogumil, in: Protokoll der 10. Sitzung 
der Enquete-Kommission vom 30. 03. 2012, 
P-EK2 5/10, S. 9 ff.

202 Die folgenden Darstellungen im Kapitel 3.1.1 
beziehen sich ausschließlich auf die Aussagen 
von Herrn Stingl in der 8. Sitzung der EK 5/2 (vgl. 
Stingl, in: Protokoll der 8. Sitzung der Enquete-
Kommission vom 10. 02. 2012, P-EK2 5/8, 
S. 39 – 47).
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teilige Gemeindestruktur mit vielen klei-
nen Gemeinden (1.101 Gemeinden, da-
von knapp 600 mit weniger als 5.000 
EW). Die letzte Gemeindegebietsreform 
fand im Jahr 1977 statt. Viele der kleine-
ren Gemeinden haben sich zu Verwal-
tungsgemeinschaften zusammenge-
schlossen. Darüber hinaus existieren ca. 
581 Zweckverbände, insbesondere im 
Bereich Wasserversorgung und Abwas-
serbeseitigung.

Der Gemeindetag Baden-Württem-
berg hat sich seit 2005 verstärkt für die 
kommunale Kooperation engagiert, z. B. 
durch die Erarbeitung eines Strategiepa-
piers oder der Durchführung von Work-
shops. Darüber hinaus wurde in Koope-
ration mit dem Städtetag und dem 
Ministerium für den Ländlichen Raum 
Baden-Württemberg ein Internetportal 
zur kommunalen Kooperation eingerich-
tet. Das Portal soll als Plattform für den 
Erfahrungsaustausch der Kommunen 
dienen. Bisher wurden mehr als 600 Ko-
operationsprojekte durch die Kommunen 
in das Portal eingestellt, inklusive detail-
lierter Projektbeschreibung und der Be-
nennung von Ansprechpartnern. Das 
Portal erziele, bei vergleichsweise gerin-
gen Kosten, einen hohen Nutzen. So gab 
es besonders viele Aktivitäten bei der 
kürzlichen Einführung der Werkrealschu-
le, eine Art Fortentwicklung der Haupt-
schule. Von den 500 in Baden-Württem-
berg gebildeten Werkrealschulen sind 
140 in Kooperation von mehreren Ge-
meinden entstanden. Darüber hinaus hat 
die Landesregierung bestimmte Förder-
programme dahingehend ausgerichtet, 
dass nur noch Kooperationsprojekte be-
zuschusst werden, z. B. interkommunale 

Bauhöfe und Gewerbegebiete.
Aktuelle und künftige Kooperations-

felder sind z. B. der Breitbandausbau, die 
ärztliche Versorgung im ländlichen Raum 
oder auch die für die Umstellung auf das 
doppische Haushalts- und Rechnungs-
wesen notwendigen EDV-Verfahren.

Als Erfolgsfaktor habe sich das Frei-
willigkeitsprinzip bei der Entstehung von 
neuen kommunalen Kooperationen be-
währt. Unerlässlich sei auch der Koope-
rationswille der jeweiligen Bürgermeis-
ter. Darüber hinaus habe es sich als 
nützlich erwiesen, dass die Kommunen 
bei der Auswahl der Rechtsform der zu-
künftigen Kooperation eine relativ große 
Freiheit genießen. Zurzeit wird in Baden-
Württemberg an einer Novellierung des 
Rechtsrahmens der kommunalen 
 Kooperation gearbeitet, obwohl bisheri-
ge Kooperationsbemühungen nicht an 
rechtlichen Beschränkungen gescheitert 
seien.

Die kommunale Kooperation habe 
sich in Baden-Württemberg durchaus 
bewährt und sie genieße Vorrang vor ei-
ner möglichen Gebietsreform. Eine um-
fassende Bewertung der durch Koopera-
tionen gestiegenen Effizienz liegt jedoch 
nicht vor, was zum Teil auch an einer oft-
mals veränderten Art der Aufgabenwahr-
nehmung, z. B. durch erhöhte Standards, 
liege. Dadurch sei eine vergleichende Ef-
fizienzbetrachtung vor und nach der ge-
schlossenen Kooperation nicht mehr 
möglich. Insgesamt habe sich die kom-
munale Kooperation in Baden-Württem-
berg aber als erfolgreiches Mittel zur 
Stärkung der Kommunen und insbeson-
dere zur Sicherung der Daseinsvorsorge 
entwickelt. Gelungene Kooperationen 
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hätten sich durch die Entwicklung im 
ländlichen Raum zu einem Standortvor-
teil entwickelt. Kommunale Kooperation 
könne jedoch kein Allheilmittel gegen 
eine mangelhafte Finanzausstattung der 
Kommunen sein.

3.1.2 Niedersachsen
Die EK 5/2 hat in ihrer 8. Sitzung zum 
Thema kommunale Kooperation Herrn 
Jürgen Franke, Innenministerium nieder-
sachsen, angehört.203

Herr Franke berichtete über die in 
den vergangenen Jahren intensivierte 
Förderung kommunaler Kooperation in 
niedersachsen. Die Landesregierung hat 
dies auf verschiedenen Wegen getan. So 
wurde der Rechtsrahmen an die notwen-
digkeiten kommunaler Kooperation an-
gepasst. Im Gesetz zur kommunalen Zu-
sammenarbeit wurden verschiedene 
Formen der Kooperation rechtlich gere-
gelt und das gesamte Landesrecht wur-
de daraufhin durchsucht, ob bestimmte 
Einzelnormen Hindernisse für Kooperati-
onen darstellen. Dabei waren vor allem 
die Kommunen wertvolle Hinweisgeber. 
Es galt die politische Vorgabe, dass 
fachliche Einschränkungen einer Koope-
ration grundsätzlich nicht im Wege ste-
hen sollten. Bei der Frage der finanziellen 
Förderung von Kooperationen entschied 
man sich gegen den langfristigen Ver-
bleib der Fusionsrenditen bei den Kom-
munen und für Formen der Anschubfi-
nanzierung. So gab es eine finanzielle 

Förderung für Konzeptentwicklungen, 
 Pilotprojekte und notwendige Investitio-
nen, beispielsweise für die Anschaffung 
von IT-Technik. Um die Gestaltung neuer 
Kooperationen zu fördern, konnten die 
Kommunen auch durch Landesbediens-
tete unterstützt werden, die dann einige 
Wochen vor Ort tätig waren. Außerdem 
wurde eine Kooperationsdatenbank an-
gelegt, um den Erfahrungsaustausch 
zwischen den Kommunen zu fördern. 
Insgesamt seien dadurch einige hundert 
kommunale Kooperationen in Nieder-
sachsen ermöglicht worden. 

Bei der Diskussion in niedersachsen 
über die Förderung kommunaler Koope-
ration habe aber auch eine Rolle ge-
spielt, dass Kooperationsstrukturen 
langfristig die Grundlage für eine pers-
pektivische Gebietsreform schaffen 
könnten. Als kooperationshemmend hat 
sich oftmals das alleinige Vorgehen ein-
zelner Personen ausgewirkt, z. B. auf-
grund von Antipathien oder die mangeln-
de Bereitschaft zur Kompetenzaufteilung. 
Rechtliche Hindernisse seien dagegen 
nachrangig gewesen.

Kooperationen finden in niedersach-
sen schwerpunktmäßig im Bereich der 
Selbstverwaltungsaufgaben statt (z. B. 
bei der Abfallbeseitigung und der Was-
serbeschaffung). Mit zunehmender Ten-
denz gibt es aber auch Kooperationen 
von verwaltungsinternen Dienstleistun-
gen bzw. Querschnittsaufgaben (z. B. bei 
der Datenverarbeitung und dem Perso-
nalmanagement). Über die insgesamt er-
reichten Einspareffekte gibt es aber auch 
in niedersachsen keine fundierten Er-
kenntnisse. 

203 Die folgenden Darstellungen im Kapitel 3.1.2 
beziehen sich ausschließlich auf die Aussagen 
von Herrn Franke in der 8. Sitzung der EK 5/2 
(vgl. Franke, in: Protokoll der 8. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 10. 02. 2012, P-EK2 
5/8, S. 39 – 47).
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205 Vgl. Jordan, in: a. a. O, S. 12 ff.

3.1.3 Sachsen-Anhalt
Zu den vergangenen Reformen in Sach-
sen-Anhalt wurden in der 11. Sitzung der 
EK 5/2 Herr Dr. Bernd Kregel, Städte- 
und Gemeindebund Sachsen-Anhalt, 
und Herr Friedrich Jordan, Ministerium 
für Inneres und Sport des Landes Sach-
sen-Anhalt, zu den vergangenen Funktio-
nal- und Gebietsreformen angehört.

Die Verwaltungs- und Strukturreformen 
in Sachsen-Anhalt zogen sich insgesamt 
über fünf Legislaturperioden.  Daran wer-
de deutlich, dass Reform  vorhaben auf ei-
nen möglichst breiten politischen Kon-
sens beruhen sollten, damit bei z. B. sich 
verändernden Regierungen bzw. Mehr-
heitsverhältnissen Reformvorhaben Be-
stand haben können.204

Das erste Funktionalreformgesetz 
trat am 1. Januar 2005 in Kraft. Es sah 
eine Aufgabenverlagerung von der Lan-
desverwaltung auf die Kreise und kreis-
freien Städte vor. Davon waren 112 VZÄ 
auf Landesebene betroffen. Die Kommu-
nen erklärten sich zur grundsätzlichen 
freiwilligen Übernahme des Landesper-
sonals. Insgesamt wechselten 23 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter (20,5 Prozent) 
in die Kommunen. Diese erste Funktio-
nalreform wurde noch auf Grundlage der 
„alten“ Kreisstruktur durchgeführt. Im 
Jahr 2005 wurde dann ein konkretes 
Leitbild und der rechtliche Rahmen für 
eine Kreisgebietsreform vorgelegt und 
die Einwohner- bzw. Flächengröße der 
künftigen Kreise festgelegt (dünnbesie-
delte Kreise konnten von Mindesteinwoh-

nerzahlen abweichen). Am 01. Juli 2007 
trat die Kreisgebietsreform in Kraft. Ein 
zweites, am 1. Januar 2010 in Kraft ge-
tretenes, Funktionalreformgesetz sah 
dann eine Aufgabenverlagerung auf die 
neue Kreisstruktur vor. Diesmal waren 86 
VZÄ auf Landesebene betroffen. Der 
Personalübergang auf die Kommunen 
wurde bei der zweiten Funktionalreform 
jedoch gesetzlich geregelt, insgesamt 
wechselten 56 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter (65,1 Prozent) auf die kommuna-
le Ebene. Die durch die Reform bei den 
Kommunen entstandenen Mehrbelastun-
gen wurden im Vorfeld berechnet und im 
ersten Jahr voll ausgeglichen. Von 2011 
bis 2015 wird dieser Ausgleich jedoch 
insgesamt um zehn Prozent verringert 
werden. Eine Aufgabenübertragung auf 
die kreisangehörige Ebene fand nicht 
statt.205

Parallel dazu wurden Ende 2006 die 
Eckpunkte für eine künftige Gemeinde-
struktur festgelegt. Im Jahr 2007 wurde 
dann ein entsprechendes Leitbild entwi-
ckelt und im Jahr 2008 mit dem Gemein-
deneugliederungs-Grundsätzegesetz die 
rechtliche Grundlage für die Durchfüh-
rung der Reform geschaffen. Die Reform 
fand in zwei Phasen statt: Eine freiwillige 
Phase bis Ende Juni 2009 und eine an-
schließende Zuordnung per Gesetz. Es 
sollten Einheitsgemeinden mit mindes-
tens 10.000 EW, in dünnbesiedelten Ge-
bieten mit mindestens 8.000 EW, ge-
schaffen werden (abzüglich max. fünf 
Prozent). In der freiwilligen Phase konn-
ten sich Gemeinden auch zu Verbands-
gemeinden zusammenschließen. In der 

204 Vgl. Dr. Kregel, in: Protokoll der 11. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 11. 05. 2012, P-EK2 
5/11, S. 18.
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Phase der gesetzlichen Zuordnung wur-
den nur noch Einheitsgemeinden gebil-
det. Seit dem 01. Januar 2011 gilt die Ge-
meindegebietsreform in Sachsen-Anhalt 
als abgeschlossen.206

Die zeitliche Abfolge der Reformen wur-
de problematisiert. Da erst eine Kreis- 
und anschließend eine Gemeindege-
bietsreform durchgeführt worden ist, 
konnten sich Gemeinden, die bereits 
kreisübergreifend eng kooperierten, nicht 
zusammenschließen. nach der erfolgten 
Reform sollten Aufgaben von der Kreise-
bene auf die kreisangehörige Ebene ver-
lagert werden. Dies ist bisher jedoch 
noch nicht geschehen.207 Die Aufgaben-
übertragung auf die kreisangehörige 
Ebene ist ein Reformvorhaben der jetzi-
gen Landesregierung.208 Daher sollten 
Funktional- und Gebietsreformen mög-
lichst gleichzeitig betrachtet werden. 
Auch wurden viele Reformvorhaben mit 
einer effizienteren Aufgabenwahrneh-
mung begründet, dabei seien rein be-
triebswirtschaftliche Berechnungen 
 erfolgt – jedoch wurde (lokales) ehren-
amtliches Engagement nicht berücksich-
tigt. Am Ende einer Reform müsse eine 
Aufgabe nicht nur effizienter, sondern 
auch bürgernaher erledigt werden.209

3.1.4 Sachsen
Zu den vergangenen Reformen in Sach-
sen wurden in der 11. Sitzung der EK 5/2 
Herr Jacob, Sächsischer Landkreistag, 
und Herr Menke, Sächsisches Staatsmi-

nisterium des Innern, zu den vergange-
nen Funktional- und Gebietsreformen an-
gehört.

In den Jahren 1994/1996 wurde in Sach-
sen eine erste Kreisgebietsreform durch-
geführt. Anschließend wurde dann bis 
1998 eine Gemeindegebietsreform auf 
freiwilliger Basis durchgeführt. Die Ge-
meinden sollten mindestens 5.000 EW 
haben, im Umkreis kreisfreier Städte 
8.000 EW. Ab 1998 wurden dann Ge-
meinden per Gesetzeszuordnung zusam-
mengeschlossen. Dabei waren die freiwil-
ligen Zusammenschlüsse zwar 
zahlenmäßig bedeutender, die gesetzge-
berischen Zusammenschlüsse jedoch 
politisch umstrittener. Die formulierten 
Mindestgrößen für Gemeinden haben 
heute noch Bestand, jedoch setzt die 
derzeitige Regierung auf freiwillige Zu-
sammenschlüsse zu Einheitsgemein-
den.210

Vor dem Hintergrund der demografi-
schen Entwicklung, der sich ändernden 
finanziellen Lage und der wirtschaftli-
chen Disparität innerhalb Sachsens wur-
de im Jahr 2008 eine Funktional- und 
Kreisgebietsreform umgesetzt. Die An-
zahl der Landkreise wurde von 22 auf 
zehn und die Anzahl der kreisfreien Städ-
te von sieben auf fünf reduziert.211 Bei 
der Funktionalreform wurden zahlreiche 
Aufgabenblöcke von der Landesebene 
auf die Kreisebene übertragen.212 Dazu 
zählt u. a. der gesamte Sozialbereich (mit 

206 Vgl. ebd., S. 13.
207 Vgl. Dr. Kregel, in: a. a. O., S. 18.
208 Vgl. Jordan, in: a. a. O, S. 21.
209 Vgl. Dr. Kregel, in: a. a. O., S. 11

210 Vgl. Menke, in: a. a. O., S. 29 ff.
211 Vgl. ebd., S. 30 f.
212 Dabei ist anzumerken, dass Landratsämter 

kommunale Einheitsbehörden sind, in denen 
staatliche Aufgaben integriert sind.
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213 Vgl. Menke, in: a. a. O., S. 36 f.
214 Vgl. ebd., S. 39.
215 Vgl. Jacob, in: a. a. O., S. 38.
216 Vgl. Jacob / Menke, in: a. a. O., S. 29 ff.
217 Vgl. Menke, in: a. a. O., S. 31 f.

218 Vgl. Jacob, in: a. a. O., S. 44.
219 Die folgenden Darstellungen im Kapitel 3.1.5 

beziehen sich ausschließlich auf die Aussagen 
von Herrn Schröder in der 12. Sitzung der EK 5/2 
(vgl. Schröder, in: Protokoll der 12. Sitzung der 
Enquete-Kommission vom 01. 06. 2012, P-EK2 
5/12, S. 5 – 33.).

Ausnahme der des Landesjugendamtes), 
die Bewilligung von Fördermitteln aus 
dem Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) (mit gesetzlich geregeltem 
Anlastungsrisiko), die Flurneuordnung 
und die Vermessungsverwaltung.213 Da-
für wurden verschiedene Landessonder-
behörden aufgelöst und es sind insge-
samt ca. 4.500 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von der Landes- in die Kom-
munalverwaltung gewechselt. Die Land-
kreise haben für die dadurch entstande-
nen Mehrbelastungen im Jahr 2009 und 
2010 jeweils ca. 191 Millionen Euro erhal-
ten. Bis zum Jahr 2018 reduzieren sich 
diese jährlichen Ausgleichszahlungen auf 
ca. 135 Millionen Euro. Anschließend soll 
eine Überprüfung über die angemessene 
Höhe der Ausgleichszahlungen erfol-
gen.214 Kreise, die kreisfreie Städte ein-
gemeindet haben, haben eine gesonder-
te finanzielle Unterstützung aus einem 
Anpassungsfonds erhalten. Die kreisan-
gehörige Ebene hat jedoch nur in einem 
geringen Umfang von Aufgabenverlage-
rungen profitiert.215

Insgesamt seien die Reformen ein Erfolg 
gewesen.216 Im Vorfeld der Reform sei 
eine klar kommunizierte politische Ord-
nungsvorstellung über die künftige Ge-
bietsstruktur und den Ort der Aufgaben-
wahrnehmung wichtig gewesen.217 Das 
gleichzeitige Umsetzen einer Funktional- 
und Gebietsreform sei dann, neben z. B. 

finanziellen Anreizen für die Kommunen, 
die frühzeitige Einbeziehung der kommu-
nalen Spitzenverbände und der Unter-
stützung durch führende Landespolitiker, 
entscheidend für den Erfolg gewesen. 
Die auf die Kommunen übertragenen 
Aufgaben würden mindestens genauso 
gut wie früher wahrgenommen, wenn 
nicht sogar besser. So könnten z. B. Mit-
tel aus dem ELER vor Ort schneller um-
gesteuert werden. Problematisch sei je-
doch der starke Rückgang der 
Ausgleichszahlungen bis zum Jahr 
2018.218

3.1.5 Mecklenburg-Vorpommern
Zu der Kreisgebietsreform in Mecklen-
burg-Vorpommern wurde in der 12. Sit-
zung der EK 5/2 Herr Jan Peter Schröder, 
Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern, 
angehört.219

Am 4. September 2011 trat in Meck-
lenburg-Vorpommern das Landkreisneu-
ordnungsgesetz in Kraft. Die Zahl der 
Landkreise wurde von zwölf auf sechs 
reduziert und zwei der vier kreisfreien 
Städte wurden eingekreist.

Die Debatte über eine Kreisgebiets-
reform wurde in Mecklenburg-Vorpom-
mern seit dem Jahr 2002 geführt. Auslö-
ser war, auch hier, die demografische 
Entwicklung mit einem prognostizierten 
Bevölkerungsrückgang von 1,9 Millionen 
EW (1990) auf 1,6 Millionen EW (2020). 
Darüber hinaus waren die Haushalte der 



64    LANGFASSUNG

Landkreise, im Durchschnitt, seit 1995 
beinahe jedes Jahr defizitär. Eine für das 
Jahr 2009 vorgesehene Kreisgebietsre-
form wurde jedoch im Jahr 2006 durch 
das Landesverfassungsgericht220 ge-
stoppt. Diese Kreisgebietsreform sah 
eine Reduzierung auf vier, später fünf 
Landkreise und die Einkreisung aller 
kreisangehörigen Städte vor. Die geplan-
te Kreisgebietsreform sah eine weitge-
hende Funktionalreform vor, bei der Auf-
gaben mit 1.700 ausgewiesenen VZÄ von 
der Landesverwaltung auf die Kreisebe-
ne übertragen werden sollten.

In einem zweiten Anlauf für eine Kreis-
gebietsreform in Mecklenburg-Vorpom-
mern wurde, auch als Lektion aus dem 
Jahr 2006, die Entwicklung eines Leitbildes 
für die künftige Struktur der Kreise und 
kreisangehörigen Städte eingeleitet. Dabei 
wurden insgesamt 14 Modelle entworfen, 
von einem Modell bei dem die bisherige 
Struktur bestehen bleibt, bis hin zu einem 
Modell mit sechs Landkreisen und keiner 
kreisfreien Stadt. Am Ende des Leitbildpro-
zesses legte die Landesregierung für die 
künftigen Kreise eine Mindesteinwohner-
zahl von 175.000 EW fest. Die Kreise soll-
ten in der Regel nicht größer als 4.000 km² 
sein. Im Ergebnis haben die 2011 gebilde-
ten sechs Landkreise durchschnittlich 
223.505 EW und 3.813 km� Fläche. Seit der 
Kreisgebietsreform 2011 befinden sich 
nunmehr die fünf flächenmäßig größten 
Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern. 
Auch gegen das 2011 in Kraft getretene 

Landkreisneuordnungsgesetz wurde vor 
dem Landesverfassungsgericht geklagt. 
Das Gericht wies die Klage jedoch zurück.

Entgegen der 2006 gescheiterten 
Reform wurde diesmal jedoch kein zwin-
gender Zusammenhang zwischen einer 
Kreisgebietsreform und einer Funktional-
reform hergestellt. Eine Übertragung von 
Aufgaben von der Landes- auf die Krei-
sebene erfolgte nur in einem sehr gerin-
gen Umfang, eine Aufgabenübertragung 
von der Kreisebene auf die kreisangehö-
rige Ebene fand nicht statt.

Die Umsetzung der Reform sei immer 
noch im vollen Gange. Dabei verursache 
diese momentan deutliche Mehrkosten, 
z. B. für Umzüge und die Anpassung der 
IT. Insgesamt seien die Kreishaushalte in 
einem erheblichen Umfang unausgegli-
chen, das gelte auch für ehemals ausge-
glichene Kreishaushalte. Auch die Frage 
des Personalübergangs ist noch nicht 
gänzlich geklärt und verlaufe teilweise 
problematisch. Ein großes Problem stelle 
auch die Auswirkung der Einkreisung von 
ehemals kreisfreien Städten dar. Es ist 
vorgesehen, dass die ehemaligen kreis-
freien Städte für auf den neuen Land-
kreis übertragene Vermögen (z. B. Schul-
gebäude, Abfallbetriebe, ÖPnV-Betriebe) 
einen Vermögensausgleich erhalten sol-
len. Die Höhe dieser Ausgleichszahlung 
soll zwischen den neuen Landkreisen 
und den ehemaligen kreisfreien Städten 
ausgehandelt werden. Diese Verhandlun-
gen konnten jedoch noch nicht abge-
schlossen werden. Das Land wird ggf. 
den Vermögensausgleich per Verwal-
tungsakt entscheiden, was wiederum 
eine gerichtliche Auseinandersetzung 

220 Urteil des Landesverfassungsgerichts Mecklen-
burg-Vorpommern vom 26. Juli 2007 – LVerfG 
M-V 9-17/06 –, einsehbar unter http://www.
landesverfassungsgericht-mv.de/index_aktuell.
htm (abgerufen am 22. 06. 2012).
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wahrscheinlich macht. Der Konflikt über 
den Vermögensausgleich sei für den Pro-
zess des Zusammenwachsens schäd-
lich.

Für eine umfassende Bewertung der erst 
letztes Jahr durchgeführten Kreisge-
bietsreform sei es noch zu früh. Der Um-
setzungsprozess befinde sich noch im 
vollen Gange. Im Vergleich zur 2006 ge-
scheiterten Kreisgebietsreform sei der 
Reformprozess jedoch offener gestaltet 
worden, was zu einer höheren Akzeptanz 
geführt habe.

3.2 Internationale Reformtrends

In der 10. Sitzung der EK 5/2 hat Frau 
Prof. Dr. Sabine Kuhlmann, Lehrstuhl für 
Vergleichende Verwaltungswissenschaft, 
insbesondere Verwaltung in Europa an 
der Deutschen Hochschule für Verwal-
tungswissenschaften Speyer, über die 
Entwicklung der Kommunen in Europa 
berichtet.221

Laut Frau Prof. Dr. Kuhlmann lassen sich 
in Europa grundsätzlich zwei Kommunal-
modelle identifizieren: Das nordeuropäi-
sche Modell (z. B. Großbritannien und 
Dänemark), mit großen und funktional 
starken Kommunen, sowie das südeuro-
päische Modell (z. B. Frankreich und Itali-
en), mit kleinen und funktional eher 
schwachen Kommunen.

In den meisten Ländern wird mo-

mentan verstärkt über eine Reform der 
kommunalen Ebene diskutiert, ausgelöst 
nicht zuletzt durch die Finanzkrise. So 
wurde die ehemals sehr kleinteilige Ge-
meindestruktur in Griechenland radikal 
angepasst und Gemeinden mit einer 
durchschnittlichen Bevölkerungsgröße 
von 30.000 EW als Reformziel ausgeru-
fen. In Frankreich wurden die Kommunen 
durch die Übertragung von Aufgaben 
funktional gestärkt, eine Gebietsreform 
wurde aber nicht durchgeführt und sei 
politisch auch nicht umsetzbar. Damit die 
z. T. sehr bevölkerungsschwachen Kom-
munen in Frankreich trotzdem ihre Auf-
gaben angemessen wahrnehmen kön-
nen, erledigen ca. 90 Prozent der 
Kommunen einen Teil ihrer Aufgaben in 
Form von Kooperationen unterschiedli-
cher Art. Letztlich sollen beide Reform-
richtungen, Fusion (Griechenland) und 
Kooperation (Frankreich), eine effiziente-
re Aufgabenerfüllung durch das Errei-
chen von Skaleneffekten ermöglichen. 
Ob dies mit einer Kooperation in dem 
gleichen Umfang wie mit einer Fusion 
gelingt, ist strittig, da hier zumeist ein hö-
herer Abstimmungsaufwand zu berück-
sichtigen sei (vgl. Kapitel 2.5). Aber auch 
Skaleneffekte nehmen nicht unbegrenzt 
zu. Ab einer bestimmten Größe nehmen 
die internen Koordinations- und Transak-
tionskosten in der Regel zu.

Es gibt jedoch auch gegenläufige 
Reformüberlegungen. In England, mit 
Gemeinden von oftmals über 100.000 
EW, wird eine Diskussion über die Ver-
kleinerung der Gemeinden geführt. Ne-
ben einer problematisierten Schwerfäl-
ligkeit wird vor allem die mangelnde 
Partizipationsmöglichkeit bei solch 

221 Die folgenden Darstellungen im Kapitel 3.2 be-
ziehen sich ausschließlich auf die Aussagen von 
Prof. Dr. Kuhlmann in der 10. Sitzung der EK 5/2 
(vgl. Prof. Dr. Kuhlmann, in: Protokoll der 10. Sit-
zung der Enquete-Kommission vom 10. 02. 2012, 
P-EK2 5/10, S. 30 ff).
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überdimensionierten Einheiten kritisiert. 
Diese Diskussion lässt jedoch keine all-
gemeingültigen Rückschlüsse über die 
Zusammenhänge von Gebietsgröße und 
Demokratiequalität zu. Hier könne man 
zwischen einer quantitativen und einer 
qualitativen Demokratiequalität unter-
scheiden.222 Letztlich lassen sich aus 
den Erfahrungen anderer Länder keine 
allgemeinverbindlichen Aussagen darü-
ber ableiten, welcher Reformweg der 
bessere sei. Weder könne man von ei-
nem „je kleiner desto besser“ noch von 
einem „je größer desto besser“ ausge-
hen. Die Durchsetzbarkeit und der Er-
folg einer Reform hänge immer von der 
politischen Kultur des jeweiligen Landes 
ab.

3.3 Informationsreise

Die EK 5/2 hat in mehreren Sitzungen 
über die Durchführung einer Informati-
onsreise diskutiert. In der 7. Sitzung wur-
den die Reiseziele Dänemark und 
Schweden festgelegt. Dabei wurden je-
weils in den Hauptstädten Stockholm 
und Kopenhagen als auch in Kommunen 
außerhalb der Hauptstädte Termine 
durchgeführt. Für die inhaltliche Planung 
der Informationsreise wurde der Lehr-

stuhl für Politikwissenschaft, Verwaltung 
und Organisation an der Universität 
Potsdam von Prof. Dr. Werner Jann be-
auftragt.

Während der ersten beiden Reiseta-
ge in Schweden führte die EK 5/2 Ge-
spräche mit Vertretern der Schwedischen 
Vereinigung der Kommunen und Provin-
zen, des Finanzministeriums, Nordregio – 
einem Forschungszentrum für Regionale 
Studien –, der Gemeinde Nyköping und 
der Provinzialregierung Södermanlands 
län. Bei den Vorträgen und Gesprächen 
wurde schwerpunktmäßig die Rolle der 
Kommunen im Schwedischen Staat dis-
kutiert. Schweden hat 290 Gemeinden 
und 20 Regionen. Die letzte Gemeindege-
bietsreform liegt bereits 40 Jahre zurück. 
Die Gemeinden nehmen eine Vielzahl von 
Aufgaben war, z. B. im Sozial- und Bil-
dungsbereich (z. B. sind Lehrer Kommu-
nalbedienstete), der Raumordnung, im 
Umweltschutz und bei der Abfallentsor-
gung. Die Regionen haben vor allem im 
Gesundheitsbereich und im ÖPnV Kom-
petenzen. Sowohl die Regionen als auch 
die Gemeinden erhalten direkt einen An-
teil an der in ihrem Gebiet erzielten Ein-
kommenssteuer. Über die Höhe dieses 
Anteils können sie, in bestimmten Gren-
zen, selbst entscheiden. Die starke Rolle 
der Kommunen innerhalb Schwedens 
spiegelt sich auch darin wieder, dass die 
Kommunen ca. 75 Prozent des gesamten 
Personals im öffentlichen Dienst beschäf-
tigen – das sind 30 Prozent aller Beschäf-
tigten in Schweden.

Darüber hinaus wurde auch über die 
Herausforderungen der demografischen 
Entwicklung, insbesondere in dünnbesie-
delten Gebieten, diskutiert.

222 „Es kann [in einer kleinen Kommune] viele Man-
datsträger geben, die aber nichts zu entscheiden 
haben, während man in einer größeren Kommune 
weniger Mandatsträger hat. Insoweit gibt es [in 
der großen Kommune] quantitativ weniger Parti-
zipation, und die Repräsentationsdichte ist gerin-
ger. Die haben aber für die Kommune bzw. für die 
Bürgerschaft substantiell etwas zu entscheiden. 
[…] Eine kleine Kommune mit 500 EW hat aber 
nichts zu entscheiden, weil sie überhaupt nicht 
leistungsfähig ist.“ (Prof. Dr. Kuhlmann, in: Pro-
tokoll der 10. Sitzung der Enquete-Kommission 
vom 30. 10. 2011, P-EK2 5/10, S. 40.)
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An den folgenden beiden Reisetagen 
in Dänemark führte die EK 5/2 Gesprä-
che mit Vertretern des Dänischen Insti-
tutes für Regierungsforschung, des 
 Dänischen Wirtschafts- und Innen-
ministe riums, der Vereinigung der Kom-
munen, der Gemeinde Sorö, der Region 
Seeland und mit einem ehemaligen Mit-
glied der Strukturreformkommission. In 
den Gesprächen stand die Kommunalre-
form aus dem Jahr 2007 im Mittelpunkt. 
Durch die Reform wurde die Anzahl der 
Gemeinden von 271 auf 98 reduziert, die 
der Regionen von 13 auf fünf. Gleichzei-
tig wurde die Aufgabenverteilung zwi-
schen Gemeinden, Regionen und natio-
nalstaat neu geregelt. Davon haben vor 
allem die neuen, großen Gemeinden pro-
fitiert. Die Regionen haben Kompetenzen 
an Gemeinden und den Nationalstaat 
abgegeben.

Bei der Gemeindegebietsreform 
wurde für die neu zu bildenden Gemein-
den eine Mindestgröße von 20.000 EW 
festgelegt. Die Gemeinden konnten sich 
daraufhin ihre Fusionspartner selbst aus-
suchen, was in der übergroßen Mehrheit 
der Fälle auch funktionierte. Dabei wurde 
die Mindesteinwohnerzahl oft überschrit-
ten und sogar eine durchschnittliche Ein-
wohnerzahl aller Gemeinden von 55.000 
EW erreicht. Es gab auch Ausnahmen, 
z. B. kleinere Inseln, bei denen Gemein-
den sogar unter der Zahl von 5.000 EW 
geblieben sind. 

4 Zusammenfassung und Ausblick

Das Land Brandenburg und seine Kom-
munen stehen in den kommenden Jah-
ren vor einem strukturellen Umbruch. Die 

demografische Entwicklung wird die Be-
völkerungsstruktur in Brandenburg ent-
scheidend verändern. Gleichzeitig redu-
zieren sich die finanziellen 
Gestaltungsspielräume von Land und 
Kommunen. Vor diesem Hintergrund hat 
der Landtag Brandenburg die Enquete-
Kommission „Kommunal- und Landes-
verwaltung – bürgernah, effektiv und zu-
kunftsfest – Brandenburg 2020“ (EK 5/2) 
im März 2011 eingesetzt. Die EK 5/2 soll 
innerhalb von zwei Jahren Lösungsvor-
schläge für die verschiedenen Herausfor-
derungen entwickeln, die das Land und 
die Kommunen zu bewältigen haben.

Die EK 5/2 trat am 06. Mai 2011 zu 
ihrer konstituierenden Sitzung zusam-
men. Bis zum Mai 2012 wurden elf Sit-
zungen und zahlreiche Anhörungen von 
Experten und Erfahrungsträgern zu ver-
schiedenen Themen durchgeführt (vgl. 
Kapitel 1).

4.1 Zusammenfassung der bisherigen 
Arbeit der EK 5/2

Die prognostizierte demografische 
 Entwicklung wird Brandenburg verän-
dern. Es wird einen langfristigen und 
deutlichen Bevölkerungsrückgang ge-
ben, bei einer gleichzeitigen Alterung der 
Gesellschaft. Dabei gibt es innerhalb von 
Brandenburg unterschiedliche Entwick-
lungen. Während der äußere Ent wick-
lungs raum einen überproportional hohen 
Bevölkerungsrückgang hat, wird sich die 
Bevölkerungszahl im engeren Entwick-
lungsraum um Berlin stabilisieren bzw. 
zum Teil sogar vergrößern (vgl. Kapitel 
2.2). Gleichzeitig schmelzen durch das 
Auslaufen des Solidarpakts II bis 2019, 
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das Wirken der Schuldenbremse ab 2012 
sowie wahrscheinlich abnehmende EU-
Zuweisungen ab 2014 die finanziellen 
Möglichkeiten von Land und Kommunen. 
Einsparungen sind daher unumgänglich 
und zum Teil auch schon geplant. So soll 
der Personalbestand von derzeit 49.850 
auf 40.000 Stellen im Jahr 2020 gesenkt 
werden. In welcher Form Verwaltungs-
strukturen deshalb angepasst werden 
müssen, um trotz sinkenden Personalbe-
stands die Leistungsfähigkeit der Verwal-
tung zu erhalten, ist zu untersuchen. 
Aber auch mit den bereits geplanten 
Sparmaßnahmen gibt es bis 2020 eine 
Finanzierungslücke von rund 500 Millio-
nen Euro. Auch die Kommunen stehen 
bereits heute vor finanziellen Herausfor-
derungen, beispielsweise durch die stei-
genden Kosten im Sozial- und Jugendhil-
febereich, und müssen sich gleichzeitig 
ebenfalls auf niedrigere Mittelzuweisun-
gen einstellen (vgl. Kapitel 2.3).

Dabei gab es in Brandenburg seit 
der Wiedervereinigung und Wiedergrün-
dung von Kommunen und Land zur Ver-
änderung der teilungsbedingten Verwal-
tungs- und Gebietsstrukturen bereits 
zahlreiche Reformen, z. B. die Ämterbil-
dung 1992, der Kreisneugliederung 1993, 
der Gemeindegebietsreform 2003 sowie 
die verschiedenen Funktionalreformen 
undReformen der Landesverwaltung (vgl. 
Kapitel 2.1). Der Erfolg der einzelnen Re-
formen wird unterschiedlich bewertet. So 
wird die Kreisneugliederung insgesamt 
als erfolgreich angesehen (vgl. Kapitel 
2.1.3), während die Bewertung der Ge-
meindegebietsreform 2003 differenzier-
ter ausfällt (vgl. Kapitel 2.1.5). So sei es 
unklar, ob sich die durch die Zusammen-

legung von Gemeinden und Ämtern er-
hofften Effizienzsteigerungen eingestellt 
haben. Gleichzeitig konnte jedoch auch 
nicht belegt werden, dass der durch die 
Gebietsveränderung befürchtete Verlust 
lokaler Identität eingetreten ist. Eine ähn-
lich differenzierte Bewertung wurde bei 
den verschiedenen Funktionalreformen 
deutlich. Während die erste Funktionalre-
form zwischen 1993 und 1997 als positiv 
bewertet wird, konnten die jüngeren Re-
formanläufe keine umfassenden Aufga-
benverlagerungen mehr auslösen (vgl. 
Kapitel 2.1.4).

Auch die EK 5/2 soll die Aufgaben-
verteilung zwischen Land und Kommu-
nen unter dem Aspekt der Zukunftsfä-
higkeit bewerten. Dazu prüft die EK 5/2 
einen umfassenden Katalog der von 
Land und Kommunen wahrgenommenen 
Aufgaben, insbesondere unter dem As-
pekt der weitest möglichen Kommunali-
sierung von Aufgaben.

Dabei müsse aber immer im Einzel-
fall geprüft werden, ob eine Kommunali-
sierung auch tatsächlich zu den erhoff-
ten Wirkungen (Bürgernähe, Effizienz) 
führen wird (vgl. Kapitel 2.4). An dieser 
Fragestellung schließt sich auch das 
Thema Kooperation an. Durch Koopera-
tionen sollen durch die gemeinsame 
Aufgabenerledigung Einspareffekte er-
zielt werden (vgl. Kapitel 2.5). neue Ko-
operationswege sollen auch durch die 
Möglichkeiten des E-Governments eröff-
net werden. Ganz allgemein kann E-
Government die Kommunikations- und 
Transaktionswege zwischen Bürgerin-
nen und Bürgern, Unternehmen und Ver-
waltung sowie zwischen Verwaltungsträ-
gern unterstützen und in einigen 
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Bereichen sogar neu definieren (vgl. Ka-
pitel 2.6).

Die EK 5/2 soll auch Vorschläge 
erarbeiten, wie die Mitwirkungsmöglich-
keiten der Bürgerinnen und Bürger auf 
kommunaler Ebene gestärkt werden 
können (vgl. Kapitel 2.7). Die notwendig-
keit dafür wird durch die Ergebnisse ei-
ner im Auftrag der EK 5/2 durchgeführten 
repräsentativen Bürgerumfrage deutlich, 
da die Bürgerinnen und Bürger ihre Ge-
staltungsmöglichkeiten als verbesse-
rungswürdig einschätzen.

nicht zuletzt die Bürgerumfrage hat 
ergeben, dass Brandenburg über eine 
leistungsfähige Kommunal- und Landes-
verwaltung verfügt: Die Bürgerinnen und 
Bürger sind mit ihrer Verwaltung grund-
sätzlich zufrieden (vgl. Kapitel 2.8) Die 
Frage ist, welche Anpassungen notwen-
dig sein werden, damit dies auch in Zu-
kunft der Fall sein wird. Die Vor- und 
nachteile verschiedenster Reformmodel-
le, ob es nun um die Entscheidung zwi-
schen großen oder kleinen Kommunen 
bzw. um Fusion oder Kooperation geht, 
lassen sich jedoch zum derzeitigen Zeit-
punkt noch nicht bewerten. Letztlich gibt 
es keine objektiven Belege und verallge-
meinerbare Aussagen z. B. darüber, ob 
eine Kommune mit 10.000 EW effizienter 
als eine Kommune mit 5.000 EW ist, ob 
flächendeckende Kooperationen, insbe-
sondere mit den Möglichkeiten des E-
Governments, aufwendige Gebietsrefor-
men überflüssig machen könnten oder 
aber auf welcher Ebene bestimmte Auf-
gaben am besten durchgeführt werden 
sollen (vgl. Kapitel 2.1, 2.4, 2.6 und 3). 
Dabei können die Erfahrungen anderer 
Länder hilfreich sein (vgl. Kapitel 3), die 

Beantwortung dieser Fragen muss aber 
letztlich immer unter Berücksichtigung 
der spezifischen Situation in Branden-
burg Fall für Fall geprüft werden. Dies ist 
die Herausforderung, welche die EK 5/2 
bei der Entwicklung eigener Handlungs-
empfehlungen bis zum Abschluss ihrer 
Arbeit bewältigen wird.

4.2 Ausblick

Die EK 5/2 soll laut Einsetzungsbe-
schluss im zweiten Quartal 2013 ihre Er-
gebnisse dem Landtag Brandenburg 
vorlegen. Insbesondere sollen „im Rah-
men einer abschließenden Zusammen-
fassung [...] die Handlungsempfehlungen 
einschließlich realistischer Vorschläge für 
die zeitliche Umsetzung dargestellt wer-
den“.223

nachdem in der ersten Phase der 
Kommissionsarbeit, bis zu diesem Zwi-
schenbericht, die Analyse der Situation 
in Brandenburg und der Erfahrungsge-
winn aus anderen Bundesländern im 
 Fokus stand, soll daher in der zweiten 
Phase, bis zur Erstellung des Abschluss-
berichts die konkrete Entwicklung von 
Handlungsempfehlungen vorangetrieben 
werden. Dabei wird auch über die Gren-
zen und Möglichkeiten der Fortführung 
der in den 1990er Jahren begonnenen 
Funktionalreformen, unter Berücksichti-
gung der finanziellen Implikationen, zu 
diskutieren sein. Die EK 5/2 hat bei Ihrer 
Analyse auch stets die landeseigenen 
Verwaltungsstrukturen im Blick, und 
zwar auch dort, wo es nicht zu einer 
Empfehlung von Aufgabenverlagerungen 
auf die kommunale Ebene kommen wird.

223 Drucksache 5/2952-B, S. 3.
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